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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kommu-
nal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie führt
kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunalrecht und
Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat sich als
Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der kommu-
nalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND
GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenver-
band kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsen-
tiert dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 
86 Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Son-
derseiten, die überregional über Produkte und Neuheiten
für den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält
somit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen

Ich möchte die Zeitschrift STÄDTE- UND GEMEINDERAT (10 Ausgaben)
im günstigen Jahresabonnement bestellen.

gedruckt (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand)
elektronisch als Lese-PDF (€ 49,- inkl. MwSt. und Versand)

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell -
coupons schriftlich bei Frau Hermes, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 
40474 Düsseldorf, widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!
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EDITORIAL

dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

landesbauordnung - das klingt nach vielen Paragraphen

und viel Kleinklein. dahinter steht jedoch eine große 

Herausforderung: mehr bauen und schneller bauen - bei 

geringeren Kosten und geringerem ressourcenverbrauch. 

an Häusern und straßen mangelt es nicht. auf jede(n) 

bundesbürger/in kommen 363 tonnen verbautes Material

an gebäuden und infrastruktur. aber vielfach sind die 

bauten alt und entsprechen nicht mehr den heutigen 

ansprüchen an energieeffizienz, brandschutz und 

barrierefreiheit. oder sie erfüllen nicht die erwartungen 

der Menschen an den Komfort. trotz ausufernder städte

und siedlungen herrscht Wohnungsnot, getrieben von 

Zuwanderung, größerem flächenbedarf pro Person und 

individualisierung der lebensstile. 

auch die neue landesbauordnung kann diesen Zielkonflikt

nicht lösen. aber sie kann Kommunen und bauämter 

unterstützen, das bauen zu erleichtern. und sie kann das

bauen ökonomischer machen. denn pragmatische 

regelungen und sinnvolle ausnahmen müssen möglich sein

- wie etwa vor drei Jahren, als rasch flüchtlingsunterkünfte

zu errichten waren. sinnvoll sind daher auch die erweiterten

Möglichkeiten zur nachverdichtung bestehender Quartiere.

ein schritt hin zu mehr nachhaltigkeit sind auch die 

regelungen zum bauen mit Holz als nachwachsendem

rohstoff. denn nach wie vor ist bauen vor allem mit 

massivem ressourceneinsatz verbunden. 

ein echter Pluspunkt ist die neue regelung zu den 

Kfz-stellplätzen. Per gesetz müssen bauherren weiterhin

solche stellplätze auf ihrem grundstück bereitstellen. 

städte und gemeinden können aber die anzahl per satzung

festlegen - unter berücksichtigung des ÖPnV oder 

alternativer Mobilität wie etwa fahrradverkehr. 

seit neujahr tickt die uhr für ein grundsteuergesetz. nur

noch bis zum Jahresende hat der bund dafür Zeit. dass eine

besteuerung auf der grundlage von 50 oder 80 Jahre alten

einheitswerten nicht gerecht sein kann, ist seit Jahren 

bekannt. Jetzt brauchen wir rasch eine steuer, die nicht nur

größe und bebauung eines grundstücks in den blick nimmt,

sondern auch seinen Verkehrswert. denn wir müssen 

spekulation zulasten der Kommunen - und damit zulasten

der allgemeinheit - verhindern. städte und gemeinden 

können auf die jährlich 14 Milliarden euro, die mit der

grundsteuer generiert werden, nicht verzichten. Wenn wir

die nrW-Kommunen von der fessel der altschulden 

befreien wollen, brauchen wir jede sinnvolle und gerecht

ausgestaltete einnahmequelle. 

Stein auf Stein

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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BÜCHER UND MEDIEN

Archäologie in Westfalen-Lippe 2017
Hrsg. v. d. LWL-Archäologie für Westfalen und der
Altertumskommission für Westfalen, 30 x 21 cm,
312 S., 19,50 Euro, Langenweißbach 2018, ISBN
978-3-95741-096-2

in dem band berichten fast 100 autor(inn)en
von den interessantesten ausgrabungen und
funden, den spannendsten forschungser-
gebnissen und den größten ausstellungen in
Westfalen im Jahr 2017. die vorgestellten
funde reichen vom ältesten nachweis von
bienenwachs über einen eisenzeitlichen 
Verhüttungsofen, zwei römische Helme aus

Haltern und einen mittelalterlichen elfenbeinkamm bis zu ausgra-
bungen in einem Kriegsgefangenenlager. das Werk ist reich bebil-
dert und allgemein verständlich geschrieben.

Jahrbuch Kreis Wesel 2019
Hrsg. v. Landrat des Kreises Wesel, 40. Jahr-
gang, 24 x 16,4 cm, 244 S., 14,90 Euro, Mer-
cator-Verlag, ISBN 3-946895-24-4

im 40. Jahrbuch des Kreises Wesel er-
zählen 32 autor(inn)en geschichten
rund um Wesel und den niederrhein.
behandelt werden geschichte, Kunst,
denkmalpflege, natur, umwelt, Volks-
kunde und erzählung. die themen rei-
chen von aktuellen wie der eisen-
bahnstrecke betuwe-linie über die ehe-
malige straßenbahn in Moers bis hin zu
100 Jahre feuerwehr in oberlohberg
sowie 50 Jahre derick-baegert-gesellschaft im schloss ringenberg.
die beiträge sind ergänzt durch farbige fotos, Karten und Zeichnun-
gen, die oft aus Privatbesitz stammen und noch nie veröffentlicht
wurden.

Klosterführer Eifel
Ein Lese- und Bilderbuch, v. Barbara und Hans
Otzen, 21,2 x 13,1 cm, 350 S., CMZ Verlag, 1. Aufl.,
19,95 Euro, ISBN 3-870623-03-6

ohne Klöster wie Maria laach oder steinfeld, die
auf eine 800 bis 900 Jahre alte tradition zurück-
blicken, wäre das erscheinungsbild der eifel weni-
ger vielfältig. in dem führer werden 60 Klöster, die
heute noch in der eifel zu finden sind, entweder in
ihrer ursprünglichen bestimmung, als ruine oder

in neuer nutzung beschrieben. erzählt wird etwa von der Hochzeit der
orden im Mittelalter, von niedergang und sittenverfall, von der renais-
sance der Klöster in der barockzeit und ihrem jähen ende unter der napo-
leonischen Herrschaft.

Integration 24                                                                 Bücher 41       
Titelfoto: Rainer Sturm / pixelio.de
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NACHRICHTEN

Bis 2032 steigende 
Bevölkerungszahlen in NRW
das land nordrhein-Westfalen wird bis zum Jahr 2032 weiter
wachsen. nach der neuen bevölkerungsvorausberechnung des
landesbetriebs information und technik (it.nrW) nimmt die ein-
wohnerzahl in den kommenden fünf Jahren um 1,3 Prozent zu
und steigt auf rund 18,1 Millionen. diese entwicklung wird regio-
nal unterschiedlich verlaufen. Während vor allem städte wie düs-
seldorf, Köln oder bonn rasant wachsen, müssen sich kreisfreie
städte wie remscheid und bottrop sowie die Kreise Wesel, reck-
linghausen, lippe und der Hochsauerlandkreis, der Märkische
Kreis und der oberbergische Kreis auf einen bevölkerungsrück-
gang einstellen.

Großer Andrang bei JeKits landesweit
rund 75.000 Kinder in nrW nehmen im aktuellen schuljahr am Pro-
gramm „JeKits - Jedem Kind instrumente, tanzen, singen“ teil. Wie
das nrW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft mitteilte, hat
sich JeKits seit dem start im schuljahr 2015/2016 landesweit zum
größten Programm kultureller bildung entwickelt. beteiligt seien
rund 1.000 grund- und förderschulen in 177 Kommunen. 733 schulen
böten den schwerpunkt instrumente an, 162 singen und 87 tanz.
lehrkräfte von 139 außerschulischen bildungspartnern wie Musik-
oder tanzschulen kämen für den JeKits-unterricht in die schulen.
das land stellt jährlich rund elf Mio. euro für JeKits zur Verfügung.

Drei Gewinner bei „Naturpark.2021.NRW“
die naturparks nordeifel, teutoburger Wald/eggegebirge und sie-
bengebirge sind die gewinner des landeswettbewerbs „natur-
park.2021.nordrhein-Westfalen“. der naturpark nordeifel errang
den ersten Preis mit seinem Konzept „unterm sternenzelt - eifel
bei nacht“. der zweite Preis ging an den naturpark teutoburger
Wald/eggegebirge für sein Projekt „familien.Zeit.natur“. der na-
turpark siebengebirge überzeugte mit seinem Konzept „unser sie-
bengebirge - Heimat gestern und Morgen“. die Parks können mit
einer förderung zwischen 140.000 und 400.000 euro rechnen.
insgesamt werden über den Wettbewerb rund eine Million euro
fördermittel vergeben.

1,5 Mio. Gäste in LWL-Museen 2018
der landschaftsverband Westfalen-lippe (lWl) kann auf ein er-
folgreiches Museumsjahr zurückblicken. so besuchten rund 1,5
Mio. interessierte 2018 eines der 20 Museen und besucherzen-
tren. Mehr waren es nur in der saison der alle zehn Jahre 
stattfindenden großausstellung skulptur Projekte. als Publi-
kumsmagnet hätten sich vor allem das neu eröffnete besucher-
zentrum im Kaiser-Wilhelm-denkmal in Porta-Westfalica, das
naturkunde-Museum in Münster mit der großen ausstellung
rund um das thema gehirn sowie das Museum für Kunst und 
Kultur - ebenfalls in Münster - mit der sonderschau zum thema
frieden erwiesen.

                                                                   Europa-News 44 Gericht in Kürze  45 
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THEMA BAUORDNUNG

6 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 1-2/2019 

m 01.01.2019 ist in Nordrhein-Westfalen die neue
Bauordnung (BauO) in Kraft getreten (Gesetz zur

Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-
Westfalen - Baurechtsmodernisierungsgesetz - Bau-
ModG NRW, GVBl. NRW 2018, S. 421 ff.). Es handelt sich
um die umfangreichste Novelle des Bauordnungs-
rechts seit dem Jahr 2000. 
Der Landtag hat sie am 12.07.2018 mit den Stimmen von
CDU, FDP und AfD verabschiedet. Zuvor hatte er bereits
im Dezember 2017 durch ein Moratorium das Inkraft-
treten wesentlicher Teile der BauO-Novelle aus dem
Jahr 2016 ausgesetzt (GVBl. NRW 2017, S. 1005 ff.), nach-
dem SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei den Land-
tagswahlen im Mai 2017 ihre Mehrheit verloren hatten
und es zu einem Regierungswechsel zugunsten von
CDU und FDP gekommen war. Die 2016er-Fassung war
noch in der alten Legislaturperiode als grundlegende
Novelle des Bauordnungsrechts von der rot-grünen Lan-
desregierung auf den Weg gebracht und im Dezember
2016 mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen beschlossen worden. Sie sollte eigentlich ab
dem 28.12.2017 gelten (GVBl. NRW 2016, S. 1162 ff.). 

Zielsetzung Mit der Novelle verfolgt die Landesre-
gierung entsprechend der Ankündigung im Koalitions-
vertrag von CDU und FDP das Ziel, das Bauordnungs-
recht zu vereinfachen und die BauO stärker an die
Musterbauordnung des Bundes anzugleichen. Zwecks
Förderung des Wohnungsneubaus wurde vereinbart,
die Nachverdichtung von Quartieren zu erleichtern
(Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017 -
2022, S. 79 ff.). Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens
wurden dann die Vorschriften zum Nachbarschutz, zur
Barrierefreiheit, zum Brandschutz, zu den Stellplätzen,
zum Baugenehmigungsverfahren und in weiteren Be-
reichen umfassend überarbeitet, sodass es zu einer
grundlegenden Novelle gekommen ist. Dieser Beitrag
gibt einen Überblick über die wichtigsten Neuregelun-
gen.

Gebäudeklassen Die Vorschriften zum Brandschutz
sind an die Musterbauordnung angepasst worden,
was zur Einführung der Gebäudeklassen 1 bis 5 führte,
§ 2 Abs. 3 BauO. Sie treten an die Stelle der bisher ver-
wendeten Höhenbegriffe „Gebäude geringer Höhe“,
„Gebäude mittlerer Höhe“ und „Hochhäuser“. Die Ge-
bäudeklassen werden nach Höhe, Zahl der Nutzungs-
einheiten und Brutto-Grundfläche der Nutzungsein-
heit differenziert. § 2 Abs. 3 S. 2 BauO behält die
Berechnungsmethode zur Ermittlung der Gebäudehö-
he im Grundsatz bei. Sie wird von der Geländeoberflä-

che im Mittel bis zur Fußbodenoberkante des höchst-
gelegenen Geschosses mit einem möglichen Aufent-
haltsraum gemessen.
Auf das tatsächliche Vorhandensein eines Aufent-
haltsraumes kommt es also nicht mehr an. Nach die-
ser Berechnungsmethode kann ein Gebäude der Ge-
bäudeklasse 1, worunter freistehende Gebäude mit
einer Höhe von bis zu 7 Metern und nicht mehr als
zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr
als 400 m² Brutto-Grundfläche fallen, drei ober-
irdische Geschosse und damit eine Wandhöhe von 9 
Metern zuzüglich Dachaufbau haben.

Bauen mit Holz Mit der neuen Gliederung in Ge-
bäudeklassen gehen zahlreiche Änderungen bei den
brandschutz- und bautechnischen Anforderungen
einher. So wird das „Bauen mit Holz“ in NRW erstmals
für die Gebäudeklasse 4 ermöglicht. Hierunter fallen
nach der o.g. Systematik Gebäude mit einer Höhe bis
zu 13 Metern. Der neue § 26 Abs. 3 BauO lässt die Ver-
wendung brennbarer Baustoffe und damit den Ein-
satz von Holz bei raumabschließenden Bauteilen zu,
wenn die geforderte Feuerwiderstandsdauer nachge-
wiesen wird und Brand- und Rauchausbreitung nicht
über definierte Abschnittsgrenzen hinweg erfolgt.
Holz kommt als Bau- und Werkstoff große ökologische
und klimapolitische Bedeutung zu. Im Vergleich zu an-
deren Materialien ist es ein nachwachsender Rohstoff,
der einen wegweisenden Beitrag zur ressourcenscho-
nenden und nachhaltigen Entwicklung des Bauwe-
sens leisten kann. Dieser soll durch die Gesetzesände-
rung ermöglicht werden.

Geschossdefinition Die Geschossdefinition in § 2
Abs. 6 BauO wird gegenüber der BauO 2000 in der
Weise geändert, dass „gestapelte“ Geschosse keine
Vollgeschosse mehr sind, solange sie drei Viertel des
darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten.
Hierdurch ist jetzt eine beliebige Zahl kleinerer Ge-
schosse über die Zahl der zulässigen Vollgeschosse hi-
naus möglich. Dies hat für Kommunen die negative
Konsequenz, dass städtebauliche Festsetzungen von
Geschosszahlen in Bebauungsplänen zukünftig unter-
laufen werden können. 
Alte Bebauungspläne bleiben hiervon zwar aufgrund
der jüngsten Rechtsprechung des OVG Münster unbe-
rührt, mit der sich das Gericht nunmehr der Auffassung
angeschlossen hat, dass es sich bei § 20 Abs. 1 BauNVO
um einen sog. statischen - und nicht um einen dynami-
schen - Verweis handelt (OVG NRW, Beschl. v.
03.05.2018 - 10 A 2937/15). Bei neuen Bebauungsplänen

Rudolf Graaff ist
Beigeordneter für
Bauen und Umwelt
beim Städte- und
Gemeindebund
NRW

DER AUTOR

Die Novelle der Bauordnung NRW -
ein Überblick  

A
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sollten städte und gemeinden aber darüber nachden-
ken, nach § 16 abs. 2 nr. 4 i.V.m. § 18 baunVo absolute
gebäudehöhen festzusetzen, um aus städtebaulichen
gründen die Höhenentwicklung wirksam zu steuern. 

Abstandsflächen durch die novelle ist das ab-
standsflächenrecht in § 6 bauo vereinfacht und an die
Musterbauordnung angeglichen worden. Mit der re-
duzierung des regelabstandes von 0,8 auf 0,4 der
Wandhöhe in § 6 abs. 5 bauo ist das schmalseitenpri-
vileg aufgegeben und damit die ausnahme zum re-
gelfall gemacht worden. in den gleichen absatz ist ei-
ne weitere erleichterung aufgenommen worden,
wonach bei Wohngebäuden der gebäudeklassen 1
und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen geschos-
sen generell nur noch eine abstandsfläche von drei
Metern erforderlich ist. auch die gebäude der gebäu-
deklasse 2 dürfen eine Höhe von maximal sieben Me-
tern haben, nur dass sie keine freistehenden gebäude
sind wie die der gebäudeklasse 1. durch diese redu-
zierten abstandsflächen wird ein dichteres bauen und
damit die generierung von nachverdichtungspoten-
zial möglich. 
neu ist auch die regelung in § 6 abs. 12 s. 2 bauo, die
ein nach der Kubatur gleichartiges ersatzgebäude für
ein vorhandenes gebäude ermöglicht, das die ab-
standsflächen nicht einhält, aber bestandschutz ge-
nießt. Voraussetzung ist, dass es ansonsten dem öf-
fentlichen recht entspricht, die rechte der angrenzer
nicht einschränkt und in einem überwiegend bebau-
ten gebiet liegt.
sprachlich verunglückt ist die regelung in § 6 abs. 8
nr. 1 bauo, wonach „garagen und gebäude ohne auf-
enthaltsräume, überdachte tiefgaragenzufahrten,
aufzüge zu tiefgaragen und feuerstätten bis zu 30 m³
brutto-rauminhalt“ innerhalb von abstandsflächen
und ohne eigene abstandsflächen zulässig sind. ent-
gegen dem Wortlaut soll sich die raumgröße nicht auf
aufzüge zu feuerstätten oder feuerstätten selbst,
sondern auf die zuvor genannten gebäude beziehen,
in denen zudem keine aufenthaltsräume und feuer-
stätten zulässig sein sollen. 
dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut der ur-
sprünglichen fassung des regierungsentwurfs (regie-
rungsentwurf für ein gesetz zur Modernisierung des
bauordnungsrechts in nordrhein-Westfalen - bau-
rechtsmodernisierungsgesetz (bauModg nrW), lt-
drs. 17/2166, s. 16) und ist erst im gesetzgebungsver-
fahren im rahmen eines Änderungsantrags durch die
einfügung der tatbestandsmerkmale „überdachte
tiefgaragenzufahrten, aufzüge zu tiefgaragen“ an fal-
scher stelle, nämlich zwischen die zusammengehörige
Wortgruppe „gebäude ohne aufenthaltsräume und
feuerstätten bis zu 30 m³ brutto-rauminhalt“ offen-
sichtlich ungewollt verfälscht worden (Änderungsan-
trag der Cdu und fdP fraktionen, lt-drs. 17/3036, s.2). 
nach der intention des gesetzgebers ist die norm im
bezug auf gebäude also so zu verstehen, dass diese

innerhalb von abstandsflächen und ohne auslösung
eigener abstandsflächen zulässig sind, wenn sie nicht
mehr als 30 m³ brutto-rauminhalt und keine aufent-
haltsräume und feuerstätten haben. es ist zu hoffen,
dass der gesetzgeber ungereimtheiten wie diese und
die der geschossregelung zügig im rahmen eines Än-
derungsgesetzes ausräumen wird.

Spielplätzedie bisherige Vorgabe in der bauo 2000,
wonach bei gebäuden mit mehr als einer Wohnung
ein spielplatz errichtet werden muss, wird in § 8 abs.
2 bauo dahingehend modifiziert, dass die Herstel-
lungspflicht erst bei mehr als drei Wohnungen ent-
steht.

Barrierefreiheit das gesetz fasst die Vorschriften
zur barrierefreiheit neu. alle Wohnungen in Mehrfa-
milienhäusern ab gebäudeklasse 3 müssen nach § 49
abs. 1 bauo künftig barrierefrei und eingeschränkt mit
dem rollstuhl nutzbar sein. unter die gebäudeklasse
3 fallen gebäude mit mehr als zwei Wohnungen bis zu
einer Höhe von sieben Metern. damit geht die neue
regelung weiter als das bislang geltende recht. § 49
abs. 2 bauo 2000 sah vor, dass nur die Wohnungen ei-
nes geschosses in gebäuden mit mehr als zwei Woh-
nungen barrierefrei erreichbar sein müssen. durch den
erst im gesetzgebungsverfahren eingefügten Passus
„eingeschränkt mit dem rollstuhl nutzbar“ wird klar-
gestellt, dass ein rollstuhl-standard nicht gewollt ist.
gleichzeitig wird die Quote für rollstuhlgerechte Woh-
nungen (r-Quote) endgültig abgeschafft. 

die integrationsbemü-
hungen der sauerländi-
schen stadt altena
werden mittlerweile
weltweit beachtet. auf
einladung des Hohen
flüchtlingskommissars
der Vereinten nationen
nahm Bürgermeister
Dr. Andreas Hollstein
(foto links) am 18. und
19. dezember 2018 am
sogenannten Hochran-
gigen dialog zu flücht-
lingsfragen teil. in der
diskussionsrunde zu

den bedürfnissen von geflüchteten in städtischen gebieten stellte Hollstein
die integrationsmaßnahmen der stadt altena vor. „es war schon eine beson-
dere atmosphäre, botschafter verschiedenster nationen oder den un High
Commissioner filippo grandi erleben zu dürfen“, so Hollstein im anschluss. 

Altenas Bürgermeister bei den VN
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die umstrittene regelung in § 48 abs. 2 der vom Mo-
ratorium ausgesetzten 2016er-novelle sah vor, dass
bei mehr als acht Wohnungen in einem gebäude eine
rollstuhlgerechte Wohnung errichtet werden muss
und bei mehr als 15 Wohnungen zwei rollstuhlgerech-
te Wohnungen. der bau von mehr rollstuhlgerechten
Wohnungen soll nun durch verbesserte förderkondi-
tionen der öffentlichen Wohnraumförderung erreicht
werden (Mehrjähriges Wohnraumförderungspro-
gramm 2018 bis 2022 - MHKbg, runderlass vom 29. Ja-
nuar 2018 - 404-250-1/18).
Während von der neuen regelung in § 49 abs. 1 bauo
bereits gebäude mit drei oder weniger als drei oberir-
dischen geschossen erfasst werden, sofern sie mehr
als zwei Wohnungen haben, gilt die in § 39 abs. 4 bauo
geregelte aufzugspflicht erst bei gebäuden mit mehr
als drei oberirdischen geschossen. die bauo 2000 ver-
langte für den bau von aufzügen noch sechs oder
mehr geschosse. Zwar geht § 39 abs. 4 bauo bezüglich
der aufzugspflicht § 49 abs. 1 bauo als speziellere Vor-
schrift vor. ungelöst bleibt insoweit aber die frage, wie
eine barrierefreie Wohnung im ersten og eines zwei
geschossigen Mehrfamilienhauses ohne aufzug „zu-
gänglich“ sein soll, wie es § 2 abs. 10 bauo verlangt.
Hier ist eine Harmonisierung der gesetzlichen bestim-
mungen erforderlich.

Technische  Baubestimmungen Was unter bar-
rierefreiheit in der baulichen umsetzung konkret zu
verstehen ist, regelt die bauo nicht. die legaldefiniti-
on in § 2 abs. 10 bauo ist dafür zu allgemein gehalten.
um eine einheitliche auslegung und anwendung zu
gewährleisten, werden daher die din-normen 18040-
1 (barrierefreies bauen - Planungsgrundlagen - teil 1:
Öffentlich zugängliche gebäude) und 18040-2 (barrie-
refreies bauen - Planungsgrundlagen - teil 2: Wohnun-
gen) in eingeschränktem umfang durch eine neue Ver-
waltungsvorschrift zur anwendung vorgegeben. dies
ist im rahmen der bekanntmachung der technischen
baubestimmungen am 28.12.2018 erfolgt (Mbl. nrW
2018, s. 775). damit hat nrW als letztes bundesland
die din 18040 als verbindliche regelung ins bauord-
nungsrecht eingeführt.

Öffentlich zugängliche Gebäude Öffentlich zu-
gängliche gebäude müssen nach § 49 abs. 2 bauo im
erforderlichen umfang barrierefrei sein. Hierunter fallen
z.b. arztpraxen, einzelhandelsgeschäfte und rathäuser.
Zudem verlangt § 72 abs. 5 bauo, dass die bauaufsichts-
behörde bei der errichtung, Änderung oder nutzungs-
änderung von gebäuden im eigentum der öffentlichen
Hand dem zuständigen behindertenbeauftragten oder
der örtlich vorhandenen interessenvertretung von Men-
schen mit behinderung gelegenheit zur stellungnahme
zu aspekten der barrierefreiheit zu geben hat.

Stellplätze sah die 2016er-novelle noch die vom
städte- und gemeindebund nrW stark kritisierte auf-

hebung der gesetzlichen stellplatzpflicht vor, ist sie in
§ 48 der neuen bauo nun doch in einer modifizierten
fassung erhalten geblieben. allerdings muss die Zahl
der notwendigen stellplätze durch eine rechtverord-
nung konkretisiert werden. ungünstig für den prakti-
schen Vollzug ist insofern, dass die Verordnung zum
Zeitpunkt des inkrafttretens der bauo noch nicht vor-
liegt.
abweichend von der gesetzlichen stellplatzpflicht
können die gemeinden erstmals optional selbst rege-
lungen über das erfordernis und den umfang von
stellplätzen treffen. insofern übernimmt die bauo
2018 die nicht in Kraft getretene satzungslösung der
2016er-novelle, allerdings mit einem neu geschaffe-
nen abschließenden Katalog der regelungsgegen-
stände in § 48 abs. 3 bauo. die damit geschaffene
Wahlmöglichkeit zwischen kommunaler satzung und
gesetzlicher regelung entspricht der forderung des
städte- und gemeindebundes nrW und führt dazu,
dass die Kommunen selbst entscheiden können, ob
und wann sie eigene örtliche Vorgaben schaffen. der
städte- und gemeindebund nrW unterstützt seine
Mitgliedskommunen dabei durch die bereitstellung
von Mustersatzungen für kommunale stellplatz- und
ablöseregelungen. letztere sind nach auffassung der
kommunalen spitzenverbände und des MHKbg auch
als selbstständige ablösesatzungen gemäß §§ 48 abs.
3 satz 2 nr. 8, 89 abs. 1 nr. 4 bauo möglich.

Genehmigungsfreiheit die genehmigungsfrei-
heit von bauvorhaben wird erweitert. sie ist auf ge-
bäude mit einem brutto-rauminhalt bis zu 75 m³ ohne
aufenthaltsräume, ställe, toiletten und feuerstätten
ausgedehnt worden, § 62 abs. 1 nr. 1a bauo. in der
bauo 2000 lag die grenze noch bei 30 m³. neu ist
auch, dass die errichtung von garagen und Carports
sowie der abriss von freistehenden gebäuden der ge-
bäudeklassen 1 bis 3 genehmigungsfrei sind, § 62 abs.
1 nr.1b und abs. 3 nr. 2 bauo. 
§ 62 abs. 3 satz 2 bauo sieht für den abriss aber eine
Wartefrist von einem Monat vor, und bei nicht freiste-
henden gebäuden ist eine Prüfung der statik durch
qualifizierte tragwerksplaner erforderlich. dies ist aus
gründen der bausicherheit zu begrüßen. Zudem wird
auf ein bedürfnis aus der Praxis reagiert, was das
Übernachten in schulen und Kindertagesstätten be-
trifft. dies stellte bislang eine genehmigungspflichtige
nutzungsänderung dar und ist in § 62 abs. 2 s. 2 bauo
nun ebenfalls genehmigungsfrei gestellt. Vorausset-
zung ist die zeitliche begrenzung der raumnutzung
für die Übernachtung, wobei der sachliche rahmen
mit erzieherischen, kulturellen, künstlerischen, poli-
tischen oder sportlichen Veranstaltungen sehr weit
gefasst ist.

Freistellungsverfahrendas freistellungsverfahren
wird entgegen des vielfachen Wunsches aus der kom-
munalen Praxis nun doch für die gebäudeklassen 1 bis

bei der 
barriere-

freiheit  ist eine
harmonisierung
der gesetzlichen
bestimmungen
erforderlich
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3 beibehalten und ist jetzt in § 63 BauO geregelt. Da-
mit kommt es nicht zu seiner noch in der BauO 2016
vorgesehenen Abschaffung. Für den Gesetzgeber war
die mit der Erhaltung der Freistellung bezweckte Er-
leichterung und Beschleunigung des Wohnungsbaus
wichtiger als die Gefahr von Verzögerungen und zu-
sätzlichem Aufwand für die Bauaufsichtsbehörden bei
einem späteren repressiven Einschreiten aufgrund von
Verstößen gegen Bauvorschriften.

Einfaches Baugenehmigungsverfahren Das ein-
fache Baugenehmigungsverfahren - jetzt in § 64 BauO
geregelt - bleibt vom Grundsatz her unverändert. Die
kritische Regelung aus dem Referentenentwurf, die
den Wegfall des Prüfungskatalogs bauordnungsrecht-
licher Vorschriften vorsah, ist zu Recht aufgebeben
worden. Die vom Städte- und Gemeindebund NRW
geforderten wesentlichen Normen des Bauordnungs-
rechts, darunter Abstand, Erschließung, Brandschutz,
Werbeanlagen, Stellplätze und örtliche Bauvorschrif-
ten, sind im Prüfprogramm geblieben.

Referentielle Baugenehmigung Zusätzlich wird
in § 66 Abs. 5 und 6 BauO die referentielle Baugeneh-
migung eingeführt. Bauvorhaben im Geltungsbereich
desselben Bebauungsplans gelten danach als geneh-
migt, wenn im Rahmen eines seriellen Bauvorhabens
für ein Gebäude (Referenzgebäude) das einfache Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt wurde und der
Bauaufsicht die weiteren, anhand des Referenzge-
bäudes zu errichtenden Gebäude (Bezugsgebäude)
angezeigt wurden. Das erstmalig in einem Bundes-
land eingeführte Instrument soll den Wohnungsbau

beschleunigen, ist aber insoweit kritisch zu sehen, als
die fehlende Überprüfung der Vereinbarkeit der Be-
zugsgebäude mit dem Bebauungsplan zu einem Ver-
stoß gegen dessen Festsetzungen und damit zu einem
späteren Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde füh-
ren kann. 
Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Bebauungsplan
für bestimmte Teilgebiete oder Zonen unterschiedli-
che Festsetzungen hinsichtlich der Art und des Maßes
der baulichen Nutzung oder der Bauweise trifft, das
Referenzgebäude diese aber nicht für alle Festsetzun-
gen einhalten kann. In der Praxis werden nicht selten
in einzelnen Teilgebieten unterschiedliche Gebäude-
höhen, Grundflächen- oder Geschossflächenzahlen
festgesetzt oder durch eine kommunale Gestaltungs-
satzung differenzierte Vorgaben für die Fassadenge-
staltung in einzelnen Straßenzügen gemacht, mit der
die Entstehung monotoner Baugebiete verhindert
werden soll. Der Verstoß gegen solche baurechtlichen
Vorschriften kann zur Folge haben, dass für das Be-
zugsgebäude eine rechtswidrige Baugenehmigung
vorliegt, die u.U. aufgehoben werden muss.

Vollständigkeitsprüfung § 71 BauO behält die
Pflicht der Bauaufsichtsbehörde aus § 72 Abs. 1 BauO
2000 bei, den Bauantrag auf Vollständigkeit und er-
hebliche Mängel zu prüfen. Zu begrüßen ist, dass die
Frist von einer Woche auf zwei Wochen verlängert
worden ist. Innerhalb dieser Frist muss der Bauherr-
schaft unter Setzung einer angemessenen Frist zur
Nachlieferung mitgeteilt werden, welche Unterlagen
fehlen bzw. welche Mängel vorliegen, die eine Prüfung
des Vorhabens nicht ermöglichen. Anstelle der Mög-

VERKEHRSPOLLER   •   SCHRANKENANLAGEN   •   HOCHSICHERHEITSPOLLER
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lichkeit, im ermessenswege den bauantrag zurückzu-
weisen, knüpft das gesetz jetzt an das fruchtlose Ver-
streichen der frist eine rücknahmefiktion, sodass der
bauherr den bauantrag neu stellen muss, wenn er an
dem bauvorhaben festhält. insofern ist eine fristver-
längerung nach fristablauf nicht möglich, wohl aber
gemäß § 31 abs. 7 s. 1 VwVfg nrW vor fristablauf. die
neue gesetzessystematik ist zu begrüßen, da sie die
beratungspflicht des bauamtes hervorhebt und die
gestärkte eigenverantwortung des bauherrn mit kla-
ren Konsequenzen verbindet.

Abweichungen das instrument der abweichung ist
in § 69 bauo neu geregelt worden. die Vorschrift erlaubt
den bauämtern, unter bestimmten Voraussetzungen
abweichungen von bauaufsichtlichen anforderungen
der bauo im Wege einer ermessensentscheidung zuzu-
lassen. Mit der neuregelung in § 69 abs. 1 satz 2 bauo
wird allerdings für die schaffung oder erneuerung von
Wohnraum eine abweichung zwingend und damit
erstmals als gebundene entscheidung vorgegeben.
diese Privilegierung ist zwar politisch nachvollziehbar
- sie soll laut gesetzesbegründung die Möglichkeiten
erleichtern, dringend benötigten Wohnraum zu schaf-
fen - für die Verwaltungspraxis ist sie aber problema-
tisch. sinn und Zweck der norm ist es, eine Korrektur
unerwünschter ergebnisse der rechtsanwendung vor-
nehmen zu können, die spezifisch aus dem einzelfall
erwachsen. 
dieses regel-ausnahme-Verhältnis wird nun umge-
kehrt. bei einer Vielzahl von bauvorhaben - vom ein-
familienhaus bis hin zum geschosswohnungsbau -
können jetzt abweichungen zulässig sein. insofern
besteht die gefahr, dass die unteren bauaufsichtsbe-
hörden unter rechtfertigungsdruck geraten, warum
sie bei Wohnungsbauvorhaben an den Vorgaben des
bauordnungsrechts festhalten und keine abweichun-
gen zulassen wollen. dabei ist allerdings zu beachten,
dass auch bei diesen Vorhaben abweichungen nur un-
ter den Voraussetzungen des satzes 1 zulässig sind
und nach der ständigen rechtsprechung des oVg
nrW zudem eine atypische bausituation vorliegen
muss, die sich vom gesetzlichen regelfall derart un-
terscheidet, dass eine abweichung vom gesetzlichen
standard gerechtfertigt ist.
schließlich kommen mit der regelung in § 69 abs. 3
bauo neue aufgaben auf gemeinden zu, die keine ei-
gene bauaufsicht haben. bei nicht genehmigungsbe-
dürftigen bauvorhaben entscheiden sie nun selbst
über abweichungen von den örtlichen bauvorschrif-
ten sowie über planungsrechtliche ausnahmen und
befreiungen. bisher waren dafür die bauaufsichtsbe-
hörden zuständig, wobei sie mit den gemeinden ein-
vernehmen herzustellen hatten.

Seveso-III-Richtlinie im Zusammenhang mit der
umsetzung der seveso-iii-richtlinie1 sind in § 72 abs.
2 bis 5 bauo deren anforderungen an die Öffentlich-
keitsbeteiligung ins landesrecht übernommen wor-

den. die seveso-iii-richtlinie verpflichtet die eu-
Mitgliedsstaaten, dafür zu sorgen, dass zwischen
störfallbetrieben und Wohngebieten, öffentlich ge-
nutzten gebieten und erholungsgebieten angemes-
sene sicherheitsabstände gewahrt bleiben, wenn
diese ansiedlungen ursache von schweren unfällen
sein, deren risiko vergrößern oder die deren folgen
verschlimmern können. § 72 abs. 2 ff. bauo regelt
für solche bauvorhaben art und umfang der infor-
mation der allgemeinheit und der nachbarschaft.
Zudem ist in § 63 abs. 1 s. 2 nr. 1 und 2 bauo sicher-
gestellt, dass für unter die seveso-iii-richtlinie fal-
lende Vorhaben eine genehmigungsfreistellung
ausgeschlossen und stattdessen ein genehmi-
gungsverfahren durchzuführen ist.

Untergesetzliche Normen die bauordnungsno-
velle macht die anpassung und den erlass zahlreicher
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften notwen-
dig. da auch diese einen erheblichen einfluss auf bau-
zeiten und baukosten haben können, hat landesbau-
ministerin ina scharrenbach eine ebenfalls im
Koalitionsvertrag angekündigte baukostensenkungs-
kommission einberufen. Mit der fachlichen expertise
der kommunalen spitzenverbände, der baukammern,
der wohnungswirtschaftlichen Verbände und weite-
rer akteure wurde in bislang zehn sitzungen der erst-
malige erlass oder die anpassung bestehender bau-
rechtlicher Verordnungen und erlasse beraten. 
bis zum 31.12.2018 sind folgende untergesetzliche
Vorschriften geändert worden: bauprüfverordnung,
Prüfverordnung, umsetzungsverordnung zur eneV,
Camping- und Wochenendplatzverordnung, feue-
rungsverordnung, allgemeine Verwaltungsgebüh-
renordnung, runderlass fliegende bauten sowie
Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über bau-
technische Prüfungen, mit der die formulare aktua-
lisiert wurden. neu eingeführt wurden die Verwal-
tungsvorschrift technische baubestimmungen und
der erlass zum Vollzug der eneV.
im laufe dieses Jahres werden folgende Vorschriften
angepasst, neu gefasst oder erstmalig eingeführt:
stellplatzverordnung, sonderbauverordnung, baupro-
dukte- und bauartenverordnung, Verordnung zur be-
richtspflicht nach § 91 s. 3 bauo, Verwaltungsvor-
schrift zur bauordnung, Verwaltungsvorschrift zur
bauprüfverordnung, runderlass schulbaurichtlinie,
runderlass Pflege- und betreuungsrichtlinie und er-
lass rettungswegfenster.
angesichts der fülle der untergesetzlichen regelun-
gen wird ohne weiteres deutlich, dass die bauo-no-
velle die bauaufsichtsämter noch bis weit ins Jahr
2019 mit ihrer umsetzung befassen wird. ◼

1 richtlinie 2012/18/eu des europäischen Parlaments und des rates vom
4. Juli 2012 zur beherrschung der gefahren schwerer unfälle mit gefähr-
lichen stoffen, zur Änderung und an-schließenden aufhebung der richt-
linie 96/82/eg des rates, abl. l197 vom 24.07.2012, s. 1 ff.
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Mehr transparenz, angepasste Fristen, wegfall einzelner 
verfahrensschritte oder der genehmigungspflicht insgesamt
sollen dazu beitragen, das baugeschehen zu beschleunigen

Änderungen im Verfahrensrecht 
bei der neuen Bauordnung NRW

in schwerpunkt der bauordnung (bauo) nrW
2018 sind Änderungen im Verfahrensrecht. nach

dem Willen des gesetzgebers sollen auch diese Än-
derungen ein positives Klima für den neubau schaf-
fen. im fokus des gesetzgebers stehen zunächst die
vielerorts extrem langen baugenehmigungsverfah-
ren. dabei setzte sich im gesetzgebungsverfahren die
erkenntnis durch, dass nicht ausschließlich die bau-
aufsichtsämter oder die bauherren respektive deren
entwurfsverfasser schuld sind an den allzu langen
genehmigungsverfahren. 
so wurde, angelehnt an § 54 lbauo baden-Württem-
berg, eine lösung gefunden, die allen baubeteiligten
gerecht werden soll. Zunächst verlängert § 71 abs. 1 satz
1 bauo nrW 2018 die frist für die Vollständigkeitsprü-
fung durch die bauaufsichtsbehörden von einer auf
zwei Wochen. in § 71 abs. 1 satz 2 bauo nrW 2018 wird
die bauaufsichtsbehörde verpflichtet, der bauherr-
schaft abschließend mitzuteilen, welche bauvorlagen
nach abschluss der Vorprüfung im einzelnen unvoll-
ständig oder mangelhaft sind, und ihr innerhalb einer
frist die Möglichkeit zu geben, die Mängel zu beheben. 

Automatische Rücknahme lässt die bauherrschaft
die frist verstreichen, ohne die Mängel zu beheben, gilt
der bauantrag als zurückgenommen. die bauaufsichts-

behörde muss also keinen ausführlichen Zurückwei-
sungsbescheid formulieren. in § 71 abs. 2 bauo nrW
2018 wird die rolle der bauaufsichtsbehörde als „Her-
rin des baugenehmigungsverfahrens“ gestärkt. das
geschieht unter anderem dadurch, dass sie künftig
eine angemessene frist setzt - höchstens zwei Mo-
nate. innerhalb dieser Zeitspanne müssen der bau-
genehmigung vorgeschaltete genehmigungen -
etwa aus dem straßen- oder Wasserrecht - von den
zuständigen behörden erteilt oder, wenn die Voraus-
setzungen nicht vorliegen, abgelehnt werden. 
abgerundet werden die Maßnahmen zur beschleu-
nigung durch eine berichtspflicht in § 91 bauo nrW
2018. die bauaufsichtsbehörden haben der obersten
bauaufsichtsbehörde alljährlich bericht zu erstatten
über die durchschnittliche länge von baugenehmi-
gungsverfahren. näheres zur berichtspflicht wird
künftig durch eine rechtsverordnung geregelt. 
es ist abzuwarten, wie die gesetzgeberischen Maß-
nahmen in der Praxis umgesetzt werden. in jedem
fall sind sie ein schritt in die richtige richtung. es
bleibt zu hoffen, dass die bauaufsichtsbehörden
mehr als bisher ihre rolle als „Herrinnen des bauge-
nehmigungsverfahrens“ annehmen. sollte dem nicht
so sein, wäre zu überlegen, die Vorschrift des § 54
lbauo baden-Württemberg mit ihren strengen fris-
ten vollständig in das nrW-recht zu übernehmen. 

Phänomen „Nicht-Beschleunigung“ Während
die Vorschriften der §§ 71 und 91 bauo nrW 2018 der
beschleunigung der baugenehmigungsverfahren die-
nen, wird die umsetzung der sogenannten seveso iii-
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richtlinie1 bei bestimmten bauvorhaben - etwa bei grö-
ßeren Wohnungsbauvorhaben (vgl. § 72 abs. 3 satz 2
nr. 1 bauo nrW 2018) - unvermeidlich zu einer „nicht-
beschleunigung“ führen. 
liegt ein solches Vorhaben innerhalb eines angemes-
senen sicherheitsabstandes eines betriebsbereichs im
sinne des bimschg, hat die bauaufsichtsbehörde das
bauvorhaben öffentlich bekannt zu machen. inhalt und
Verfahren sowie ausnahmen von der bekanntma-
chungspflicht regelt § 72 bauo nrW 2018. 
die „nicht-beschleunigung“ des baugenehmigungs-
verfahrens rührt unter anderem aus der Vorgabe von §
72 abs. 5 satz 1, wonach der bauantrag und die bauvor-
lagen sowie die entscheidungserheblichen berichte
und empfehlungen, die der bauaufsicht im Zeitpunkt
der bekanntmachung vorliegen, einen Monat zur ein-
sichtnahme auszulegen sind. bis zwei Wochen nach
ablauf der auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit
schriftlich einwendungen erheben. auf das vorgezo-
gene inkrafttreten der genannten regelungen wird
hingewiesen (vgl. art. 2 abs. 1 bauModg nrW). 

Genehmigungsfreie Vorhaben Zunächst fällt
auf, dass die Vorschriften der genehmigungsfreien
Vorhaben und anlagen in den §§ 65, 66 bauo nrW
2000 nunmehr in einer Vorschrift - § 62 bauo nrW
2018 - zusammengefasst sind. dabei wurden die ge-
nehmigungsfreien tatbestände deutlich ausgewei-
tet. so sind künftig gebäude bis 75 Kubikmeter
brutto-rauminhalt ohne aufenthaltsräume - etwa
gartenhäuser und garagen einschließlich überdach-
ter stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe bis zu
3 Meter und einer brutto-grundfläche bis zu 30 Qua-
dratmeter - genehmigungsfrei, sofern nicht im au-
ßenbereich gelegen. da gartenhäuser und garagen
typischerweise an den nachbargrenzen errichtet
werden, mögen diese genehmigungsfrei gestellten
tatbestände die genehmigende bauaufsicht entlas-
ten. auf die kontrollierende bauaufsicht könnte in Zu-
kunft allerdings mehr arbeit zukommen. 
anders als noch in der bauo nrW 2016 vorgesehen
bleibt es bei der genehmigungsfreistellung (§ 63 bauo
nrW 2018). auch künftig werden deshalb insbesondere
Wohngebäude der gebäudeklassen 1 bis 3 keine bau-
genehmigung benötigen, wenn sie im geltungsbereich

eines bebauungsplans liegen. es bleibt aber auch
dabei: die bauaufsichtsbehörden können, wenn sie
einen entsprechenden grund vorweisen, verlangen,
dass der bauherr in das einfache genehmigungsverfah-
ren geht. umgekehrt kann der bauherr - ohne nennung
eines grundes - ein baugenehmigungsverfahren bean-
tragen (§ 63 abs. 1 a.e. bauo nrW 2018). 

Referenzielle Baugenehmigung bundesweit ein-
zigartig ist wohl die referenzielle baugenehmigung
nach § 66 abs. 5 bis 7 bauo nrW 2018. in der gesetzes-
begründung wird dazu ausgeführt: „Mit der einfüh-
rung einer neuen form der genehmigungsfreistellung
- der referenziellen baugenehmigung für Vorhaben zur
errichtung in bebauungsplangebieten - lassen sich so-
wohl freistehende als auch reihenhäuser errichten, die
bei gleicher Konstruktion der tragenden elemente in-
dividuelle innere wie äußere gestaltung zulassen. 
auf diese Weise können Wünsche des bauherrn, das
bedürfnis des bauträgers nach einer gebühren- und
zeitsparenden genehmigungspraxis sowie eine ent-
lastung der bauaufsichtsbehörden vereint werden.
darüber hinaus kann mithilfe des hier skizzierten
Verfahrens den sicherheitsrelevanten erwägungen
einer stichprobenhaften Kontrolle der plangerechten
bauausführung durch staatlich anerkannte sachver-
ständige entsprochen werden.“ 
Zu beachten ist allerdings, dass nach § 66 abs. 5 nr. 3
bauo nrW 2018 sowohl für das sogenannte referenz-
gebäude als auch für die so genannten bezugsgebäude
bautechnische nachweise und bauvorlagen mitsamt
den erforderlichen sachverständigenbescheinigungen
zu erstellen und spätestens mit anzeige des baube-
ginns bei der bauaufsichtsbehörde einzureichen sind.
es bleibt abzuwarten, wie der Markt die referenzielle
baugenehmigung aufnimmt. 

Bauvorlageberechtigung Hinsichtlich des Kreises
der bauvorlageberechtigten hat die bauo nrW 2018
keine Änderungen erfahren (§ 67 bauo nrW 2018). aus
gutem grund hatten sich maßgebliche akteure im ge-
setzgebungsverfahren dafür ausgesprochen, eine so-
genannte kleine bauvorlageberechtigung, wie sie
andere bundesländer etwa für Handwerksmeister des
Maurer- und betonbauer- sowie des Zimmererfachs
kennen (vgl. art. 61 bayerische bauordnung), in nrW
nicht einzuführen. 
die begründung liegt auf der Hand: Wenn der gesetz-
geber auf der einen seite die genehmigungsfreien tat-
bestände deutlich erweitert, kann er nicht auf der
anderen seite den Kreis derjenigen ausweiten, die be-
rechtigt sind, bauvorlagen zu erstellen. das hätte un-
übersehbare folgen für die sicherheit und ordnung im
baugeschehen in nordrhein-Westfalen gehabt. 

Anspruch auf Abweichung ein Hauptaugenmerk
des gesetzgebers liegt bekanntlich darauf, ein positives
Klima für den neubau zu schaffen. Vor diesem Hinter-

Für Gartenhäuser bis
zu einem Rauminhalt
von 75 Kubikmetern
wird künftig keine
Baugenehmigung 
benötigt
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grund wird auch die neuregelung des abweichungs-
tatbestandes in § 69 abs. 1 satz 2 bauo nrW 2018 zu
sehen sein. so soll es künftig unter den Voraussetzun-
gen des § 69 abs. 1 satz 1 bauo nrW 2018 einen an-
spruch auf abweichung geben, wenn das bauvorhaben
der schaffung oder erneuerung von Wohnraum dient. 
nach dem Wortlaut der Vorschrift ist künftig zwar nicht
alles, aber doch sehr vieles erlaubt, wenn es um neuen
Wohnraum geht. die rechtsanwendenden sollten
jedoch - insbesondere im abstandsflächenrecht und
so lange es nicht gegenteilige entscheidungen gibt
- die ständige rechtsprechung des oberverwal-
tungsgerichts (oVg) Münster zur anwendung des
abweichungstatbestandes bei abweichungen von
geltendem recht im Hinterkopf behalten. 
somit ist das rechtsinstitut der abweichung kein in-
strument zur legalisierung gewöhnlicher rechtsverlet-
zung, sondern bedarf einer atypischen grundstücks-
oder bausituation. dies setzt einen sachverhalt voraus,
der von dem der gesetzlichen regelung zugrunde-
liegenden normalfall so deutlich abweicht, dass 
die strikte anwendung des gesetzes zu ergebnissen
führen würde, die der Zielrichtung der norm nicht
entsprechen2. 

Dokumente aufzubewahren Hinzuweisen ist
schließlich auf einige kleine, aber für die Praxis re-
levante Änderungen. so statuiert § 74 abs. 5 bauo

Die BauO NRW 2018 unterscheidet sich in vielen bereichen deut-
lich von der bauo nrW 2000 und der bauo nrW 2016. dies gilt
auch im Verfahrensrecht. insbesondere in die neuregelungen zur
beschleunigung der genehmigungsverfahren setzen die baube-
teiligten große Hoffnungen. die Praxis wird zeigen, ob die neure-
gelungen der §§ 71, 91 bauo nrW 2018 den durchbruch zu zügigen
Verfahren bringen. sie sind aber in jedem fall ein schritt in die 
richtige richtung.
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nrW 2018 ausdrücklich die Pflicht des bauherrn
und der späteren eigentümer, die baugenehmigung
einschließlich der bauvorlagen, bautechnischen
nachweise und Ähnliches aufzubewahren. diese
aufbewahrungspflicht soll bauherrn oder eigentü-
mer/innen helfen, im streitfall den beweis zu er-
bringen, dass die eigene bauliche anlage mit dem
öffentlichen recht übereinstimmt. 
in § 77 abs. 1 satz 2 bauo nrW 2018 wird zudem be-
stimmt, dass der Vorbescheid künftig drei statt zwei
Jahre gültigkeit hat. Vorbescheid und baugenehmi-
gung können, wie bisher auch, verlängert werden.
eine rückwirkende Verlängerung kommt jedoch nur
in betracht, wenn der antrag vor ablauf der frist bei
der bauaufsicht eingegangen ist. ◼

2 dazu Hartmann in: schönen-
broicher/Kamp, bauo nrW, § 73
rn. 3 f.)
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Christoph Heemann
ist geschäftsführer
bei der ingenieur-
kammer-bau nrW

DER AUTOR

Die neue landesbauordnung nrw stärkt die Position der 
Ingenieurinnen und Ingenieure, die rund um bauvorhaben
nachweise zu erbringen oder kontrollen vorzunehmen
haben

Der Umgang mit bautechnischen
Nachweisen

it dem inkrafttreten der neuen nrW-landes-
bauordnung 2018 (bauo nrW 2018) am 1. Ja-

nuar 2019 ist ein zeitlich und inhaltlich ambitioniertes
gesetzgebungsverfahren zumindest formal zum ab-
schluss gekommen. auch für die im bauwesen tätigen
ingenieurinnen und ingenieure bringt das gesetz
zahlreiche neuerungen. 
dies gilt insbesondere für die erstellung und den um-
gang mit den bautechnischen nachweisen. ange-
lehnt an das Modell der Musterbauordnung wird in
einem neuen § 68 bautechnische nachweise vieles
rund um den umgang mit diesen nachweisen gere-
gelt. es handelt sich um die nachweise zur standsi-
cherheit, zum baulichen brandschutz sowie zum
schall- und Wärmeschutz.
in der neuen Vorschrift wird vorangestellt, dass spätes-
tens mit der anzeige des baubeginns bei der bauauf-
sicht bescheinigungen von staatlich anerkannten
sachverständigen zusammen mit den bautechnischen
nachweisen einzureichen sind. neu an dieser Vorschrift
ist, dass der Zeitpunkt zur Vorlage dieser unterlagen
nunmehr für alle Vorhabensvarianten identisch ist. 

Vorteil Einheitlichkeit beim früheren gesetz war
dies im Hinblick auf die „großen“ sonderbauten noch
abweichend geregelt. Mit der neuen regelung wird
nun eine Vereinheitlichung geschaffen, die allen am
bau beteiligten hilft: der bauherrschaft, den ent-
wurfsverfassenden, den fachplanerinnen und fach-
planern sowie den Kolleginnen und Kollegen in den
bauaufsichtsbehörden. 
in der zentralen Vorschrift (§ 68 absatz 1) wird beim
fachbereich baulicher brandschutz direkt die aus-

nahme geregelt, in welchen fällen der einsatz
des/der staatlich anerkannten sachverständigen für
die Prüfung des brandschutzes nicht erforderlich ist:
wenn es sich um Wohngebäude der gebäudeklassen
1 bis 3 oder um sonderbauten handelt. bei allen an-
deren fachbereichen - standsicherheit sowie schall-
und Wärmeschutz - finden sich die Vorschriften über
die ausnahme von der regel vollständig im absatz 2
wieder. 
eine wichtige Änderung betrifft die Pflicht zur Vorlage
von schriftlichen erklärungen der staatlich anerkann-
ten sachverständigen, dass sie zur stichprobenhaften
Kontrolle der bauausführung beauftragt worden
sind. Zukünftig sind diese erklärungen gleichzeitig
mit den sachverständigenbescheinigungen vor bau-
beginn der bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 

Sinnvolle Klarstellung diese Änderung ist aus
sicht der ingenieurkammer-bau nrW wichtig und
auch erforderlich. die bisher übliche regelung, dass
lediglich die namen der sachverständigen zu nennen
sind, hatte sich nicht bewährt. Viel zu oft sind die
sachverständigen nicht über die absicht der bau-
herrschaft informiert worden, dass man ihnen auch
die stichprobenartige Kontrolle während der bauaus-
führung übertragen wollte. die folge war, dass eine
sachverständigenbescheinigung nicht - wie gesetz-
lich erwartet - ausgestellt werden konnte. 
regelmäßig wurde die ingenieurkammer-bau nrW
aus dem Kreis aller baubeteiligten befragt, wie man
mit einer solchen situation umgehen könne. die Kam-
mer konnte in solchen fällen allenfalls die empfehlung
geben, gemeinsam mit der bauaufsicht nach einer ak-
zeptablen lösung zu suchen, indem man zum beispiel
eine nachvollziehbare gutachterliche stellungnahme
über die bauausführung vorlegt. Zu keinem Zeitpunkt
war es aber zulässig, in solchen fällen die sachverstän-
digenbescheinigung auszustellen, ohne dass die stich-
probenhaften Kontrollen während der bauausführung
stattgefunden hatten. 

M

Durch die neue 
Bauordnung NRW

wird das Planen und
Bauen für Ingenieure
und Ingenieurinnen

sowie Architekt(inn)en 
einfacher 
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die jetzige regelung soll dagegen wirksam abhilfe
schaffen. das setzt voraus, dass der bauaufsichtsbe-
hörde entweder die erklärung vorgelegt wird oder die
behörde diese einfordert. um die routine der sach-
verständigen zu unterstützen, wird die ingenieurkam-
mer-bau nrW ihren Mitgliedern ein entsprechendes
Muster zu Verfügung stellen. somit steht zu erwarten,
dass sich dieses in Zukunft durchsetzen wird. 

Qualifizierung gefordertneu - und von großer be-
deutung - ist, dass in das nordrhein-westfälische bau-
ordnungsrecht eine regelung zur fachlichen
Qualifizierung im bereich der tragwerksplanung ein-
geführt wird. § 54 absatz 4 bauo nrW 2018 regelt
nunmehr wie folgt: „standsicherheitsnachweise für
bauliche anlagen werden von Personen mit einem be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines studi-
ums der fachrichtung architektur, Hochbau oder des
bauingenieurwesens mit einer mindestens dreijähri-
gen berufserfahrung in der tragwerksplanung aufge-
stellt, die als Mitglied einer architektenkammer in
einer von der architektenkammer nordrhein-Westfa-
len zu führenden liste oder als Mitglied einer inge-
nieurkammer in einer von der ingenieurkammer-bau
nordrhein-Westfalen zu führenden liste eingetragen
sind (qualifizierte tragwerksplanerin oder qualifizier-
ter tragwerksplaner). eintragungen anderer länder
gelten auch im land nordrhein-Westfalen. § 67 absatz
4 bis 6 gilt entsprechend.“
somit ist in Zukunft jede tragwerksplanung für bauli-
che anlagen, die der landesbauordnung 2018 unter-
liegen, von einer qualifizierten tragwerksplanerin /
einem qualifizierten tragwerksplaner aufzustellen.
Mit dieser Vorschrift erfährt der fachbereich standsi-
cherheit eine wesentliche stärkung. dies ist zur ein-
haltung des bauordnungsrechtlichen leitziels der
gefahrenabwehr im Hinblick auf den schutz von leib,
leben und eigentum auch gerechtfertigt. 

Kontrolle der Ausführung nicht nur die erstellung
des standsicherheitsnachweises erfährt eine neube-
wertung. auch die Kontrolle der ausführung bei den
Vorhaben, bei denen in der Vergangenheit kein/e
staatlich anerkannte(r) sachverständige(r) für die Prü-
fung der standsicherheit eingeschaltet werden
musste, wird neu bewertet. für solche Vorhaben gilt
nunmehr gemäß satz 2 von § 68 absatz 2 bauo nrW
2018: „in diesem fall bescheinigt die qualifizierte trag-
werksplanerin oder der qualifizierte tragwerksplaner
nach § 54 absatz 4 die Übereinstimmung des stand-
sicherheitsnachweises mit der bauausführung an-
hand von persönlichen stichprobenhaften Kontrollen
der baustelle.“
im ergebnis wird damit die Position der bauherr-
schaft gestärkt. denn diese baut üblicherweise nur
einmal im leben und hat insofern den anspruch, dass
ihr Vorhaben auch unter sicherheitsrelevanten as-
pekten richtig geplant und ausgeführt wird. auch für
diese aufgabe wird die ingenieurkammer-bau nrW

ihren Mitgliedern eine Muster-bescheinigung zur
Verfügung stellen.

Abriss von Bauten in einem weiteren bereich ist die
einschaltung einer qualifizierten tragwerksplanerin /
eines qualifizierten tragwerksplaners zukünftig ver-
pflichtend. der neu gestaltete § 62 absatz 3 bauo nrW
2018 regelt die beseitigung von anlagen und bestimmt,
in welchen fällen eine solchermaßen qualifizierte Per-
son einzuschalten ist: „der anzeige muss bei nicht 
freistehenden gebäuden eine bestätigung einer qua-
lifizierten tragwerksplanerin oder eines qualifizierten
tragwerkplaners über die standsicherheit des gebäu-
des oder der gebäude, an die das zu beseitigende ge-
bäude angebaut ist, beigefügt werden; die beseitigung
ist, soweit notwendig, durch die qualifizierte tragwerk-
planerin oder den qualifizierten tragwerkplaner zu
überwachen.“
auf die letzte Vorhabensvariante soll abschließend ein-
gegangen werden. Wie bisher gibt es Vorgaben zur ge-
nehmigungsfreistellung (§ 63 bauo nrW 2018) im
gesetz. Mit diesen werden die maßgeblichen Vorschrif-
ten im umgang mit den bautechnischen nachweisen
entweder abschließend geregelt oder es erfolgt eine
bezugnahme auf andere Vorschriften des gesetzes.
insgesamt hat sich der nordrhein-westfälische gesetz-
geber eine entwicklung zu eigen gemacht hat, die seit
einigen Jahren in der Musterbauordnung angelegt und
bereits von 13 bundesländern mehr oder weniger ein-
heitlich umgesetzt worden ist. der umgang mit bau-
technischen nachweisen und hier insbesondere mit
den standsicherheitsnachweisen sowie der Kontrolle
der bauausführung erfährt eine neubewertung. dies
ist aus sicht der ingenieurkammer-bau nordrhein-
Westfalen unbedingt gerechtfertigt. 
für die beiden baukammern und ihre Mitglieder bringt
das gesetz somit zahlreiche Änderungen gerade im 
bereich der bautechnischen nachweise. insbesondere
die ingenieurkammer-bau nordrhein-Westfalen rechnet
in den kommenden Wochen und Monaten mit mehreren
tausend anträgen zur eintragung in die tragwerks-
planer/innenliste. doch die Kammer ist sich sicher,
diese aufgabe gemeinsam mit ihren Mitgliedern zu
meistern. ◼
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vor dem hintergrund der neuen landesbauordnung und dem praxisrelevanten
thema „ablösung von stellplätzen“ gewinnen kommunale stellplatzsatzungen 
zunehmend an bedeutung

Neue Möglichkeiten für Stellplatzregelungen 

ie novellierung der nordrhein-westfälischen lan-
desbauordnung (bauo nrW 2018) führt auch zu

einer neufassung der Verpflichtung, bei bauvorhaben
stellplätze und garagen herzustellen. die maßgebliche
regelung ist § 48 bauo nrW 2018. 
an der Herstellungspflicht bei neubauten und Ände-
rung baulicher anlagen ändert sich im Prinzip nichts.
städte und gemeinden haben jedoch auf grundlage
von §§ 48 abs. 3, § 89 abs. 1 nr. 4 bauo nrW 2018 zu-
sätzlich die befugnis, in einer satzung festzulegen, ob
und wie viele Kfz- und fahrradstellplätze herzustellen
sind, um den erfordernissen des ruhenden Verkehrs ge-
recht zu werden. 
Vollständig der regelung durch die Kommune vorbe-
halten ist das in der Praxis höchst relevante thema
„ablösung von stellplätzen“. nicht zuletzt aus diesem
grund werden Überlegungen in den städten und ge-
meinden erforderlich, ob man eine eigene satzung
aufstellen und was dort hineingeschrieben werden
sollte.

Möglichkeiten erweitert Mit der Kombination aus
beibehaltung der grundsätzlichen Herstellungspflicht
nach dem gesetz bei gleichzeitiger befugnis, eine kom-
munale satzung aufzustellen, erweitert der gesetzge-
ber die Möglichkeiten nicht nur gegenüber der bauo
nrW 2000, sondern auch im Vergleich zur bauo nrW
20161, die aufgrund eines Moratoriumsgesetzes2 hin-
sichtlich der stellplatzregelung letztlich doch nicht in
Kraft getreten ist. in der bauo nrW 2016 war die Über-
führung der entscheidung über die Herstellungspflicht
in die kommunale satzungshoheit vorgesehen. 
die Kritik der kommunalen spitzenverbände3 an der
regelung bezog sich keineswegs auf die einräumung
der satzungsbefugnis als solcher, da diese letztlich die
kommunale selbstverwaltung stärkt. aus sicht der

Eva Gartmann ist
Praktikantin beim
städte- und 
gemeindebund
nrW

DIE AUTORIN

D

Damit Anwohner/
innen einen Park-
platz finden, kön-
nen Kommunen
bei Neubau Re-

geln setzen für die
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errichtender 
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1 bauordnung für das land nordrhein-Westfalen (landesbauordnung -
bauo nrW) vom 15. dezember 2016, gV. nrW. 2016 s. 1162.
2gesetz vom 21. dezember 2017 (gV. nrW. 2017, s. 1005).
3 stellungnahme der kommunalen spitzenverbände nrW v. 15.07.2016,
lt-stn. 16/4016, s. 10 f.
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kommunalen Praxis nachteilig war jedoch der vorgese-
hene Wegfall der gesetzlichen stellplatzpflicht. nach
§ 50 bauo nrW 2016 war vorgesehen, dass sich die
stellplatzpflicht nur noch an einer gemeindlichen
stellplatzsatzung ausgerichtet hätte, sofern eine sol-
che vorhanden gewesen wäre. Mit ausnahme der
stellplätze für fahrzeuge von Menschen mit behin-
derungen4 wäre jedwede regelung allein sache der
Kommunen gewesen.
durch das ursprünglich geplante auslaufen des § 51
bauo nrW 2000 zum 01.01.2019 hätten die städte
und gemeinden unter erheblichem Zeitdruck eine
eigene satzung verabschieden müssen, sofern sie
auch nach außerkrafttreten der stellplatz-Herstel-
lungspflicht einen bedarf dafür gesehen hätten.
dementsprechend ist die überarbeitete stellplatzre-
gelung in § 48 bauo nrW, welche die gemeindliche
satzung als echte optionsregelung ausgestaltet, von
den Kommunen grundsätzlich positiv aufgenom-
men worden.5

Gundsätzlich Herstellungspflicht die neurege-
lung bedeutet für den fall ohne gemeindliche sat-
zung, dass nach § 48 abs. 1 satz 1 bauo nrW 2018 bei
der errichtung baulicher anlagen, bei denen ein Zu-
oder abfahrtsverkehr zu erwarten ist, stellplätze ge-
schaffen werden müssen. gesetzliche anforderungen
an deren lage und beschaffenheit, wie noch in der
bauo nrW 2000 in § 51 abs. 3, 7 und 8 vorgesehen,
entfallen. 
soll vor ort weiterhin der grundsatz gelten, dass die
stellplätze auf dem eigenen grundstück zu errichten
sind, muss dies explizit in einer gemeindlichen sat-
zung festgelegt werden. neu ist die in § 48 abs. 1 satz
2 bauo nrW 2018 vorgesehene Pflicht, die erreich-
barkeit von fahrradabstellplätzen von der öffentli-
chen Verkehrsfläche aus sicherzustellen. nach der
gesetzesbegründung soll dies der wachsenden be-
deutung des fahrrads als zentralem element der
nahmobilität rechnung tragen und die nutzung des
fahrrads attraktiver machen.6

die Pflicht zur einrichtung von stellplätzen bei Ände-
rung oder nutzungsänderung baulicher anlagen ist
in § 48 abs. 1 satz 3 bauo nrW 2018 geregelt. anders
als § 51 abs. 2 bauo nrW 2000, der nur für wesentli-
che nutzungsänderungen galt, umfasst § 48 abs. 1
satz 3 bauo nrW 2018 jegliche Änderungen. eine ein-
schränkung auf wesentliche Änderungen7 müsste
dann, wenn vor ort gewünscht, im rahmen einer ge-
meindlichen satzung gemäß §§ 48 abs. 3, 89 abs. 1
nr. 4 bauo nrW 2018 festgelegt werden.

Erleichterung im Härtefall neu ist die in § 48 abs.
1 satz 4 bauo nrW 2018 formulierte Härtefallklausel.
danach entfällt die Herstellungspflicht, wenn wegen
ihr die schaffung oder erneuerung von Wohnraum
auch unter berücksichtigung der Möglichkeit einer ab-
lösung erheblich erschwert oder verhindert würde. die-

ser regelung könnte in der Praxis erhebliche bedeu-
tung zukommen. denn aus sicht von bauantragstellern
wäre diese die im wahrsten sinne des Wortes „güns-
tigste“ lösung: Weder sind stellplätze herzustellen,
noch abzulösen. 
aus sicht des städte- und gemeindebundes nrW soll-
ten rein wirtschaftliche Überlegungen deshalb nicht
genügen, damit eine „erhebliche erschwernis“ vorliegt.
Hinweise, wie damit in der Praxis umzugehen ist, 
werden in der von der landesregierung geplanten Ver-
waltungsvorschrift (VV) zur bauo nrW erwartet. diese
lag bei redaktionsschluss noch nicht vor.

Verordnung zu Stellplatzmenge die anzahl der
nach gesetz herzustellenden stellplätze wird nun-
mehr in einer rechtsverordnung (rVo) gemäß § 48
abs. 2 satz 1 bauo nrW 2018 und nicht mehr - wie
noch bei der bauo nrW 2000 - in der Verwaltungs-
vorschrift (VV)8 geregelt. die VV ist aus gründen des
bürokratieabbaus bereits zum 31.12.2005 aufgeho-
ben worden. die sogenannte richtzahlentabelle
wurde gleichwohl in der Praxis - auch mit billigung
der rechtsprechung9 - weiterhin zur orientierung ge-
nutzt und hat sich durchaus bewährt. 
die rVo wird an diese systematik anknüpfen, ähnlich
etwa den rahmenwerten aus der tabelle der nrW-
Mustersatzung aus dem Jahr 2017, welche unter Mit-
arbeit des städte- und gemeindebundes nrW beim
„Zukunftsnetz Mobilität nrW“ entstanden ist.10 Hin-
sichtlich der anzahl der stellplätze haben Vorgaben
in bebauungsplänen und örtlichen bauvorschriften
(§ 89 abs. 1 nr. 4 bauo nrW 2018) Vorrang. 
bauvorschriften sind nach der gesetzesbegründung
auch die stellplatzsatzungen gemäß § 48 abs. 3
bauo nrW 2018.11 die rVo regelt ferner näheres
über anzahl, größe und lage von stellplätzen für
Menschen mit behinderungen.12 bei redaktions-
schluss war der termin des inkrafttretens der rVo
noch offen.

4 nach § 50 abs. 2 bauo nrW 2016 war vorgesehen, dass für gebäude
mit mehr als zwei Wohnungen (§ 48 abs. 2 bauo nrW 2016) als auch
für öffentlich zugängliche bauliche anlagen und bauliche anlagen für
alte Menschen, Personen mit Kleinkindern und für Menschen mit behin-
derungen (§ 54 abs. 1 bauo nrW 2016) stets eine ausreichende Zahl
von stellplätzen zu schaffen, die für Menschen mit behinderungen ge-
eignet sind.
5 stellungnahme der kommunalen spitzenverbände nrW v. 26.04.2018,
lt-stn. 17/571, s. 5.
6 begründung zum bauModg nrW, lt-drs. 17/2166, s. 143.
7 Zum begriff siehe nur oVg Münster, nVwZ-rr 1989, 342.
8 Ziffer 51.11 VV bauo nrW (fn. 21).
9 in oVg nrW, baur 2009, 1123 wurde ausgeführt, dass es sich bei den
richtzahlen um „auf gesicherter erfahrungsgrundlage beruhende an-
haltspunkte bzw. als sachverständig festgestellte erfahrungswerte“
handele. das Vg düsseldorf, urt. v. 10.05.2012 – 4 K 5269/11 ergänzt:
„insoweit kommt den richtzahlen auch nach dem auslaufen der VV
bauo nrW noch bedeutung zu. sie sind in Wahrung des gleichheits-
grundsatzes anzuwenden, wenn im einzelfall keine ausreichenden er-
kenntnisse zur beurteilung des stellplatzbedarfes vorliegen“.
10 der städte- und gemeindebund nrW stellt die Mustersatzung in den
fachinformationen im Mitgliederbereich seines internetauftritts
(www.kommunen.nrw) zur Verfügung.
11 begründung zum bauModg nrW, lt-drs. 17/2166, s. 144.
12 Zum entwurf siehe stgb nrW-schnellbrief nr. 262 vom 12.10.2018.

rein wirt-
schaftliche

Überlegungen
sollten nicht für
eine „erhebliche
erschwernis“ 
genügen
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bei der umsetzung einer stellplatzsatzung spielen
kommunalpolitische Überlegungen hinsichtlich
städtebau und Verkehrspolitik eine herausragende
rolle. die Kommune kann dabei auch den unter Kli-
maschutzgesichtspunkten sinnvollen Wandel im Mo-
bilitätsverhalten unterstützen, etwa durch generelle
Minderungsfaktoren bei der anzahl erforderlicher
stellplätze - etwa in abhängigkeit von der ÖPnV-er-
reichbarkeit - oder eine geringere anzahl an stellplät-
zen als gegenleistung für die unterstützung
alternativer angebote durch den bauherrn - bei-
spielsweise Carsharing-Plätze, Jobtickets, fahrradsta-
tionen und Ähnliches. im leitfaden zur genannten
Mustersatzung finden sich hierzu zahlreiche Hin-
weise. 

Kompensation möglich für Verunsicherung sorgte
zunächst der Wortlaut des gesetzes hinsichtlich der in
den städten und gemeinden extrem relevanten frage
der ablösung. anders als noch in § 51 abs. 5 bauo nrW
2000 ist eine gesetzliche Möglichkeit zur stellplatzab-
lösung in § 48 bauo nrW 2018 nicht mehr vorgesehen.
grundlage hierfür kann nur noch eine gemeindliche
satzung sein. 
für die kommunale stellplatzsatzung als ganzes ist die
regelung eindeutig möglich, da § 48 abs. 3 satz 2 nr.
8 bauo nrW 2018 den Kommunen gestattet, durch
satzung die ablösung der Herstellungspflicht in den
fällen der § 48 abs. 3 nr. 1 bis 3 bauo nrW 2018 zu 
regeln - durch Zahlung eines festzulegenden geld-
betrags an die Kommune. 

Nur Ablösesatzung? umstritten war jedoch eine
entsprechende satzungsbefugnis für den fall, dass
eine Kommune grundsätzlich keine stellplatzsatzung
verabschieden, sondern es bei der bloßen geltung
von § 48 abs. 1 bauo nrW 2018 belassen will. das
nrW-Ministerium für Heimat, Kommunales, bau und
gleichstellung (MHKbg nrW) hielt in diesen fällen
zunächst keine satzungskompetenz für gegeben. es
änderte seine Meinung jedoch, nachdem der städte-
und gemeindebund nrW gemeinsam mit den ande-
ren kommunalen spitzenverbänden in nrW dem
MHKbg eine lösung aufgezeigt hatte.15 nach dem
MHKbg ist nun die auslegung vertretbar, eine solche
isolierte ablösungssatzung ebenfalls auf grundlage
des § 48 abs. 3 satz 2 nr. 8 bauo nrW 2018 zu erlas-
sen.16

unabhängig von der grundlage der Herstellungs-
pflicht - § 48 abs. 1 oder abs. 3 nr. 1 bis 3 bauo nrW
2018 - fehlen im gesetz aussagen zu der frage, in
welchen fällen eine ablösung gestattet werden darf.
für den bisherigen § 51 abs. 1 satz 1 bauo nrW 2000
galt, dass notwendige stellplätze nur dann abgelöst
werden können, wenn ihre Herstellung nicht oder
nur unter großen schwierigkeiten möglich ist (§ 51
abs. 5 satz 1 bauo nrW 2000). 
aus gründen der rechtssicherheit empfiehlt es sich,
eine solche regelung in der ablösungs- respektive
stellplatzsatzung vorzusehen. auch die begrenzung
der ablösebeträge auf 80 Prozent der durchschnittli-
chen Herstellungskosten, die sich bislang aus § 51
abs. 5 satz 4 bauo nrW 2000 ergab, aber in Wahr-
heit auf der rechtsprechung des oVg Münster17 be-
ruht, wird vom städte- und gemeindebund nrW
empfohlen. ◼

Anstelle von Auto-
Stellplätzen können
unter bestimmten 
Umständen auch 
Fahrrad-Stellplätze 
errichtet werden
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13 erkennbar Vorbild war insoweit § 44 abs. 1 satz 2 der hessischen bau-
ordnung.
14 Herzig, nWVbl. 2017, 192, 196.
15 Zu einzelheiten siehe stgb nrW-schnellbrief nr. 262 vom 12.10.2018.
16 Zu den einzelheiten und für eine Mustersatzung siehe stgb nrW-
schnellbrief nr. 308 vom 23.11.2018.
17 Vgl. nur oVg Münster, nJW 1977, 164; oVg Münster, urt. v.
24.05.1983 - 7 a 591/82; anders dagegen VgH Kassel, urt. v. 14.07.2009
- 3 a 1584/08.

Eigene Satzung Von besonderer bedeutung ist die
neuregelung bezüglich der satzungsbefugnis. städte
und gemeinden haben nach §§ 48 abs. 3, 89 abs. 1
nr. 4 bauo nrW 2018 das recht, in einer satzung fest-
zulegen, ob und wie viele Kfz- und fahrradstellplätze
gefordert werden. in der satzung sind dabei größe,
standort, anzahl und beschaffenheit der erforderli-
chen stellplätze unter berücksichtigung von art und
anzahl der vorhandenen und zu erwartenden fahr-
zeuge der Personen zu bestimmen, welche die an-
lage ständig benutzen oder sie besuchen (§ 48 abs. 3
satz 3 bauo nrW 2018). 
die weiteren gegenstände der satzung sind im 
Übrigen in § 48 abs. 3 satz 2 bauo nrW 2018 ab-
schließend festgelegt.13 nach dem unbestimmt for-
mulierten § 50 abs. 1 bauo nrW 2016 hätte die
reichweite nach dem sinn und Zweck der satzungs-
ermächtigung ermittelt werden müssen.14 die neu-
fassung der bauordnung „engt“ die Kommunen
einerseits stärker ein, indem sie die regelungsbefug-
nis präzisiert, schafft damit aber andererseits mehr
rechtssicherheit.
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n der Verwaltung und in der Zusammenarbeit mit
den bürgerinnen und bürgern werden durch die

digitalisierung bedeutende Veränderungen in gang
gesetzt. die stadt bornheim nutzt die digitalisie-
rung, um als Verwaltung transparenter, kunden-
freundlicher und effizienter zu werden. schließlich
ist die öffentliche Verwaltung dienstleister, und ihre
Qualität ist ein gradmesser für umfassenden bür-
gerservice.
die Kundinnen und Kunden der bornheimer stadt-
verwaltung haben den anspruch, dass ihr anliegen
schnell aufgenommen und effizient bearbeitet
wird. sie möchten mehr von zuhause aus erledigen
- unabhängig von den Öffnungszeiten der Ämter.
auch die arbeit der Verwaltung verändert sich ra-
sant. ob digitales bauamt, online-bezahlverfahren,
Vertragsmanagement oder die einführung des do-
kumentenmanagementsystems - die stadt born-
heim ist bereits mittendrin in der digitalisierung
und baut ihr angebot kontinuierlich aus. denn
durch den einsatz von Computertechnik und soft-
ware können Verwaltungsprozesse schlanker ge-
macht, Verfahren beschleunigt und nicht zuletzt die

Mit der Freischaltung eines Projektraums im Internet zur elektronischen 
abwicklung von bauanträgen verbessert die stadt bornheim ihre Dienstleistung 
für architekt(inn)en und bauherren

Das Digitale Bauamt kommt gut an

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung
entlastet werden.
im Vordergrund steht dabei - wie in allen Verwal-
tungsprozessen - der servicegedanke. bürgerinnen
und bürger, Vereine, Verbände und unternehmen
sollen es so bequem wie möglich haben. dazu ge-
hört, dass im Zuge der digitalisierung immer mehr
behördengänge entbehrlich werden, weil bürger
und bürgerinnen ihre angelegenheiten online re-
geln können.

Antrag elektronisch Mit dem digitalen bauamt
bietet die stadt bornheim antragstellenden im bau-
antragsverfahren die Möglichkeit, in wenigen schrit-
ten komfortabel einen bauantrag von zuhause oder
vom büro aus zu stellen. auch den entsprechenden
bescheid - unter anderem baugenehmigung, ab-
bruchgenehmigung, Vorbescheid und Ähnliches - er-
halten sie online. 
das digitale bauamt ist eine internetbasierte bau-
plattform, auf die alle am baugenehmigungsprozess
beteiligten - entsprechend ihrer berechtigung - zu-
greifen können. dazu zählen die entwurfsverfassen-

Ralf Geurtsen ist 
Koordinator 
digitales bauamt 
bei der stadt 
bornheim

DER AUTOR
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In der Stadt Bornheim
bleibt Bauherren dank

des digitalen Bauamtes
der Gang ins Rathaus 
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den, bauherr, bauamt sowie interne und externe Äm-
ter. die Vorteile liegen auf der Hand: 

•   Verfahrensbeschleunigung durch Wegfall der
transportzeiten

•   Vermeidung von druck- und Portokosten durch
einreichen digitaler Pläne

•   beratung mit der baubehörde leichter möglich per
telefonkonferenz (Wegfall der Wege)

•   Kurzfristiges nachreichen geänderter unterlagen
•   digitale genehmigung und Pläne zur medien-

bruchfreien Weiterbearbeitung
•   Verfahrenstransparenz, leichter auskünfte zum 

aktuellen sachstand möglich

die bauplattform wird auf der internetseite der stadt
bornheim bereitgestellt: https://www.bornheim.de/
wirtschaft-bauen/bauen/digitales-bauamt/. auch
die erforderlichen antragsformulare können dort 
heruntergeladen werden.

Arbeitsplätze aufrüsten technische Vorausset-
zung ist zunächst die ausstattung der arbeitsplätze
mit zwei bildschirmen einer größe von mindestens
22 Zoll bildschirmdiagonale. idealerweise befindet
sich in der organisationseinheit außerdem ein trans-
portabler Monitor mit mindestens 55 Zoll diagonale
zur durchführung von teamsitzungen, besprechun-
gen und Ähnlichem. 
Zur digitalisierung eingehender bauanträge in Pa-
pierform sind geeignete scanner erforderlich. das
fachverfahren - bei der stadt bornheim Probaug der
fa. ProsoZ Herten - sollte eine schnittstelle zur di-
gitalen Plattform - Projektraum etwa von itebo/con-
ject - bereitstellen, wobei das fachverfahren in der
sachbearbeitung führend bleibt.
Zudem benötigt man eine(n) ansprechpartner/in,
„einen Kümmerer“. er/sie sollte auch fachlich versiert
sein - beispielsweise als systemadministrator/in des
fachverfahrens zur stützung des Verfahrens, zur
schaffung der notwendigen Querverbindungen der
gesamtorganisatorisch notwendigen Komponenten
sowie zur abstimmung der vertraglichen und techni-
schen Voraussetzungen, die in der Vorbereitungspha-
se mit den beteiligten definiert wurden.
in bornheim veranschaulichten einführungswork-
shops der Projektbeteiligten - sachbearbeiter/in,
interne und externe Veranstaltung, fachämter, ar-
chitekt(inn)en und Ähnliches - überzeugend den
Prozess. nach implementierung des Projektraums
erfolgte eine sechsmonatige Pilotphase, die unter
anderem das nachschulen an den arbeitsplätzen,
die Problembehebung in Zusammenarbeit mit der
hausinternen it und itebo sowie die anpassung der
abläufe in der sachbearbeitung einschloss.

Vorbehalte und Schwellenangst Über die ersten
digitalen baugenehmigungsverfahren fand eine ab-

stimmung mit einigen wenigen architekturbüros
statt. im „Prozess der umgewöhnung“ galt es insbe-
sondere, Vorbehalte abzubauen. testläufe nahmen
den beteiligten die schwellenangst. 
unterstützend wurden mit den Mitarbeiter(inne)n in
der einführungsphase wöchentliche teamrunden zu
Handhabung, Problembehebung und fortentwick-
lung des Projekts durchgeführt. schon nach kurzer
Zeit wurde die effektivität der neuerungen erkannt
und als positiv bewertet. Zum start des echtbetriebs
wurde die bauplattform in den städtischen internet-
auftritt integriert und begleitend Öffentlichkeitsar-
beit betrieben.
die bearbeitung des digitalen Verfahrens parallel zur
Papierakte bedeutet eine umstellung in der aufga-
benwahrnehmung. Während die digitale akte phy-
sisch nicht am arbeitsplatz liegt, ist die Papierakte
stets präsent. dies erfordert eine neuorientierung bei
der parallelen umsetzung der bearbeitungsabläufe.
durch die mangelnde Präsenz der Papierakte musste
ein Workflow entwickelt werden, der das neue auf-
gabengebiet mit erfasst.

Eingangspost digitalisiert um den nutzen des
Verfahrens zu optimieren und die akzeptanz zu er-
höhen, werden seit beginn der Pilotphase alle anträ-
ge, die in Papierform eingehen, digitalisiert. in sol-
chen fällen erfolgt die Kommunikation nach außen
mit entwurfsverfassenden und bauherren allerdings
weiterhin auf dem Postweg. 
um eine aufwändige doppelte aktenführung - digital
und papiergestützt - zu vermeiden, wird die behörd-
liche akte nur digital geführt. darin befindet sich
auch der gesamte eingehende schriftverkehr. er wird
auf der Plattform in den jeweiligen Projektraum
hochgeladen. die Projekträume bleiben auch nach
abschluss des Verfahrens bestehen. die Präsenz der
digitalen akte im Projektraum ist variabel.
langfristig sollen alle digitalen akten über das doku-
mentenmanagementsystem (dMs) archiviert wer-
den - wie auch die übrigen über 600 laufenden re-
galmeter bauakten. auf diese Weise macht die

Bauanträge können
schnell und komfortabel
über das Internet 
eingereicht werden
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ständig digital
eingereicht 
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digitale akte perspektivisch umfangreichen lager-
raum entbehrlich.
die digitalisierung der Verwaltung wird auf bundes-
und landesebene vorangetrieben. diverse gesetzli-
che regelungen sind bereits beschlossen oder auf
den Weg gebracht. in bornheim ist das thema „digi-
talisierung“ Chefsache. für die Verwaltung ist es ein
wichtiges instrument, um den bürgerservice zu opti-
mieren. 

Stadt Bornheim Vorreiter die Verwaltung be-
findet sich bereits mittendrin in der Übergangspha-
se von der Papier- zur e-akte. ein baustein ist das di-
gitale bauamt. Mit der entscheidung, das digitale
bauantragsverfahren schon jetzt einzuführen,
nimmt die stadt eine Vorreiterrolle ein. Weitere bau-
aufsichtsbehörden kreisangehöriger Kommunen
haben inzwischen ihr interesse bekundet, das Ver-
fahren zu nutzen.

insbesondere der rhein-sieg-Kreis, der neben meh-
reren fachbehörden in das baugenehmigungsver-
fahren eingebunden ist, hat das Pilotprojekt in born-
heim tatkräftig unterstützt und für die notwendige
Mitwirkung aller beteiligten instanzen gesorgt. in-
zwischen nimmt nahezu jede externe behörde an
dem Verfahren teil.
eine Verpflichtung zur nutzung des digitalen Ver-
fahrens besteht derzeit noch nicht. dennoch ver-
läuft der start in bornheim äußerst erfolgreich.
nach der Pilotphase und etwa zweimonatigem
echtbetrieb sind rund zehn Prozent der anträge
vollständig digital eingereicht worden. die reso-
nanz ist rundweg positiv. Hervorgehoben wird ins-
besondere die Zeitersparnis. aufgrund der positi-
ven erfahrungen geht die Verwaltung davon aus,
dass es nicht lange dauern wird, bis weitere archi-
tekt(inn)en von den Vorteilen des digitalen bau-
amts überzeugt sind. ◼

Kontakt

ralf geurtsen
koordinator 
Digitales bauamt
stadt bornheim
tel. 02222-945-168
e-Mail: 
ralf.geurtsen@
stadt-bornheim.de 

seit zehn Jahren sorgen die regionalen bildungsnetzwerke (rbn) für austausch und Zusammenarbeit
zwischen schulen und Kommunen. aus diesem anlass unterzeichneten Schulministerin Yvonne
Gebauer (foto Mi.) sowie die Vertreter der kommunalen spitzenverbände Claus Hamacher (3.v.li.) vom
städte- und gemeindebund nrW, KlausHebborn (2.v.re.) vom städtetag nrW und Martin Schenkelberg
(2.v.li) vom landkreistag nrW am 3. dezember 2018 in düsseldorf eine gemeinsame erklärung. darin
bekräftigen sie, die erfolgreiche Kooperation zwischen schulen und ihren Partnern, den Kommunen als
schul-, Jugend- und sozialhilfeträger und der schulaufsicht, Kreisen, land und bildungsakteuren fort-
führen zu wollen. die rbn leisten einen wichtigen beitrag zur erfolgreichen bildungsbiografie von 
Kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen.

Regionale Bildungsnetzwerke NRW
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it dem beitritt der bundesrepublik deutsch-
land zur Vn-behindertenrechtskonvention

2009 erhielt die diskussion um barrierefreiheit einen
neuen impuls. Mit der „inklusion“ steht das Ziel im
Vordergrund, die allgemeinen lebensbedingungen
und damit auch die gebaute umgebung so zu gestal-
ten, dass sie für jeden Menschen in der üblichen Wei-
se, „einfach“ und ohne fremde Hilfe nutzbar ist. alle
Menschen sollen die Möglichkeit haben, selbst zu
entscheiden, wie sie sich in ihrer umwelt bewegen.
so formuliert es sinngemäß § 2 absatz 10 des neuen
gesetzes. 
bereits die Vorgänger-fassung der landesbauord-
nung (bauo) enthielt mit § 55 eine entsprechende re-
gelung. Mit § 49 der bauo 2018 werden die Vorschrif-
ten neu und zum teil weiter gefasst. Zudem finden
sich dort in vielen zusätzlichen Paragraphen für das
barrierefreie bauen bedeutsame Vorgaben respektive
instrumente.
der gesetzgeber spricht mit diesen regelungen aus-
drücklich nicht nur Menschen mit behinderung an.
Ziel ist, möglichst vielen Menschen möglichst lange
ein selbstbestimmtes leben im eigenen Zuhause zu
ermöglichen und den akteuren am Wohnungsmarkt

auch die neue landesbauordnung räumt der barrierefreiheit bei wohnungen breiten
raum ein, um möglichst vielen Menschen ein selbstbestimmtes leben im eigenen 
Zuhause zu ermöglichen

Standards bei der Barrierefreiheit

diesbezüglich klare und transparente Vorgaben zu
machen. gleichzeitig soll aber der Markt nicht „ge-
lähmt“ werden. erklärtes Ziel ist ein ebenso vielfälti-
ges wie breites angebot an familien-, alters- und be-
hindertengerechten Wohnungen.

Zentraler Standard DIN 18040 enthielt der alte §
55 noch konkrete regelungen zur ausgestaltung bar-
rierefreier gebäude, so ist nunmehr beabsichtigt, teile
der einschlägigen din-normen 18040-1 und 18040-2
als technische baubestimmungen einzuführen. es
bleibt abzuwarten, welche regelungen hierzu ausge-
wählt werden. die din 18040 besteht aus drei teilen:

•   din 18040-1 „Öffentlich zugängliche gebäude“
(oktober 2010)

•   din 18040-2 „Wohnungen“ (september 2011) 
•   din 18040-3 „Öffentlicher Verkehrs- und freiraum“

(dezember 2014)

die norm hat sich als grundlegender standard im bau-
geschehen von nordrhein-Westfalen etabliert und be-
währt. sie enthält neben textlichen beschreibungen
viele skizzen zu wesentlichen Komponenten der Pla-

M

Stephan Schmickler
ist stadtplaner und
Kommunalberater in
bergisch gladbach

DER AUTOR

Statt Quoten für 
rollstuhlgerechte 
Wohnungen in 
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nung. insofern erscheint sie geeignet als zentrale
grundlage der regelungen in der neuen bauordnung
in nordrhein-Westfalen und dürfte aus der sicht aller
beteiligten einen positiven beitrag zur rechtssicher-
heit leisten.
Wie die din-norm unterscheidet auch § 49 bauo zwei
grundlegende fallgestaltungen. in absatz 1 werden
gebäude mit Wohnungen betrachtet - sprich: der pri-
vate bereich -, während in absatz 2 die öffentlich zu-
gänglichen baulichen anlagen definiert und behan-
delt werden. absatz 3 regelt ausnahmen von den
Vorschriften der absätze 1 und 2, um „unverhältnis-
mäßigen Mehraufwand“ zu vermeiden.

Gebäude mit Wohnungen (§ 49 Absatz 1) eine
grundlegende neuerung der gesamten bauo nrW
2018 liegt in der umstellung auf ein system der ge-
bäudeklassen (1 bis 5). auf dieses system wird auch
bei den regelungen des absatzes 1 zurückgegriffen.
dessen bestimmungen gelten ausdrücklich für die
gebäudeklassen 3 bis 5 und demzufolge nicht für die
gebäudeklassen 1 und 2. somit sind bei allen gebäu-
den, die Wohnungen enthalten, in Punkto barriere-
freiheit die regelungen der din 18040-2 - soweit als
technische baubestimmung eingeführt - einzuhalten,
sofern sie eine dieser bedingungen erfüllen:

•   fußbodenoberkante des höchsten geschosses
mehr als sieben Meter über geländeoberfläche

•  mehr als zwei nutzungseinheiten
•  bruttogrundfläche ohne Kellergeschosse größer als

400 Quadratmeter

damit geht die neue bauordnung deutlich weiter als
die alte, nach der in gebäuden mit mehr als zwei
Wohnungen lediglich die Wohnungen eines geschos-
ses barrierefrei erreichbar sein müssen. andererseits
enthielt die alte bauordnung die forderung nach Zu-
gänglichkeit wesentlicher teile dieser Wohnungen
mit dem rollstuhl. diese regelung ist entfallen.

Barrierefrei nutzbar Ziel ist dabei eine insgesamt
barrierefrei nutzbare Wohnung. ein barrierefreier Zu-
gang zur Wohnung reicht ebenso wenig aus wie ihre
nur teilweise barrierefreiheit im innern. damit ist sie
auch für einen erheblichen teil der Menschen geeig-

net, die einen rollstuhl benutzen. eine generelle und
uneingeschränkte nutzbarkeit mit dem rollstuhl („r-
standard“) wird hingegen nicht vorgegeben, was
durch die formulierung „eingeschränkt mit dem roll-
stuhl nutzbar“ verdeutlicht wird. 
diese anforderung war im gesetzgebungsprozess
aufgrund des hohen baulichen aufwands, der daraus
resultierenden Kosten und den nicht auszuschließen-
den negativen auswirkungen auf den allgemeinen
Wohnungsbau kontrovers diskutiert worden. aller-
dings findet sich in der begründung zum gesetz das
argument, dass barrierefreie Wohnungen deutlich
günstigere rahmenbedingungen für spätere anpas-
sung an höheren individuellen bedarf besitzen als
nicht entsprechend gestaltete gebäude. 
darüber hinaus hat das land nrW bereits im früh-
jahr 2018 signalisiert, den bau rollstuhlgerechter
Wohnungen durch Zielvereinbarungen mit großen
städten sowie Mitteln der Wohnungsbauförderung
zu unterstützen. 

Öffentlich zugängliche Anlagen (§ 49 Abs. 2)
als „öffentlich zugänglich“ werden im gesetz bauliche
anlagen definiert, deren nutzendenkreis nicht im Vor-

hinein zu bestimmen ist. auch der
begriff der „baulichen anlage“ ist
bedeutsam, da er neben gebäuden
auch eine Vielzahl anderer bauwer-
ke umfasst. alle diese anlagen sol-
len „im erforderlichen umfang bar-
rierefrei“ sein - sprich: in allen
bereichen, die seitens der nutzen-
den aufgesucht werden können. 
Hier sind zukünftig - soweit als
technische baubestimmung einge-
führt - die technischen regelungen
der din 18040-1 einzuhalten. sind
solche bauwerke zugleich große
sonderbauten (§ 50 absatz 2 bauo),
ist nach dem entwurf der bauprüf-
verordnung zusätzlich ein Konzept

zur barrierefreiheit zu erstellen, das neben den bau-
lichen und technischen auch die organisatorischen
anforderungen beschreibt.
abweichungen von den regelungen der absätze 1 und
2 sieht absatz 3 vor, wenn „schwierige geländever-

Anzahl, Lage und Größe
von Behindertenpark-
plätzen können von Ort
geregelt werden
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Aufzüge für gebäude mit mehr als drei oberirdi-
schen geschossen sind gemäß § 39 bauo 2018 auf-
züge vorgeschrieben, mit denen alle Wohnungen von
der Verkehrsfläche aus barrierefrei erreichbar sind.
Haben die gebäude mehr als fünf oberirdische ge-
schosse, trifft § 39 detaillierte regelungen zu deren
ausgestaltung. 
diese festlegung tritt neben die allgemeinen Vor-
gaben zur barrierefreiheit des § 49, aus der sich
ebenfalls die Verpflichtung zum einbau von aufzü-
gen ergibt, allerdings unter anderen Kriterien (ge-
bäudeklassen 3 bis 5). stehen beide regelungen im
Konflikt, ist nach auffassung des landes der § 39
anzuwenden.
der nachträgliche einbau von treppenliften wird hin-
sichtlich der anforderungen an die treppenbreite
deutlich erleichtert (§ 34). § 47 fordert für die gebäu-
deklassen 3 bis 5 geeignete, barrierefrei erreichbare
abstellplätze für Mobilitätshilfen und Kinderwagen. 
in den regelungen des § 48 zu stellplätzen ist auch
die ermächtigung des gesetzgebers festgelegt, re-
gelungen zu anzahl, größe und lage von stellplätzen
für Menschen mit behinderung zu treffen. für alle
großen sonderbauten, die von § 49 nicht erfasst sind
- etwa einrichtungen der tagesbetreuung -, können
auf der grundlage des § 50 abs. 1 nr. 16 durch die
bauaufsicht im einzelfall regelungen zur barriere-
freien nutzbarkeit getroffen werden.

Genehmigungsverfahrendie Vorschriften zur bar-
rierefreiheit werden auch zukünftig sowohl im einfa-
chen (§ 64) als auch im normalen (§ 65) baugenehmi-
gungsverfahren geprüft. Können anforderungen zur
barrierefreiheit im normalfall nur bei neu- oder an-
bauten gestellt werden, ermöglicht § 59 dies nunmehr
auch bei wesentlichen Änderungen und - besonders
wichtig - über die unmittelbar geänderten teile hinaus. 
ausdrücklich können in diesem rahmen auch „ange-
messene regelungen zur barrierefreiheit“ getroffen
werden. Hierbei denkt der gesetzgeber insbesondere
an kleinere „verhältnismäßige“ Maßnahmen, die aber
im einzelfall deutliche positive auswirkungen haben,
indem sie den Zugang erheblich erleichtern. ganz klar
ist hier die Kreativität der bauaufsicht gefragt, da es
sich um anforderungen im konkreten einzelfall han-
delt.
die regelungen zur barrierefreiheit in der neuen lan-
desbauordnung erscheinen insgesamt klarer und
umfassender. dabei bleibt abzuwarten, in welchem
umfang die regelungen der din 18040 als techni-
sche baubestimmungen eingeführt werden. abseh-
bar ist, dass für das baugeschehen nachteilige Über-
regulierung vermieden und stattdessen etwas
gefordert wird, was ein langfristig und nachhaltig
kalkulierender bauherr weitgehend auch ohne ge-
setzliche Vorgaben umsetzen würde, um seine inves-
tition an die anforderungen einer alternden gesell-
schaft anzupassen. ◼

Aktuelles aus dem Online-Portal 
Integration des StGB NRW

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebundes NRW unter
www.kommunen.nrw/integration tauschen sich die 360 Mitgliedskommunen des
Verbandes über ihre Integrations- und Flüchtlingsarbeit aus. Dabei entsteht eine
kontinuierlich wachsende Projekt-Datenbank. Außerdem kann dort über Themen
diskutiert sowie nach Informationen, Material und Dienstleistungen gesucht wer-
den.

Zuspruch für interkulturellen Stadtrundgang

Die Stadt Schwerte organisiert seit 2008 jährlich einen interkulturellen Rundgang. Bei Bür-
gerinnen und Bürgern stößt das Angebot auf großes Interesse. Allein zum Rundgang 2018
kamen 120 Menschen. Die Route führte an unterschiedlichen religiösen Einrichtungen
vorbei. An den jeweiligen Stationen gab es kurze Programmbeiträge oder Hintergrund-In-
formationen. Das Angebot ermöglicht einen Einblick in die religiöse und kulturelle Vielfalt
der Stadt.

Handlungsstrategien aus Bürgerkonferenz 
„Gemeinsam leben in Gütersloh“ lautete der Titel des städtischen Integrationskonzeptes
von 2017. Auf einer großen Konferenz haben nun ein Jahr später rund 160 Bürgerinnen und
Bürger konkrete Handlungsstrategien für die vier Themenbereiche Engagement, Sport,
Gleichstellung und Jugend erarbeitet. Vertreten waren alle wesentlichen Akteure und Akteu-
rinnen der Stadtgesellschaft, darunter ehrenamtlich Tätige, Wohlfahrtsverbände, Migranten-
organisationen, Geflüchtete, Stadtverwaltung, Arbeitsagentur und Wirtschaft.

Material zu Teilhabe-Workshops
Das Bundesprogramm „Willkommen bei Freunden - Bündnisse für junge Flüchtlinge“ hat
ein Konzept entwickelt (sog. Fachartikel), wie Kommunen im Rahmen von Konsultations-
workshops die Interessen junger Geflüchteter ermitteln und in das Alltagsleben einbinden
können. Als Unterstützung sind im Internet Hilfsmittel zu Planung, Durchführung und Nach-
bereitung hinterlegt. Das Material ist auf www.willkommen-bei-freunden.de über die Suche
nach „Konsultationsworkshop“ zu finden. 

Praxis-Handbuch „Gemeinsam gestalten“
Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem vom Bundesamt für Migration geförderten Modell-
projekt „DialogBereiter - Unterkunft sucht Nachbarschaft“ sind im Handbuch „Gemeinsam
gestalten“ zusammengefasst. Rund zwei Jahre lang haben die Mitarbeitenden des Projekts
daran gearbeitet und dazu rund 300 Akteure aus allen Bereichen der Integrationsarbeit be-
fragt. Ziel war es, praxisnahe Angebote, Anregungen und Optionen für die praktische Arbeit
zu entwickeln.

Viersprachige Infos zu Kita und Schule 
Die Vodafone-Stiftung bietet kostenfrei Material zum Herunterladen an, das Eltern und Fa-
milien auf Deutsch, Arabisch, Kurdisch und Türkisch grundlegende Informationen über den
Kita- und Schulalltag vermittelt. Unter anderem werden die Themen Hausaufgaben, gesunde
Ernährung oder altersgerechte Entwicklung angesprochen. Lehrkräfte können eine der Hand-
reichungen als Leitfaden nutzen. Das Material steht im Internet bereit unter www.vodafo-
ne-stiftung.de/elterninformationsmaterial.html .

hältnisse“ oder „ungünstige vorhandene bebauung“
zu einem unverhältnismäßigen Mehraufwand führen
würden. gründe können daher ausschließlich in tat-
sächlich vorhandenen außergewöhnlichen rahmen-
bedingungen liegen.
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derungen an sonderbauten grundsätzlich im einzel-
fall zu entscheiden ist. 
für bestimmte, häufig vorkommende sonderbau-
ten wie Hotels oder tiefgaragen waren die beson-
deren anforderungen für diese sonderbauten 
ursprünglich in sogenannten sonderbauveror-
dnungen geregelt. sechs dieser sonderbauverord-
nungen sind im Jahr 2009 in der sonderbauverord-
nung zusammengefasst worden. sie regelt die be-
sonderen anforderungen und erleichterungen für
die gebäudearten Versammlungsstätten - Kinos,
theater, Mehrzweckhallen und Ähnliches -, beher-
bergungsstätten - Hotels -, Verkaufsstätten - Kauf-
häuser, große einzelhandelsmärkte und einkaufs-
zentren -, Hochhäuser, garagen sowie betriebs-
räume für elektrische anlagen. in den anwen-
dungsbereich der sonderbauverordnung fallen
nicht zuletzt kommunale liegenschaften wie schul-
aulen, stadthallen, theater und öffentliche gara-
gen.

Ergänzung zur Landesbauordnung 2018 die
sonderbauverordnung ist kein abgeschlossenes re-
gelwerk, sondern setzt auf der landesbauordnung
auf. ihre speziellen Vorschriften ergänzen und er-
setzen die allgemeinen Vorschriften der landes-
bauordnung. Jedoch gelten bei fehlenden speziel-
len anforderungen in der sonderbauverordnung
die allgemeinen anforderungen der landesbauord-
nung. 
da der nordrhein-westfälische landtag am 12. Juli
2018 die neue landesbauordnung 2018 beschlossen
hat, die sich gravierend von der alten landesbau-
ordnung unterscheidet, ist aufgrund der engen Ver-
knüpfung zwischen diesen beiden rechtsnormen
eine anpassung der sonderbauverordnung unum-
gänglich. 
Wesentliche Ziele der neufassung der landesbau-
ordnung 2018 waren vor allem die Überprüfung der
Vorschriften auf mögliche baukosten in die Höhe
treibende regelungsinhalte und nicht zuletzt eine
weitergehende anpassung an die Musterbauord-
nung der fachkommission bauaufsicht der baumi-
nisterkonferenz. das letztere Ziel geht darauf zu-
rück, dass sich das bauordnungsrecht infolge der
unterschiedlichen regelungsintensität in den län-
dern als nachteilig für den standort nrW erweisen
kann (lt-drs. 17/2166, s. 2). 

Ziele identisch der entwurf der sonderbauver-
ordnung verfolgt dieselben Ziele wie die novellie-
rung der landesbauordnung. einerseits werden die
einzelnen teile der sonderbauverordnung stärker
an die Mustervorschriften der fachkommission
bauaufsicht angepasst, andererseits sind die ein-
zelnen Vorschriften der sonderbauverordnung
überprüft worden, inwiefern man durch deren Än-
derung oder Verzicht die baukosten senken könnte.

stÄdte- und geMeinderat �-2/20�9    25

ie Welt des bauordnungsrechts ist geteilt in
Wohngebäude einschließlich gebäuden mit

ähnlichen oder vergleichbaren gefahrenrisiken -
standardbauten - und gebäude besonderer art oder
nutzung - sonderbauten - mit anderen gefahrenrisi-
ken. die für die gefahrenabwehr und vor allem für
den vorbeugenden brandschutz nötigen anforderun-
gen an standardbauten sind in der landesbauord-
nung geregelt, während über die besonderen anfor-

Die neue 
Sonderbauverordnung

D

Für Sonderbauten wie Hochhäuser gelten besondere Anforderungen zur Sicherheit der darin
befindlichen Personen

FO
TO

: K
U
RT

 M
IC

H
EL

 / 
PI
XE

LI
O
.D

E

Dr.-Ing. Michael
Schleich ist referent
im nrW-Ministe-
rium für Heimat,
Kommunales, bau
und gleichstellung

DER AUTOR

Mit novellierung der landesbauordnung
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neu gefasst werden - mit dem Ziel 
vereinheitlichung und kostenkontrolle

StGrat_1_2_19_final.qxp_Layout 1  25.01.19  11:59  Seite 25



THEMA BAUORDNUNG

26 stÄdte- und geMeinderat �-2/20�9 

letzteres war aufgabe der baukostensenkungs-
kommission, die im Juli 2018 einberufen worden ist. 
ein an die landesbauordnung 2018 und die genann-
ten Mustervorschriften angepasster entwurf der
sonderbauverordnung wurde im september und
oktober 2018 in mehreren sitzungen in der baukos-
tensenkungskommission beraten. die daraus her-
vorgehenden Änderungsvorschläge wurden in den
entwurf eingearbeitet und anschließend den von
den Änderungen betroffenen ressorts sowie Ver-
bänden zur anhörung zugeleitet. Jedoch ist nicht
auszuschließen, dass auch nach redaktionsschluss
dieser ausgabe weitere Verbesserungsvorschläge
eingang in den entwurf der sonderbauverordnung
gefunden haben.

Wesentliche Änderungen einige Änderungen
betreffen gleich mehrere teile der sonderbauver-
ordnung. Hervorzuheben sind dabei die anforde-
rungen an die feuerwiderstandsfähigkeit der 
tragenden und aussteifenden sowie raumabschlie-
ßenden bauteile der sonderbauten. nach der alten
landesbauordnung waren diese im Wesentlichen
allein nach der gebäudehöhe abgestuft. die neue
landesbauordnung 2018 stuft die brandschutzan-
forderungen dagegen nicht mehr nur nach der ge-
bäudehöhe ab, sondern nach gebäudeklassen -
sprich: nach der Kombination des Kriteriums „ge-
bäudehöhe“ mit anzahl und brutto-grundfläche
der nutzungseinheiten. 
auf diese Weise können die anforderungen feiner
und eher risikogerecht abgestuft werden. da die
sonderbauverordnung auf der landesbauordnung
aufbaut, werden die entsprechenden anforderun-
gen zukünftig auch in der sonderbauverordnung
nach der gebäudeklasse abgestuft.
Weitere Änderungen, die mehrere teile der sonder-
bauverordnung betreffen, sind die anforderungen
an das brandverhalten der baustoffe der außen-

wände, die ausstattung mit Wandhydranten sowie
die steuerung von aufzügen im brandfall. die for-
mulierungen dieser Vorschriften sind in den betref-
fenden teilen konkretisiert und vereinheitlicht wor-
den. 

Nah an Mustervorschrift nicht zu unterschät-
zen ist die anpassung der einzelnen teile der son-
derbauverordnung an die jeweiligen Muster-
vorschriften. bei der Änderung der sonderbauver-
ordnung wurde zurückhaltend mit unterschieden
zu den Mustervorschriften umgegangen. so wur-
den unterscheidungen nur noch dann vorgenom-
men, wenn davon Verbesserungen zu erwarten
sind. das hat vor allem für Planerinnen und Planer,
die über landesgrenzen hinweg tätig sind, den Vor-
teil, dass sie sich weniger mit unterschiedlicher re-
gelungsintensität in den ländern befassen müssen
und damit effizienter arbeiten können.
der Überprüfung der Vorschriften auf regelungsin-
halte, welche maßgeblich die baukosten beeinflus-
sen, waren insofern grenzen gesetzt, als die beson-
deren anforderungen der sonderbauverordnung an
sonderbauten den in aller regel höheren risiken
dieser gebäude im Vergleich zu standardbauten
rechnung tragen müssen. 
Während die landesbauordnung bei standardbau-
ten fast ausschließlich mit Maßnahmen des bauli-
chen brandschutzes auskommt, erfordern die hö-
heren risiken der sonderbauten zusätzliche
Maßnahmen des anlagentechnischen und des be-
trieblich-organisatorischen brandschutzes, um das-
selbe sicherheitsniveau wie bei standardbauten zu
erreichen. 

Kostensenkung ausgelotet Vor diesem Hinter-
grund dürfte nachvollziehbar sein, dass im Ver-

Die Sonderbauverordnung legt Anforderungen für brand-
schutztechnische Einrichtungen wie Steigleitungen oder
Wandhydranten fest
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Für Fahrgassen und Stellplätze in Garagen gelten künftig dieselben Regeln wie für 
entsprechende Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen
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gleich zu den Änderungen zur anpassung an die
landesbauordnung 2018 und an die Mustervor-
schriften weniger Änderungen zur Vermeidung von
baukostensteigerungen vorgenommen worden
sind. nachfolgend die Änderungen bei wichtigen
gebäudetypen:

•  Teil 1 Versammlungsstätten: nach der geltenden
sonderbauverordnung sind räume, die dem got-
tesdienst gewidmet sind - etwa Kirchen -, nur
dann von den Vorschriften für Versammlungs-
stätten ausgenommen, wenn darin gottesdiens-
te oder Veranstaltungen mit geistlichem bezug
stattfinden. liturgiefremde Veranstaltungen in
solchen räumen sind dagegen nicht ausgenom-
men, sondern führen dazu, dass diese räume die
anforderungen an Versammlungsstätten erfül-
len müssen.

    diese einschränkung soll zukünftig entfallen, so-
dass in räumen, die dem gottesdienst gewidmet
sind, zukünftig auch Veranstaltungen ohne geist-
lichen bezug stattfinden können, ohne dafür eine
genehmigung für eine nutzungsänderung ein-
holen zu müssen (§ 1 absatz 3 satz 1 nummer 1).

•  Teil 2 Beherbergungsstätten: abweichend von
der Mustervorschrift enthält teil 2 beherber-
gungsstätten die forderung nach gebäudefunk-
anlagen für einsatzkräfte der feuerwehr. diese
anforderung ist nach wie vor notwendig und wird
beibehalten, jedoch wird sie auf große beherber-
gungsstätten mit mehr als 60 gastbetten be-
schränkt (§ 54 absatz 2).

•  Teil 3 Verkaufsstätten: für Verkaufsstätten gilt in
bezug auf gebäudefunkanlagen dasselbe wie für
beherbergungsstätten. die anforderung wird auf
größere respektive mehrgeschossige Verkaufs-
stätten beschränkt (§ 80 absatz 1). ebenso wer-
den die anforderungen an selbsthilfekräfte für
den brandschutz auf eine Kraft je 5 000 Quadrat-
meter grundfläche reduziert (§ 85 absatz 2 satz 1
nummer 2).

•  Teil 5 Garagen: die anforderungen an die Min-
destbreite von fahrgassen werden an die „emp-
fehlungen für anlagen des ruhenden Verkehrs“
(ear 05) angepasst, die für fahrgassen und ein-
stellplätze im bereich öffentlicher Verkehrsflä-
chen gelten. die Mindestbreite kann auf diese
Weise reduziert werden (§ 125). 

bei geschlossenen großgaragen, die in jedem ge-
schoss selbsttätige feuerlöschanlagen haben, soll
es zukünftig möglich sein, auf zusätzliche brand-
meldeanlagen zu verzichten. bei unterirdischen
großgaragen mit nur einem einzigen geschoss soll
dagegen eine brandmeldeanlage ausreichen, auf
zusätzliche selbsttätige feuerlöschanlagen kann
verzichtet werden (§ 137 absatz 1 und § 138 absatz 2
nummer 1). ◼

Die seit 01.01.2019 geltende reformierte landesbauordnung
nrw trägt wesentlich dazu bei, die brandschutztechnischen
anforderungen in Deutschland zu vereinheitlichen

Neuerungen im 
materiellen Brandschutz
nach BauO NRW 2018

ie am 01.01.2019 in Kraft getretene landesbau-
ordnung für nordrhein-Westfalen hat entspre-

chend dem Koalitionsvertrag der neuen landes-
regierung insbesondere eine anpassung der mate-
riellen brandschutzanforderungen an die regelungen
der Musterbauordnung zum Ziel. dies erklärt bereits
einen großen anteil der neuen regelungen, die der
fachwelt in wesentlichen teilen bereits seit der letz-
ten großen novelle der Musterbauordnung im Jahre
2002 bekannt sind.
an die stelle der bisher in nordrhein-Westfalen ver-
wendeten Höhenbegriffe - gebäude geringer und
mittlerer Höhe - treten zukünftig fünf gebäudeklas-
sen. dabei wird ganz generell Höhe beschrieben als
das Maß der fußbodenoberkante des höchstgelege-
nen geschosses, in dem ein aufenthaltsraum mög-
lich ist, über der geländeoberfläche im Mittel. 
es genügt also wie bisher die eignung als aufent-
haltsraum für eine entsprechende Höheneinstufung.
anders als bisher gilt das Höhenmaß generell - also
auch bei der Hochhausgrenze - im Mittel bezogen auf
die geländeoberfläche. die standard-rettungsgeräte
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Mit der neuen Bauordnung NRW wurden die Vorschriften zum Brandschutz insgesamt
neu geordnet und überarbeitet
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der feuerwehr (dlK 23-12) sind ohne weiteres geeig-
net, zusätzliche Höhenunterschiede, die sich aus der
Mittelwertbetrachtung ergeben, zu überbrücken, so-
dass hier durchaus keine Verletzung von schutzzielen
vorliegt. 

Künftig Brutto-Grundfläche die in den gebäu-
deklassen genannten grundflächen der nutzungs-
einheiten sind zukünftig immer brutto-grundflächen
(bgf). dabei werden Kellergeschosse nicht mitge-
rechnet. die auch in weiteren Paragraphen des ge-
setzes genannten grenzwerte für grundflächen
beziehen sich jeweils auf diese allgemeine grundflä-
chen-definition. in der gebäudeklasse 1 sind insge-
samt vier beschränkungen enthalten: 

1.  freistehend
2. Höhe bis 7 Meter 
3. maximal 2 nutzungseinheiten
4. bis 400 Quadratmeter bgf insgesamt

es dürfte sich hierbei also im Wesentlichen um freiste-
hende ein- und Zweifamilienhäuser handeln. Weiter-
hin sind freistehende land- oder forstwirtschaftlich
genutzte gebäude und gebäude vergleichbarer nut-
zung in gebäudeklasse 1 eingestuft, ohne dass hierfür
beschränkungen in der fläche oder Höhe benannt
werden.
in der gebäudeklasse 2 entfällt die beschränkung auf
freistehende gebäude. im Übrigen gelten die beschrän-
kungen der gebäudeklasse 1 - die fußbodenhöhe des
obersten möglichen aufenthaltsraumes von 7 Metern,
die begrenzung auf zwei nutzungseinheiten und die
begrenzung der brutto-geschossfläche auf 400 Qua-
dratmeter. 
alle anderen gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m - bis-
her gebäude geringer Höhe - werden in gebäudeklasse
3 eingestuft. da hier keine nutzungsbeschränkungen
genannt werden, dürfte der gebäudeklasse 3 ein we-
sentliches Volumen der bauvorhaben insbesondere im
gewerblichen bereich zufallen. 

Zwei neue Gruppendie bisherigen gebäude mitt-
lerer Höhe werden zukünftig in zwei gruppen unter-
teilt. in gebäudeklasse 4 wird ein neuer Höhenwert
von bis zu 13 m eingeführt. der 13-m-Wert ist ein fest-
gelegter respektive verhandelter Wert, der eine bebau-
ung mit vier oberirdischen geschossen ermöglichen
soll, bei denen die feuerwiderstandsfähigkeit auf eine
beanspruchungszeit von 60 Minuten (hochfeuerhem-
mend) begrenzt wird. es handelt sich also bei der ge-
bäudeklasse 4 insbesondere um eine förderung der
bauweise in stahl und Holz. 
die gebäudeklasse 5 nimmt alle sonstigen gebäude
bis zur Hochhausgrenze sowie unterirdische gebäude
auf. der einstufung in die genannten gebäudeklassen
wird in den zukünftigen genehmigungsverfahren be-
sondere bedeutung zukommen, weil sich mit den ge-

bäudeklassen - absteigend von 5 nach 1 - wesentliche
erleichterungen im materiellen brandschutz ergeben.
Weitere Änderungen betreffen folgende bereiche:

1.  Schutzziele: unverändert gelten weiterhin die vier
grundschutzziele des bauordnungsrechtes im
brandschutz. sie sind nunmehr analog der Muster-
bauordnung in § 14 bauo nrW verortet: 

    1. der brandentstehung vorbeugen
    2. der brandausbreitung vorbeugen
    3. rettung von Menschen und tieren ermöglichen
    4. wirksame löscharbeiten ermöglichen

2. Brandverhalten und Feuerwiderstandsfähigkeit:
analog der Musterbauordnung verzichtet die neue
landesbauordnung nrW auf eine nennung konkre-
ter baustoff- und feuerwiderstandsklassen in den
gesetzlichen anforderungen. die bisherigen bau-
stoffklassen (a, b1, b2) werden ersetzt durch die
bauaufsichtlichen begriffe „nicht brennbar“,
„schwer entflammbar“ und „normal entflammbar“. 

    Weiterhin nicht zulässig sind leicht entflammbare
baustoffe. die bisher verwendeten feuerwider-
standsklassen (f30, f90) werden ersetzt durch die
bauaufsichtlichen bezeichnungen feuerbeständig
und feuerhemmend. neu hinzugetreten ist die 
bezeichnung hochfeuerhemmend für eine feuer-
widerstandsfähigkeit von 60 Minuten. 

    die bisher im gesetz enthaltene Kombination der
baustoffklassen ab - in den wesentlichen tragen-
den teilen nicht brennbar - entfällt zukünftig.
dafür wird in § 26 (2) bauo nrW die anforderung
„feuerbeständig“ mit der forderung verknüpft,
dass tragende und aussteifende bauteile aus nicht
brennbaren baustoffen bestehen und raumab-
schließende bauteile zusätzlich eine durchgehende
schicht aus nicht brennbaren baustoffen haben.
bei hochfeuerhemmenden bauteilen dürfen die
tragenden und aussteifenden teile aus brennbaren
baustoffen bestehen. auch hier muss eine wirk-
same bekleidung aus nicht brennbaren baustoffen
vorhanden sein.

Errichtung von
Holzhäusern
und das Bauen
mit Holz sind
erheblich er-
leichtert wor-
den
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3. Bauen mit Holz: nicht nur die neue gebäudeklasse
4 und die neue definition der bauaufsichtlichen an-
forderungen an das brandverhalten und die feuer-
widerstandsfähigkeit der bauteile fördern das
bauen mit Holz. insbesondere die bundesweit erst-
malig verwendete regelung in § 26 (3) bauo nrW
zielt auf eine förderung des Holzbaus ab. 

    danach ist die Verwendung brennbarer baustoffe
(Holz) auch bei raumabschließenden bauteilen zu-
lässig, wenn die geforderte feuerwiderstands-
dauer nachgewiesen wird und die brand- sowie
rauchausbreitung nicht über definierte ab-
schnittsgrenzen hinweg erfolgt. 

    bisher liegen allerdings solche nachweise nicht vor.
es handelt sich also um eine regelung in die Zukunft
hinein. es ist bekannt, dass derzeit mehrere for-
schungsaufträge bearbeitet werden mit dem Ziel,
entsprechende nachweise zu erbringen, sodass zu-
künftig auch sichtbar mit Holz bekleidete bauteile
im bauwesen Verwendung finden können. 

4.Außenwände: das schutzziel sieht einen aktiven
beitrag der außenwände und außenwandteile zur
Hemmung der brandausbreitung vor. dabei wird al-
lerdings wie bisher kein explizites Maß etwa für eine
brüstung oder einen feuerüberschlagsweg zwi-
schen geschossen benannt. dies entspricht dem
normalen brandszenario, bei dem zwischen brand-
entstehung und konkretem löschangriff ein feuer-
überschlag vom brandentstehungsgeschoss in das
darüber liegende geschoss erfolgt. 

    der feuerüberschlag über ein geschoss stellt also
wie bisher das regelszenario bei der brandausbrei-
tung über die fassade dar. nicht zuletzt als reaktion
auf den verheerenden brand des grenfell tower in
london wurde die Verwendung brennbarer dämm-
stoffe begrenzt auf den einbau in nicht brennbare
geschlossene Profile der außenwandkonstruktion,
die linien- oder stabförmig sind. die Verwendung
brennbarer dämmstoffe in flächigen Paneelen wird
also durch die anforderungen des § 28 (2) bauo
nrW ausgeschlossen. 

5. System der Abschottung: bezüglich der Materialbe-
schaffenheit unverändert übernommen wurden die
anforderungen an trennwände. Zum begriff „nut-
zungseinheiten“ wurde in der begründung des ge-
setzes eine definition geliefert: „nutzungseinheiten
sind brandschutztechnisch abgegrenzte einheiten,
die gegeneinander geschützt sind und den feuer-
wehreinsatz durch räumlich definierte abschnitte
für die brandbekämpfung begünstigen“. 

    die angaben zur Platzierung von trennwänden in §
29 (2) bauo nrW enthalten auch räume mit explo-
sionsgefahr oder erhöhter brandgefahr. damit sind
explizit nicht nebenräume in gewöhnlicher betrieb-
licher nutzung wie beispielsweise teeküchen, ser-
verräume, archivräume und Ähnliches gemeint.

Vielmehr handelt es sich hierbei um räume, bei
denen die gesonderten technischen anforderungen
zum explosionsschutz oder zum schutz vor beson-
deren schadstoffen anzuwenden sind. 

6.Dächer: aus der bisherigen Verwaltungsvorschrift
in die landesbauordnung übernommen wurde die
generelle Möglichkeit, begrünte dächer herzustel-
len, soweit sie dem in § 32 (4) beschriebenen
schutzziel entsprechen. die begrifflichkeit der
dacheinbauten und dachaufbauten wurde er-
gänzt um Zwerchhäuser, dachflächenfenster,
oberlichter und solaranlagen. 

    ebenfalls aus der bisherigen Verwaltungsvorschrift
übernommen wurde der Hinweis, dass die gefor-
derte Überdachführung der brandwände mit dem
abstand von Öffnungen in dachflächen korreliert.
soweit also abstände von 1,25 Meter unterschrit-
ten werden, bildet die Überdachführung den ent-
sprechenden schutz vor der brandweiterleitung.
Photovoltaikanlagen aus nicht brennbaren bau-
stoffen wurden gegenüber diesem abstand privi-
legiert und dürfen zukünftig bis auf 0,5 Meter an
die brandwand herangeführt werden. 

    auf die anforderung, dass dächer von anbauten
vor aufgehenden außenwänden mit Öffnungen
eine Kiesschüttung erhalten müssen, wurde ent-
sprechend der Musterbauordnung verzichtet. das
bedeutet, dass zukünftig diese dächer von anbau-
ten lediglich mit einer harten bedachung zu verse-
hen sind. 

7.  Rettungswege: die anforderungen an die rettungs-
wege wurden in § 33 bauo nrW zusammengeführt.
Jedoch ist es entsprechend den regelungen in der
Musterbauordnung auch in nrW nicht gelungen,

Die neue Landesbauordnung (bauo nrW 2018)
enthält zahlreiche neue, veränderte oder klar-
stellende regelungen im materiellen brand-
schutz, die eine eingehende beschäftigung mit
den seit 01.01.2019 anzuwendenden anforderun-
gen erforderlich machen. die bauordnung in
nordrhein-Westfalen kommt dem Ziel einer Ver-
einheitlichung der brandschutztechnischen an-
forderungen in deutschland näher. sie ist viel-
fach aus der Praxis für die Praxis formuliert und
enthält zahlreiche elemente im sinne einer sen-
kung der baukosten. die Zukunft wird zeigen, an
welchen stellen weitere anpassungen sinnvoll
wären oder erläuterungen im rahmen der Ver-
waltungsvorschrift notwendig sind. durch die di-
gitale Veröffentlichung der Verwaltungsvorschrift
sind hierfür beste Voraussetzungen gegeben. 

FAZIT 
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die anforderungen an die rettungsweglänge aus §
35 - notwendige treppenräume - herauszulösen
und in den Zentralparagraphen für die rettungs-
wege zu integrieren. 

    die bisher in § 17 formulierte generalanforderung
zweier voneinander unabhängiger rettungswege
ist nunmehr als schutzziel in § 33 (1) aufgenommen
worden. entsprechend dem text der Musterbau-
ordnung wurde hier auch der begriff „mindestens“
übernommen. 

    Wie eine rückfrage in anderen bundesländern,
welche die Musterbauordnungsregelung über-
nommen haben, ergab, führt dies nicht zu einer
vermehrten forderung von mehr als zwei ret-
tungswegen, die auch nicht der Zielsetzung der
Musterbauordnung entsprechen würde. allerdings
ist festzustellen, dass die Möglichkeit, mehr als
zwei rettungswege auszugestalten, als sinnvolle
weitere Kompensation von abweichungen in er-
scheinung tritt. 

8. Treppen und Treppenräume: in analogie zu den er-
leichterungen bei den brandschutzanforderungen
an das tragwerk für gebäude der gebäudeklasse 4
findet sich in § 34 (4) bauo nrW Ziffer 2 eine wei-
tere wesentliche erleichterung im Hinblick auf eine
reduzierung der brandschutzanforderungen an
treppen in solchen objekten, die zukünftig aus
nicht brennbaren baustoffen - beispielsweise stahl
- bestehen müssen. in Übereinstimmung mit der
Musterbauordnung wurde für die nutzbare breite
der treppenläufe nunmehr auf den größten zu er-
wartenden Verkehr abgestellt. die Kürzung des
textes erfolgt hierbei auch im Hinblick auf die bau-
aufsichtliche einführung der din-norm 18065. 

    im Hinblick auf den demografischen Wandel war
es sinnvoll, den nachträglichen einbau von trep-
penliften in die regelungen zur landesbauordnung
aufzunehmen. Von besonderer bedeutung ist
dabei der Hinweis, dass die restlaufbreite der
treppe bei der leerfahrt des liftes noch mindestens

60 cm betragen muss. dies dürfte insbesondere bei
der Übereck-führung (1/4-Wendelung) einer treppe
schon zu einer notwendigen Verbreiterung der
treppe führen, da der treppenlift durch seine
schleppkurve die treppenbreite ansonsten unzu-
lässig einengen würde. [….]

9. Notwendige Flure: die in der fachwelt als „400-Qua-
dratmeter-regelung“ bekannte anforderung, nach
der flure in büro- und Verwaltungseinheiten, die
mehr als 400 Quadratmeter (bisher nf, zukünftig
bgf) aufweisen, als notwendige flure auszubilden
sind, wurde neu gefasst. danach sind notwendige -
sprich: brandschutztechnisch speziell ausgerüstete -
flure nicht erforderlich innerhalb solcher nutzungs-
einheiten und innerhalb von teilen größerer nut-
zungseinheiten, wenn diese jeweils unabhängig
voneinander bei gefahr verlassen werden können.
die neue regelung hat nicht zum Ziel, größere nut-
zungseinheiten, bei denen auf flure verzichtet wer-
den soll - etwa großraumbüros -, zu untersagen. 

10.Fenster und Türen: der regelung in § 37 (3) bauo
nrW, wonach eingangstüren von Wohnungen min-
destens eine lichte durchgangsbreite von 0,9 Meter
haben müssen, liegt kein brandschutztechnisches
schutzziel zugrunde. es handelt sich hierbei ledig-
lich um die festlegung sozialer Mindeststandards
unter dem gesichtspunkt barrierefreiheit. 

     notwendige fenster, die als rettungswege dienen,
waren in der Vergangenheit mehrfach gegenstand
gerichtlicher auseinandersetzungen. die neue an-
forderung übernimmt aus der Musterbauordnung
eine reduzierung des abstandes zwischen trauf-
kante und notwendigem fenster auf 1,0 Meter.
diese reduzierung erfolgt im Hinblick auf die Per-
sonenrettung aus solchen fenstern. die oberste
bauaufsichtsbehörde hat zu diesem thema einen
erlass im Hinblick auf das bauen im bestand he-
rausgegeben, auf den hier ergänzend hingewiesen
wird.                                                                                   ◼

Mensch und Technik in der Smart City
Die menschliche Smart City, Hrsg. v. Eckhart Hertzsch u. Lutz Heuser, DIN A 5, 252 S., 1. Aufl. 2018,
Buch: 48 Euro, ISBN 3-410-27680-7, E-Book: 48 Euro, ISBN 3-410-27681-4, E-Kombi: 62,40 Euro

die digitalisierung macht auch vor urbanen räumen nicht Halt. allerdings werden smart City-
ansätze noch viel zu selten mit den tatsächlichen bedürfnissen der Menschen abgeglichen und
gemeinsam mit diesen entwickelt. im Mittelpunkt dieses buches steht die Verbindung von
Mensch und technik in einer intelligenten, nachhaltigen stadt der Zukunft. dabei betrachten die
autor(inn)en die smart City als innovationsmotor, um das leben in der stadt durch technische,
soziale und organisatorische Verbesserungen angenehmer zu gestalten. aspekte sind stadt als
lebensraum, als arbeitsplatz, als reiseziel sowie als Wirtschaftsstandort. 
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Die vorschriften der landesbauordnung zum gebäudeabstand
machen es möglich, dass auch in bestehenden siedlungen
dichter und somit flächenschonender gebaut wird

Das neue Abstandsflächenrecht 

Dr. Johannes Osing
ist referent für
bauen beim 
städte- und ge-
meindebund nrW

DER AUTOR

ie regelungen über freizuhaltende abstandsflä-
chen vor den außenwänden von gebäuden gehö-

ren zu den wichtigsten Vorschriften des bauordnungs-
rechts. Hierdurch werden für die nachbarschaft eine
ausreichende belichtung respektive belüftung, der
brandschutz sowie der nachbarliche Wohnfrieden 
(sozialabstand) gewährleistet.1

für das zu errichtende gebäude selbst ergeben sich da-
raus wichtige grenzen für die bebaubarkeit des grund-
stücks. aus sicht der städte und gemeinden stellen 
gebäudeabstände einen zentralen aspekt des städte-
baus dar.
§ 6 absatz 1 satz 1 bauordnung (bauo) nrW 2018 hält
an dem grundsatz fest, dass vor den außenwänden
von gebäuden abstandsflächen freizuhalten sind.
absatz 1 satz 2 nimmt die Vorschrift für anlagen mit
gebäudegleicher Wirkung auf - vorher § 6 absatz 10
bauo nrW 2000. satz 3 regelt den Vorrang des bun-
desrechtlichen bauplanungsrechts gegenüber dem
bauordnungsrecht. satz 3 entspricht materiell der
bisherigen Vorschrift aus § 6 absatz 1 satz 2 bauo
2000 unter berücksichtigung redaktioneller anpas-
sungen.

NRW-Besonderheiten Wie bei vielen anderen Vor-
schriften beabsichtigte der gesetzgeber in § 6 bauo
nrW 2018 eine stärkere anlehnung an die Musterbau-
ordnung (Mbo) des bundes, behielt aber letztlich viele
nordrhein-westfälische besonderheiten bei.2 dies
kommt den bauaufsichtsämtern entgegen, hatte doch
die nrW-landesregierung ursprünglich einen komplet-
ten austausch des § 6 gegen den entsprechenden § 6
aus der Mbo beabsichtigt3. 

dadurch hätte sich die berechnung der abstandsflä-
chen grundlegend geändert. die absätze 2 bis 4 - lage
der abstandsflächen, Überdeckungsverbot, Wandhöhe
und dachanteil als bemessungsgrundlage - weisen in
der nun beschlossenen form hingegen hauptsächlich
redaktionelle Änderungen auf.
Zentrale neuerungen finden sich in absatz 5. die tiefe
der abstandsflächen beträgt nach wie vor mindestens
drei Meter, darüber hinaus nunmehr in gewerbe- und
industriegebieten 0,2 H - 0,2mal die nach absatz 4 zu
berechnende gebäudehöhe (zuvor 0,25 H) - und überall
sonst 0,4 H statt zuvor 0,8 H oder 0,5 H in Kerngebieten. 
Zu öffentlichen Verkehrs-, grün- und Wasserflächen
beträgt die abstandsfläche in Kerngebieten und urba-
nen gebieten 0,2 H - zuvor 0,25 H. erledigt hat sich da-
mit das frühere „schmalseitenprivileg“ aus § 6 abs. 6
bauo nrW 2000, das eine tiefe von 0,4 H nur auf einer
länge der außenwände und von teilen der außenwän-
de von nicht mehr als 16 Metern vorsah und äußerst
konfliktträchtig war.4

Sonderregelungen für Wohngebäudebeachtlich
ist außerdem der aus der Mbo übernommene neue
absatz 5 satz 5, der eine sonderregelung für Wohnge-
bäude der gebäudeklassen 1 und 2 enthält. danach ge-
nügen hier bei nicht mehr als drei oberirdischen ge-
schossen als abstandsfläche drei Meter. da solche
gebäude bei geschosshöhen von bis zu drei Meter in-
klusive decke noch Wandhöhen von neun Meter errei-
chen können, kann sich so ein abstand von nur 0,33 H
ergeben und die ohnehin reduzierte grundtiefe von 0,4
H unterschritten werden. Vorbehaltlich abweichender
regelungen in bebauungsplänen wird damit insge-
samt ein dichteres bauen ermöglicht. dies ist ein er-
klärtes Ziel der bauo nrW 2018 zur schaffung von
mehr Wohnraum.
irrreführend ist die formulierung des absatz 8 nr. 1, wo-
nach „garagen und gebäude ohne aufenthaltsräume,
überdachte tiefgaragenzufahrten, aufzüge zu tiefga-

Um Nachverdichtung von
Siedlungen zu erleichtern,

sind künftig geringere 
Abstände zwischen 
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FO
TO

: A
H
_F

O
TO

BO
X-
 F
O
TO

LI
A

D

1 boeddinghaus/Hahn/schulte,
bauordnung für das land nord-
rhein-Westfalen, 100. al 2018, § 6
rn. 4.
2 begr. zum baurechtsmodernisie-
rungsgesetz (bauModg nrW), lt-
drs. 17/2166, s. 101. Zu den Ände-
rungen aufgrund der Mbo gehört
u.a. die terminologie „abstands-
flächen“ statt „abstandflächen“.
3 referentenentwurf der landes-
regierung, lt-Vorlage 17/427.
nach der regelung der Mbo ge-
hen die Wand- und giebelflächen
- anders als in nrW - mit ihren tat-
sächlichen abmessungen in die
abstandsflächenberechnung ein.
4 Zu den Problemen siehe boed-
dinghaus/Hahn/schulte, bauord-
nung für das land nordrhein-
Westfalen, 100. al 2018, § 6 rn.
250ff.
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ragen und feuerstätten bis zu 30 Kubikmeter brutto-
rauminhalt mit einer mittleren Wandhöhe bis zu drei
Meter“ sowohl in den abstandsflächen eines gebäu-
des als auch ohne eigene abstandsflächen zulässig
sind. Hierdurch könnte unter anderem der eindruck
entstehen, die genannten gebäude seien in jeglicher
größe und lärmträchtige Heizungsanlagen nunmehr
auch unmittelbar an der grundstücksgrenze zulässig. 
Wie sich aber aus der begründung ergibt, soll die be-
grenzung auf bis zu 30 Kubikmeter brutto-raumin-
halt für „gebäude ohne aufenthaltsräume und [oh-
ne] feuerstätten“ gelten.5 Jedoch wurde der Wortlaut
durch die erst im laufe der gesetzgebung eingefüg-
ten tiefgaragenzufahrten und aufzüge derart zer-
schnitten, dass dieser sinngehalt nur noch durch ent-
sprechende auslegung zu erkennen ist.6 es ist davon
auszugehen, dass die norm an dieser stelle noch kor-
rigiert wird.

Geringerer Abstand Von erheblicher städtebauli-
cher bedeutung ist der neue absatz 12, dessen satz 1
zunächst dem alten § 6 abs. 16 bauo nrW 2000 ent-
spricht. danach können in überwiegend bebauten ge-
bieten geringere abstandsflächen gestattet oder ver-
langt werden, wenn die gestaltung des straßenbildes
oder besondere städtebauliche Verhältnisse dies un-
ter Würdigung nachbarlicher belange rechtfertigen.
gemäß dem neuen satz 2 kann nun in „gebieten
nach satz 1“ außerdem gestattet werden, dass an der
stelle eines gebäudes, das die abstandsflächen nicht
einhält, aber bestandsschutz genießt, ein nach Kuba-
tur gleichartiges gebäude errichtet wird, wenn das
Vorhaben ansonsten dem öffentlichen recht ent-
spricht und die rechte der angrenzenden nicht be-
einträchtigt werden. 
damit soll es möglich werden, gebäude mit be-
standsschutz auch ohne einhaltung erforderlicher
abstandsflächen im Zuge eines ersatzneubaus an
gleicher stelle und in gleicher größe neu zu
errichten.7 offen ist aber, ob mit „gebieten nach satz
1“ lediglich „überwiegend bebaute gebiete“ gemeint
sind oder auch stets eine in satz 1 genannte besonde-
re städtebauliche situationen vorliegen muss.8

für letzteres könnte sprechen, dass ansonsten das
abstandsflächenrecht weitgehend aufgehoben wür-
de.9 aus sicht der stadtentwicklung allzu beengte la-
gen könnten auf dauer festgeschrieben werden. die
anwendung von satz 2 dürfte jedenfalls weniger pro-
blematisch sein, wenn auch das straßenbild oder be-
sondere städtebauliche Verhältnisse eine unter-
schreitung der Mindestabstände rechtfertigen. ◼

or allem in großstädten zeichnet sich seit Jahren
eine besorgniserregende Mietpreissteigerung

ab, verursacht durch einen Mangel an bezahlbarem
Wohnraum. die öffentliche Hand setzt alles daran,
die situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbes-
sern, um Verdrängungseffekte zu verhindern und den
immobilienmarkt zu stabilisieren. allem voran wird
wieder verstärkt in den sozialen Wohnungsbau in-
vestiert. Vielerorts werden kommunale Wohnungs-
baugesellschaften gegründet oder bestehende ge-
sellschaften finanziell gestärkt. 
Was aus sozioökonomischer sicht absolut berechtigt
ist, stellt aber aus europäischer sicht im grundsatz
einen eingriff in den Wettbewerb dar, für den im eu-
ropäischen Kontext die eu-Kommission als „Hüterin
des Wettbewerbs“ verantwortlich ist. Kommunen
sind daher gut beraten, ihre fördervorhaben beihilfe-

5 begr. zum baurechtsmodernisierungsgesetz (bauModg nrW), lt-drs.
17/2166, s. 105.
6 Vietmeier, nWVbl. 2018, s. 489, 492.
7 begr. zum baurechtsmodernisierungsgesetz (bauModg nrW), lt-drs.
17/2166, s. 106.
8 nach der begr. zu satz 2 (fn. 7) soll dieser greifen, „soweit die o.a. Vo-
raussetzungen vorliegen“.
9 Vietmeier, nWVbl. 2018, s. 489, 492.

wenn kommunen eigene wohnungsgesellschaften 
unterstützen wollen, um den wohnbau anzukurbeln, 
müssen sie vorab die vereinbarkeit der Zuschüsse mit 
den eu-beihilferegeln prüfen

Heikle Geldspritze für den
Wohnungsbau

Susanne Müller-
Kabisch ist 
rechtsanwältin bei
der eY law gmbH
in frankfurt a.M./
eschborn 
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rechtlich zu überprüfen und gegebenenfalls abzusi-
chern.

Hindernis Beihilfeverbot? ausgangspunkt der
wettbewerbsrechtlichen bedenken bei der öffentli-
chen förderung des sozialen Wohnungsbaus ist das
europäische beihilfeverbot in art. 107 aeuV, das in
allen Mitgliedstaaten der eu gilt. danach liegt eine
mit dem eu-binnenmarkt unvereinbare - und daher
verbotene - beihilfe vor, wenn eine aus staatlichen
Mitteln finanzierte Maßnahme zugunsten eines un-
ternehmens gleich welcher art mit begünstigender
und selektiver Wirkung zu einer Verfälschung des
Wettbewerbs sowie der beeinträchtigung des grenz-
überschreitenden Handels führen könnte.
damit hat jede förderung durch die öffentliche
Hand - auch durch Kommunen oder ihre eigenge-
sellschaften - an unternehmen unabhängig von der
rechtsform im grundsatz eine beihilfenrelevanz im
europäischen sinne. dies betrifft nicht nur verlorene
Zuschüsse, sondern auch die erhöhung des stamm-
kapitals, verbilligte darlehen und bürgschaften, ab-
gabe von verbilligtem bauland und Ähnliches.

Ernste Folgen bei Verstoß beihilferechtswidrige
förderung wirtschaftlicher unternehmen kann dras-
tische Konsequenzen nach sich ziehen wie beispiels-
weise ein rückzahlungsrisiko für zu unrecht gewährte
beihilfen einschließlich Zinsen für mindestens zehn
Jahre. die der beihilfenzahlung zugrundeliegenden

Verträge sind nach der rechtsprechung als nichtig an-
zusehen und der geschäftsführung sowie den auf-
sichtsorganen der betroffenen gesellschaften drohen
Haftungsrisiken.1 schließlich können sich auch in der
Jahresabschlussprüfung des öffentlich geförderten
Kommunalunternehmens Probleme ergeben. denn
der Prüfungsstandard idW Ps 700 sieht vor, dass in
der abschlussprüfung auch die beihilferechtskonfor-
mität öffentlicher förderung zu untersuchen ist.2

dass die förderung des sozialen Wohnungsbaus in
deutschland als daseinsvorsorge anzusehen ist, be-
seitigt für sich gesehen nicht die beihilfenrelevanz.
denn auch sozialer Wohnungsbau wird nach ansicht
der eu-Kommission als wirtschaftliche tätigkeit im
Wettbewerb mit Konkurrenten aus dem in- und aus-
land betrieben. damit steht außer frage, dass eine öf-
fentliche förderung in diesem bereich zunächst einen
eingriff in den europäischen Wettbewerb bewirkt.

Vergleich mit Privaten das beihilfeverbot ist aber
nicht verletzt, wenn ein sogenannter Private investor
test ergibt, dass die Maßnahme der öffentlichen Hand
- etwa die Kapitalmaßnahme zugunsten des kommu-
nalen Wohnungsbau-unternehmens - von einem hy-
pothetischen privaten investor zu gleichen bedingun-
gen auch durchgeführt worden wäre. in diesem fall
hat das geförderte Wohnungsbau-unternehmen
letztendlich keinen Vorteil im beihilferechtlichen sin-
ne. 
erzielt also der öffentliche Kapitalgeber mit der Kapi-
talmaßnahme zugunsten seines Wohnungsbau-un-
ternehmens eine angemessene Kapitalrendite, die
auch ein hypothetischer Privatinvestor noch akzep-
tiert hätte, ist der beihilfetatbestand insgesamt nicht
erfüllt.
für die praktische durchführung des Private investor
tests ist eine ex-ante-betrachtung für den Zeitpunkt
der investitionsentscheidung zugrunde zu legen. Hier-
bei ist es nicht nachteilig, wenn sich die Prognose im
nachhinein als unzutreffend erweist. nahezu wertlos
aus sicht der eu-Kommission sind aber Private inves-
tor-gutachten, die nach Vornahme der investitions-
maßnahme eingeholt werden, da die Kommission die-
se nicht akzeptiert.

Kapitalwert errechnet in der Praxis kommt zur
durchführung des Private investor tests die soge-
nannte Kapitalwert- oder barwert-Methode zum
einsatz. dabei werden die aus dem jeweiligen inves-
titionsvorhaben resultierenden zukünftigen Zah-
lungsströme auf den Zeitpunkt der investitionsent-
scheidung abdiskontiert. in den Zahlungsströmen
werden auch darlehenszins und -tilgung sowie
sonstige Kosten berücksichtigt. 
Maßgeblicher faktor ist der diskontierungszinssatz.
dieser wird aus einem risikofreien basiszinssatz und
einem unternehmensspezifischen risikoaufschlag
errechnet. Zur berücksichtigung des risikos kann auf

Das Europäische 
Beihilferecht setzt
staatlicher und 
kommunaler 
Förderung von 
Wohnungsbau 
Grenzen
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1 im einzelnen zu den risiken ei-
ner beihilferechtswidrigen finan-
zierung: busson/Kirchhof/Mül-
ler-Kabisch, KommJur 2014, 88.
2 busson/Müller-Kabisch, Hand-
buch europäisches beihilferecht,
2012, s.124ff..
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eine relevante gruppe von Vergleichsunternehmen
aus derselben branche - hier wohnungswirtschaftli-
che unternehmen - zurückgegriffen werden. letzt-
endlich wird dadurch der Maßstab für den drittver-
gleich - die marktkonforme Verzinsung - festgelegt.

Beihilferechtliche Privilegierung sollte der Pri-
vate investor test nicht ausreichen, um eine beihilfen-
relevanz der geplanten förderung des sozialen Woh-
nungsbaus zu widerlegen, heißt das keineswegs, dass
die förderung unterbleiben muss. auch aus sicht der
eu-Kommission soll die (Ko-)finanzierung des sozia-
len Wohnungsbaus unter sonstigen daseinsvorsorge-
aufgaben in den Mitgliedstaaten möglich sein.
deshalb hat die Kommission in ihrem almunia-Paket
aus dem Jahr 2011 auch einen beschluss, den soge-
nannten freistellungsbeschluss3, vorgelegt. dieser
sieht die freistellung von ausgleichsleistungen für die
finanzierung von dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem interesse - daWi - vor. damit ist ge-
währleistet, dass die Kommunen hierzulande aufga-
ben der daseinsvorsorge finanzieren können.
Voraussetzung der beihilferechtskonformen finanzie-
rung nach dem freistellungsbeschluss ist, dass bezüg-
lich des unternehmens, das diese daseinsvorsorge er-
bringen soll, ein sogenannter betrauungsakt vorliegt.
in diesem soll beispielsweise der Mechanismus für die
berechnung der ausgleichszahlung für die erbringung
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung durch das
unternehmen und eine regelung zur Vermeidung von
Überkompensation respektive zur rückforderung im
fall von Überkompensation enthalten sein.

Beschränkung auf Benachteiligte im freistel-
lungsbeschluss der Kommission sind ausgleichsleis-
tungen an Wohnungsunternehmen, die auf dem ge-
biet des sozialen Wohnungsbaus tätig sind,
ausdrücklich in den anwendungsbereich einbezogen.
tatsächlich ergibt sich aber eine gewisse einschrän-
kung der ausgleichsmöglichkeit dadurch, dass der
freistellungsbeschluss der eu-Kommission sich je-

denfalls ausdrücklich nur auf Wohnraum „für be-
nachteiligte bürger und sozial schwächere bevölke-
rungsgruppen“ bezieht. an dieser Voraussetzung
scheitert also jedwede förderung von Wohnraum,
der auch anderen bevölkerungsgruppen zugutekom-
men soll. 
die restriktive definition im freistellungsbeschluss
schließt allerdings nicht aus, dass die förderung von
Wohnraum für weitere bevölkerungsgruppen beihil-
ferechtlich privilegiert werden kann. denn der frei-
stellungsbeschluss enthält neben den freistellungs-
tatbeständen ohne betragsmäßige obergrenze für
ausgleichszahlungen - etwa für sozialen Wohnungs-
bau, Krankenhäuser und Kinderbetreuung - auch ei-
nen allgemeinen freistellungstatbestand für förde-
rung von daWi, die nicht mehr als 15 Mio. euro pro
Jahr und daWi betragen. 
darunter könnte auch „sonstiger” Wohnraum - nicht-
sozialer Wohnraum im engeren sinne - fallen, sofern
es sich um eine daWi handelt. bei der festlegung,
welche dienstleistung von allgemeinem wirtschaft-
lichem interesse ist, haben die Mitgliedstaaten oder
hierzulande die Kommunen als träger der aufgaben
der daseinsvorsorge ein weites ermessen. 
liegen die staatlichen Zuschüsse unterhalb des
schwellenwerts von 500.000 euro innerhalb eines
Zeitraums von drei Jahren, bietet sich die de mini-
mis-regelungen für daWi an, da sowohl die Voraus-
setzungen als auch die rechtsfolgen vorteilhaft sind.
da es bei neubauten aber teils um beträchtliche
summen geht, kommt diese lösung in der kommu-
nalen Praxis äußerst selten zur anwendung. 

Spielraum für Förderung die eu-Kommission
setzt jedem eingriff in den Wettbewerb schranken.
sie lässt aber auch raum für die angemessene förde-
rung von daseinsvorsorge wie beispielsweise von so-
zialem Wohnungsbau. ergibt sich im rahmen eines
Private investor tests aus dem mit der geplanten
Maßnahme finanzierten investitionsvorhaben eine
angemessene, dem drittvergleich standhaltende Ka-
pitalrendite, ist die Maßnahme als marktgerecht zu
qualifizieren und stellt keine beihilfe dar. 
sofern der Private investor test nicht oder nicht hin-
reichend sicher ergibt, dass die geplante Maßnahme
ohne jede beihilferelevanz ist, dürfte in der Praxis
der freistellungsbeschluss der Kommission die ge-
eignete rechtsgrundlage sein, um den kommunalen
unternehmen jene defizite aus dem engagement im
sozialen Wohnungsbau auszugleichen, die nicht
oder nicht vollständig durch öffentliche förderpro-
gramme kompensiert wurden. dies sind beispiels-
weise höheres risiko des Mietausfalls, höhere reno-
vierungs- oder sanierungskosten oder durch
sozialbindung auferlegte Mietbeschränkung. eine
förderung auf basis der de-minimis-regelungen
kommt aufgrund der niedrigen schwellenwerte eher
nicht in betracht. ◼

Kommunale
Wohnungsunter-
nehmen können
unter bestimmten
Bedingungen im
Einklang mit EU-
Recht Unterstützung
erhalten
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3 2012/21/eu: beschluss der
Kommission vom 20. dezember
2011 über die anwendung von
artikel 106 absatz 2 des Vertrags
über die arbeitsweise der euro-
päischen union auf staatliche
beihilfen in form von ausgleichs-
leistungen zugunsten bestimm-
ter unternehmen, die mit der er-
bringung von dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftli-
chem interesse betraut sind (be-
kanntgegeben unter aktenzei-
chen K(2011) 9380).
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was haben die nrw-kommunen im 
Jahr 2019 zu erwarten - darüber sprach
stÄDte- unD geMeInDerat mit 
stgb nrw-Präsident bürgermeister 
roland schäfer 

„Die Kommune
kann Vorbild und
Wegbereiter sein“

STÄDTE UND GEMEINDERAT: Die weltpolitische Lage ist 
alles andere als beruhigend. Schlägt das auch auf die
NRW-Kommunen durch?

Roland Schäfer: auf jeden fall. nehmen wir den aus-
tritt großbritanniens aus der eu. Viele unternehmen
in nrW sind eng verflochten mit der britischen Wirt-
schaft. Kommt es da zu stockungen, sind hierzulande
arbeitsplätze in gefahr. oder die Krisenherde im nahen
osten. nach wie vor herrscht Krieg in syrien, in teilen
afghanistans oder des irak. Weiterhin fliehen viele
Menschen aus diesen regionen und suchen bei uns
schutz. gleichzeitig machen sich viele Menschen in
afrika auf, um in europa ein besseres leben zu finden. 

Stichwort Flüchtlinge - bekommen Städte und 
Gemeinden ausreichend Geld für deren Versorgung? 

im vergangenen Jahr wurden mit viel aufwand die tat-
sächlichen Kosten der flüchtlingsunterbringung und 
-versorgung ermittelt. unter dem strich fehlt den nrW-
Kommunen ein dreistelliger Millionenbetrag. Jetzt
geht es darum, für die anstehende nachfinanzierung
einen sachgerechten Verteilschlüssel zu finden. die
simple unterscheidung „an großstädte viel - an Kreis-
angehörige wenig“ greift da zu kurz.

Vor kurzem wurden Eckpunkte zur Finanzierung der
Kinderbetreuung vorgestellt - haben wir bald einen 
Kita-Frieden? 

die Kinderbetreuung unter dem rechtsanspruch von 1
bis 6 Jahren ist eine Mammutaufgabe für die Kommu-
nen. endlich hat das land erkannt, dass es hier deutlich
mehr tun muss. die kürzlich vorgestellten eckpunkte,
um die wir hart gerungen haben, sind ein schwieriger,
aber fairer Kompromiss. Jetzt gilt es, im neuen Kinder-
bildungsgesetz die fehler der Vergangenheit zu ver-
meiden. es müssen also künftige Kostensteigerungen
realistisch eingeschätzt und budgetiert werden. immer
mehr junge Paare entschließen sich, eine familie zu

gründen und wollen mehr als ein Kind haben. diesen
müssen wir eine verlässliche und bezahlbare betreu-
ung anbieten. 

Dem Bund bleibt noch ein knappes Jahr für die 
Reform der Grundsteuer - ist das zu schaffen? 

Ja das ist zu schaffen, wenn sich alle akteure auf bun-
desebene ihrer Verantwortung bewusst sind. an guten
Konzepten fehlt es nicht. die Kommunen haben bereits
praxisnahe Vorschläge entwickelt. Wir brauchen auf je-
den fall eine grundsteuer, die nicht nur die objektiven
daten wie größe und bebauung einbezieht, sondern
auch den Marktwert. denn sie soll nicht nur ertrag ab-
werfen, sondern auch helfen, das knappe gut „boden“
effizient zu bewirtschaften. daher muss spekulation
mit grundstücken wirksam verhindert werden.

Was würde passieren, wenn bis zum 31.12. kein 
Reformgesetz beschlossen würde? 

dann fehlten den Kommunen auf einen schlag gut 14
Milliarden euro. diese gewaltige lücke wäre nicht zu
füllen. Wenn es zu einer reform kommt, befürchten
viele bürger und bürgerinnen eine massive erhö-
hung der grundsteuer. denen sagen wir: das ge-
samtaufkommen soll nicht steigen. aber es wird
in vielen fällen zu steuererleichterungen oder
Mehrbelastungen kommen. 

Bei der schulischen Inklusion beschreitet die
NRW-Landesregierung neue Wege - kehrt in
diesem Bereich jetzt wieder Vernunft ein? 

die Marschrichtung der früheren landesregie-
rung war von dem hehren Ziel bestimmt, prak-
tisch allen behinderten Kindern und Jugend-
lichen unterricht gemeinsam mit nichtbehinder-
ten zu ermöglichen. das hat sich als pädagogi-

StGB NRW-Präsident 
Bürgermeister Roland
Schäfer (links)  mit 
Pressesprecher Martin 
Lehrer
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sche sackgasse und zudem als extrem teuer erwiesen.
Jetzt geht es darum, eine balance zwischen inklusivem
unterricht und förderschul-unterricht zu finden, die
der Vn-behindertenrechtskonvention gerecht wird.
aber auch dabei ist der ausgleich der Mehrkosten für
die Kommunen nach wie vor ungeklärt. 

Fahrverbote für ältere Diesel-Pkw schweben 
wie ein Damoklesschwert über den Kommunen - 
gibt es Alternativen? 

dass es jetzt zu fahrverboten kommt, ist auf fehler und
Versäumnisse des gesetzgebers zurückzuführen. an
dem Ziel „saubere luft“ gibt es nichts zu deuteln. aber
der Weg dorthin muss gerecht und praktisch umsetz-
bar sein. Wenn einzelne straßen oder ganze stadtteile
für bestimmte fahrzeugtypen gesperrt werden,
grenzt das an Willkür und kommt einer enteignung
der Kfz-besitzenden gleich. Hauptschuldige ist die
autoindustrie, die massenhaft untaugliche abgasrei-
nigungsanlagen verbaut hat. diese muss für die
Hardware-nachrüstung geradestehen. und das muss
letztlich der bund durchsetzen.

Viele Menschen fühlen sich von der Digitalisierung
überfordert - wie können Städte und Gemeinden 
helfen? 

ein großteil der digitalisierung findet im öffentlichen
raum statt, beispielsweise wenn laternenmasten mit
sensoren und elektrotankstelle ausgerüstet werden.
das ist sichtbar und diese neuen funktionen müssen
wir erklären. auch im energiebereich kann die digitali-
sierung großen fortschritt bringen, etwa bei der redu-
zierung der Co2-emissionen. Hier hilft nur permanente
aufklärung und eben modellhaftes Voranschreiten. die
Kommune kann Vorbild und Wegbereiter sein. 

Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse - wie
können wir den ländlichen Raum attraktiv erhalten? 

die Menschen lassen sich nicht vorschreiben, wo sie
leben und arbeiten sollen. Zunächst lockt die groß-
stadt. aber auf den zweiten blick weisen weniger
dicht besiedelte regionen eine höhere lebensquali-
tät auf. beispiel umwelt: auf dem land ist die belas-
tung mit schadstoffen viel geringer. nachhaltig leben
mit einer Co2-neutralen energiewirtschaft ist dort
viel leichter. auch nachbarschaften mit einem hohen
Potenzial an bürgerschaftlicher selbsthilfe funktio-
nieren besser auf dem land. gleichzeitig kann man
sich - anders als früher - mittels internet jederzeit
über das Weltgeschehen und die neuesten trends in-
formieren. Voraussetzung sind natürlich schnelle
glasfasernetze und schneller Mobilfunk. die müssen
bereitgestellt werden. 

das interview führte Martin lehrer ◼

atsmitgliedern steht für die erfüllung ihrer ge-
meindlichen aufgaben ein wichtiges instrument

zur Verfügung: das fragerecht. dieses hat eine doppel-
funktion. es dient zum einen der information der rats-
mitglieder als entscheidungsgrundlage für ratsbe-
schlüsse und zum anderen einer effektiven Kontrolle
der Verwaltung durch die ratsmitglieder - insbesonde-
re unter dem aspekt des Minderheitenschutzes.1

gleichzeitig besteht die gefahr des Missbrauchs des
fragerechts durch scheinfragen oder fragen überbor-
denden umfangs, welche die Verwaltung lähmen
können.2 dieses spannungsfeld und somit auch um-
fang und grenzen des fragerechts im rat werden hier
in den blick genommen - ebenso, ob ein solches recht
auch für ausschussmitglieder besteht. nicht erörtert
werden hingegen die fragerechte einer fraktion oder
des rats insgesamt oder auskunftsrechte nach dem
informationsfreiheitsgesetz (ifg).3

Dass Mitglieder von räten Fragen an die verwaltung richten
dürfen, ist seit 2007 in der gemeindeordnung nrw geregelt
und kann durch eine satzung näher bestimmt werden

Das Fragerecht der Rats-
und Ausschussmitglieder

Martin Stiller ist
rechtsreferendar
beim städte- und
gemeindebund
nrW 

DER AUTOR

1 Vg düsseldorf, urt. v. 19.09.2004 - 1 K 5435/01, Juris - rn. 38.
2 siehe dazu: Herbert, dVP 2011, 9.
3 ein solches käme u.u. der ratsperson als bürger zu; es darf jedoch
nicht in Konkurrenz zu den auskunftsansprüchen als ratsmitglied tre-
ten, vgl. Plückhahn in: Held/Winkel/Wannsleben, Kommunalverfas-
sungsrecht nrW, loseblattkommentar stand 2018, § 55 anm. 4.2.3.

r
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Anspruch auf Information
das einzelne ratsmitglied hat
durch den sogenannten allgemei-
nen informationsanspruch das
recht, zu den einzelnen tagesord-
nungspunkten der ratssitzung
fragen an den bürgermeister oder
die bürgermeisterin zu richten.
der allgemeine informationsan-

spruch ist ausfluss des freien Mandats des ratsmit-
glieds - § 43 abs. 1 gemeindeordnung (go) nrW - und
stellt ein gesetzlich nicht ausdrücklich geregeltes
statusrecht des ratsmitglieds dar.4

dieses fragerecht ist unbegrenzt, sodass das einzelne
ratsmitglied bis zur vollständigen Klärung eines the-
mas nachfragen stellen kann und auch eine ein-
schränkung des fragerechts durch satzung nach § 47
abs. 2 s. 2 go nrW nicht in betracht kommt.5 das
oberverwaltungsgericht (oVg) Münster hat in sei-
nem beschluss vom 07.03.1975 festgestellt: „freilich
dürfen informationen über fragen, die nach der ta-
gesordnung gegenstand der beratung und abstim-
mung sind, auch einzelnen ratsmitgliedern nicht ver-
weigert werden. denn es ist aufgabe der Verwaltung,
sämtliche ratsmitglieder objektiv und vollständig zu
informieren, soweit dies zur ordnungsgemäßen Vor-
bereitung ihrer Willensbildung erforderlich ist.“6 die
Verwaltung hat demnach aufgrund des allgemeinen
informationsanspruchs den ratsmitgliedern das für
ihre arbeit erforderliche fachwissen bereitzustellen.

Fragerecht der Ratsmitgliederdurch das gesetz
zur stärkung der kommunalen selbstverwaltung
nrW vom 09.10.2007 ist erstmals das fragerecht des
einzelnen ratsmitglieds zu solchen themen, die nicht
auf der tagesordnung stehen, in § 55 abs. 1 satz 2 alt.
1 go nrW (auskunftsrecht) in die gemeindeordnung
des landes nrW eingeführt worden. inhalt und um-
fang des fragerechts sind gesetzlich nicht näher kon-
kretisiert. nach sinn und Zweck der gesetzlichen re-
gelung umfasst das fragerecht alle angelegenheiten
der Kommune, also auch die geschäfte der laufenden
Verwaltung.7 nicht erfasst sind allgemeinpolitische
themen, die sich nicht auf gemeindliche angelegen-
heiten vor ort beziehen. das ratsmitglied muss seine
frage nicht begründen. 

dem auskunftsanspruch korrespondiert die antwort-
pflicht des bürgermeisters oder der bürgermeisterin.
die antwort hat wahrheitsgemäß, so vollständig wie
möglich und in angemessener frist zu erfolgen. der
umfang der antwort richtet sich nach der schwierig-
keit der Materie. einfache fragen, zu denen es bereits
eine vertiefte Kenntnis der ratsmitglieder gibt, kön-
nen unmittelbar mündlich beantwortet werden. um-
fangreiche fragen, für die eine recherche erforderlich
ist, können vor wie nach der nächsten ratssitzung
schriftlich beantwortet werden.8 anstatt einer ant-
wort kann auf allgemein zugängliche Quellen ver-
wiesen werden.
Mit blick auf die funktionsfähigkeit des rates kann
das fragerecht in der geschäftsordnung des rates ge-
regelt werden (§ 47 abs. 2 s. 2 go nrW). dabei ist al-
lerdings ein vollständiger ausschluss des fragerechts
nicht zulässig. aufgabe der geschäftsordnung ist es,
einerseits den informationsinteressen der ratsmit-
glieder rechnung zu tragen und andererseits den
Missbrauch des fragerechts zu verhindern. 

Einschränkungen bestehen grenzen des frage-
rechts ergeben sich aus dem gebot zur gegenseitigen
rücksichtnahme, dem zumutbaren aufwand und dem
aspekt der befangenheit. es darf also nicht eine bloß
hypothetische frage gestellt werden. die frage muss
mit einem angemessenen arbeitseinsatz zu beantwor-
ten sein und der/die fragestellende darf in der angele-
genheit nicht befangen sein.10 Weiterhin sind gesetzlich
verankerte einschränkungen zu beachten wie etwa die
Verschwiegenheitspflicht gegenüber privatrechtlichen
oder öffentlich-rechtlichen gesellschaften - Kommu-
nal-gmbHs, sparkassen -, Verschwiegenheit nach den
datenschutzgesetzen oder aufgrund des steuerge-
heimnisses.11

Strittig ist das Frage-
recht für Mitglieder
eines Ratsausschusses 
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Um einen geordneten ablauf der ratssitzung und den erhalt der
arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen, empfiehlt es sich,
anzahl und form der fragen, die Zulässigkeit von Zusatzfragen
und den maximalen Zeitraum in der sitzung für fragen und ant-
worten festzuschreiben.9

POSITION 

4 Kleerbaum, in: Kleerbaum/Plamen, gemeindeordnung nrW, § 55,
erl. ii 2 a).
5 Plückhahn in: Held/Winkel/Wannsleben, Kommunalverfassungsrecht
nrW, loseblattkommentar stand 2018, § 55 anm. 4.2.2.
6 oVg Münster, beschl. v. 7.3.1975 - iii b 925/74, Juris - rn. 27; vgl. auch
oVg Münster, urt. v. 5.2.2002 - 15 a 2604/99, Juris - rn. 34. 
7 Müller, Vr 2015, 231, (233).
8 Kleerbaum, in: Kleerbaum/Plamen, gemeindeordnung nrW, § 55, erl.
ii 2 c).
9 Paal, in: rehn/Cronauge/von lennep/Knirsch, gemeindeordnung
nrW, stand 2017, § 47 s. 8 f. 
10 oVg Münster, beschl. v. 12.04.2010 - 15 a 69/09, nVwZ-rr 2010, 650;
Müller, Vr 2015, 231, (233).
11 Vgl. zur auskunft über die kommunale gmbH, ag und sparkasse:
bracht, nVwZ 2016, 108; zum datenschutz: Petri, nVwZ 2005, 399;
aktuell zum steuergeheimnis: oVg Münster, urt. v. 06.11.2018 - 15 a
2638/17.
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dem bürgermeister/der bürgermeisterin steht eine
eng gefasste entscheidungsbefugnis zu, ob eine ant-
wort gegeben werden kann oder ob eine der ein-
schränkungen greift.12 das oberverwaltungsgericht
(oVg) Münster hat in seinem beschluss vom
12.04.2010 klargestellt, dass die gründe für die ab-
lehnung einer antwort durch den bürgermeister/die
bürgermeisterin anzugeben sind und ein nachrei-
chen von gründen nicht zulässig ist.13 

Auch für Ausschussmitglieder? strittig und
bisher nicht höchstrichterlich geklärt ist die frage,
ob auch ausschussmitgliedern das fragerecht in ih-
rem jeweiligen ausschuss zusteht. nach § 58 abs. 3
und 4 go nrW setzten sich die ausschüsse aus
ratsmitgliedern, sachkundigen bürger(inne)n und
sachkundigen einwohner(inne)n zusammen. 
teilweise wird das fragerecht für ausschussmitglie-
der vollständig abgelehnt, teilweise wird die auf-
fassung vertreten, dass dieses nur ratsmitgliedern
im ausschuss zusteht.14 dadurch könne ein Miss-
brauch des fragerechts verhindert und die arbeits-
fähigkeit des ausschusses befördert werden. die
gegenauffassung beruft sich indessen auf den
Wortlaut des § 58 abs. 2 s. 1 go nrW. danach sind
die für den rat geltenden Vorschriften entspre-
chend im ausschuss anzuwenden und somit wäre
ein fragerecht für alle ausschussmitglieder anzu-
erkennen.15  

es könnte auch ein praktisches bedürfnis nach ei-
nem fragerecht für alle ausschussmitglieder beste-
hen. denn gerade kleine Parteien sind in manchen
ausschüssen oft nur durch eine(n) sachkundige(n)
bürger/in vertreten. sie benötigen eine ausreichen-
de informationsgrundlage, um sachgerecht an der
beschlussfassung mitwirken zu können. 
Wird ihnen diese verwehrt, läuft die Verwaltung
gefahr, in aufwändige und möglicherweise für sie
nachteilige gerichtsverfahren verwickelt zu wer-
den. schließlich könnte ein „erst-recht-argument“
für ein fragerecht sprechen. Wer als sachkundige(r)
bürger/in im ausschuss mit abstimmen darf, muss
erst recht die befugnis haben, zu dem entsprechen-
den Komplex fragen zu stellen. 
die entscheidung, ob den ausschussmitgliedern ein
fragerecht eingeräumt werden soll und wie gleich-
zeitig durch die geschäftsordnung ein Missbrauch so-
wie eine beeinträchtigung der arbeitsfähigkeit ver-
hindert werden können, müssen letztlich die
Verantwortlichen auf kommunaler ebene treffen. ◼

ie fachhochschule für öffentliche Verwaltung
(fHöV) nrW ist der akademische bildungspart-

ner der Kommunen, der staatlichen Verwaltung, der
rentenversicherung und der Polizei in nordrhein-
Westfalen. die gemeinsame Verantwortung für das
duale studium erfordert eine gute abstimmung zwi-
schen der fHöV und den ausbildenden behörden. 
neben den institutionalisierten Kontakten in Hoch-
schulgremien, dem kommunalen beirat und dem Ver-
zahnungsgremium soll eine neue Veranstaltungsrei-
he „Praxisdialog“ den offenen austausch zwischen
Vertreter*innen von Kommunen und ihren spitzen-
verbänden, den weiteren ausbildungsträgern und
Hochschullehrenden möglich machen. 
Zu wechselnden themen werden künftig sogenannte
Praxisdialoge angeboten. denn im Zwiegespräch
können ideen entwickelt werden, ist es möglich, 
die Zusammenarbeit in der ausbildung des
beamt(inn)ennachwuchses oder auch im Wissen-
schaftsbereich zu fördern und auf diese Weise dazu
beizutragen, der gemeinsamen Verantwortung von
fHöV und Verwaltungen besser gerecht zu werden. 

12 Plückhahn, in: Held/Winkel/Wannsleben, Kommunalverfassungs-
recht nrW, loseblattkommentar stand 2018, § 55 anm. 4.2.3.
13 oVg Münster, beschl. v. 12.04.2010 - 15 a 69/09, nVwZ-rr 2010, 650.
14 Paal, in: rehn/Cronauge/ von lennep/ Knirsch, gemeindeordnung
nrW, stand 2017, § 47 s. 9; Kleerbaum, in: Kleerbaum/Plamen, gemein-
deordnung nrW, § 55, erl. ii 2 c).
15 faber, in: Held/Winkel/Wannsleben, Kommunalverfassungsrecht nrW,
loseblattkommentar stand 2018, § 47 erl. 7.1; Herbert, dVP 2011, 9; Mül-
ler, Vr 2015, 231, (233).

Mit einem Praxisdialog - ein Forum für den austausch 
zwischen Fachhochschule und verwaltungspraxis - 
will die Fhöv nrw den kontakt zu den ausbildungs- 
und einstellungsbehörden verbessern

Treibe Forschung und
rede darüber

Kontakt

Prof. Dr. bernhard
Frevel
sprecher des Fach-
bereichs allgemeine
verwaltung/renten-
versicherung
Fachhochschule für
öffentliche verwal-
tung (Fhöv) nrw
e-Mail:
fachbereich.av-r@
fhoev.nrw.de 

D
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Ausgewählte Projekte präsentiert
in einer auftaktveranstaltung zur neu-
en Veranstaltungsreihe machte der
fachbereich allgemeine Verwaltung/
rentenversicherung der fHöV nrW en-
de september 2018 die forschung zum
thema - neben der lehre eine aufgabe,
zu der die Hochschule verpflichtet ist.
im senatssaal der fHöV-Zentrale in gel-
senkirchen konnten Vertreter*innen
von Kommunen und kommunalen 
spitzenverbänden einblick in die for-
schungsarbeit nehmen sowie mit leh-
renden und dem Präsidium der fHöV

diskutieren. dabei wurde gemeinsam überlegt, wie
die wissenschaftliche Kompetenz dieser Hochschule
nicht nur für die lehre, sondern auch für auftrags-
forschung sowie für wissenschaftliche beratung ge-
nutzt werden kann. 
forschung ist von zentraler bedeutung für das selbst-
verständnis der fachhochschule. darauf wies der Prä-
sident der fHöV reinhard Mokros hin. sowohl äußere
rahmenbedingungen wie der bologna-Prozess und
die einführung der leistungsorientierten besoldung
der Professor*innen als auch die intrinsische Motiva-
tion der lehrenden haben der forschung an der fHöV

deutlichen schwung gegeben. eine Herausforderung
stellt sich der Hochschulverwaltung derzeit mit der
Verbesserung der forschungsinfrastruktur.

Ein Stück Identität für den sprecher des fachbe-
reichs allgemeine Verwaltung/rentenversicherung
an der fHöV, Prof. dr. bernhard frevel, ist forschung
grundsätzlich bedeutsam. diese ist nicht nur nach
dem gesetz für die fachhochschulen des öffentlichen
dienstes nrW eine pflichtige Kernaufgabe, sondern
gehört für die institution und ihr Personal quasi zur
„dna“. das aktive betreiben von forschung macht
den wesentlichen unterschied zu anderen ausbil-
dungsträgern wie schule und studieninstitut aus. 
doch diese forschung ist nicht selbstzweck und er-
laubt den Professor*innen und dozent*innen keines-
wegs die „flucht aus der lehre“. Vielmehr dient sie als
anwendungsorientierte Wissenschaft dazu, den kri-
tischen blick auf die Verwaltung zu erhalten, ihre
Wandlungen zu verstehen und das gewonnene Wis-
sen in die lehre einzubringen. somit wird sie gleich-
sam zum „Jungbrunnen“ der lehre. 
forschung an der fHöV findet nicht im sprichwörtli-
chen elfenbeinturm statt, sondern ist an der konkre-
ten Verwaltungspraxis orientiert. die Konfrontation
der studierenden mit neuen erkenntnissen, das ge-
meinsame Hinterfragen wissenschaftlicher Metho-
dik sowie die analyse des nutzwertes von forschung
für die kommunale Praxis fördert die fach- und Me-
thodenkompetenz der studierenden und macht sie
fit für künftige aufgaben, bei denen die fähigkeit
zum Wissenstransfer gefordert ist. 
auch die Kommunen und andere Verwaltungen kön-
nen die forschungskompetenz der fHöV nutzen.
denn hier ist expertise für fachspezifische sowie 

Zur Auftaktveranstaltung des FHöV-
Praxisdialogs am 27.09.2018 kamen
(v. links) Jutta Troost (Städtetag
NRW), Michael Becker (StGB NRW),
Prof. Dr. Frank Bätge, Prof‘in Dr. 
Katrin Möltgen-Sicking und Prof. Dr.
Harald Hofmann (FHöV) sowie 
Laura Thielen (Stadt Düsseldorf)
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die frühere gemeinde Jüchen im
rhein-Kreis neuss ist zum Jahres-
wechsel 2018/19 in den rang ei-
ner Mittleren kreisangehörigen
stadt aufgestiegen. dies ist nach
der nordrhein-westfälischen ge-
meindeordnung auf antrag mög-
lich, wenn eine Kommune an
mehreren aufeinanderfolgenden
stichtagen mehr als 20.000 ein-
wohner/innen aufzuweisen hat.
als gratulanten für bürgermeis-
ter Harald Zillikens (foto v. links)
kamen nrW-Kommunal- und Hei-
matministerin Ina Scharrenbach,

rWe-tagebauleiter Dr. Markus Kosma, regierungspräsidentin Birgitta Radermacher sowie nrW-
finanzminister Lutz Lienenkämper in das Jüchener rathaus. 

Jüchen Stadt seit 1. Januar 2019 
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interdisziplinäre untersuchungen und beratungen
gegeben und wird von Wissenschaftler*innen ge-
währleistet, die ein umfassendes Verständnis für
die aufgabenfelder der öffentlichen Verwaltung ha-
ben. 

Forschung „Hefe im Teig“ forschung an der
fHöV ist nicht etwa die „sahne auf dem Kuchen“,
sondern bildlich gesprochen die „Hefe im teig“. Zu
unterschiedlichen themen wird dort ständig neues
Wissen generiert. so nimmt das Forschungszen-
trum Personal und Management (FPM)1 im Wesent-
lichen verwaltungsinterne Prozesse in den blick.
sprecherin des Zentrums ist regierungsdirektorin
birgit beckermann.
das fPM leistet forschung und beratung in den fel-
dern Personalmanagement, Personalrecht und Ver-
waltungsmanagement. aus dem forschungspro-
jekt „geschlechtergerechte beurteilung“, geleitet
von Prof. dr. lars oliver Michaelis, ging etwa hervor,
welche benachteiligungen von frauen das beurtei-
lungswesen bereithält und welche anforderungen
an die beurteilungskriterien zu stellen sind. 
Mit der allgemeinen information und dem konkreten
beispiel wird deutlich, dass sowohl grundsätzliche,
aber dennoch anwendungsorientierte Hinweise für
das Personal- und Verwaltungsmanagement entwi-
ckelt werden können, als auch, dass Kommunen bei
umsetzungsstrategien begleitet oder Maßnahmen
evaluiert werden können. 

die Forschungsgruppe „Politische Partizipation“
der fHöV2 betreibt seit 2014 gemeinsam mit der
Heinrich-Heine universität düsseldorf das for-
schungskolleg „online Partizipation“. unterstützt
vom nrW-Wissenschaftsministerium wird analy-
siert, wie mit internet-gestützten Verfahren die
bürgerschaftliche Mitwirkung an der politischen
Willensbildung und entscheidungsfindung geför-
dert werden kann. 
die übergeordnete frage lautet: „Wie und unter wel-
chen bedingungen kann das Potenzial von online-
Partizipation auf kommunaler ebene systematisch
entwickelt, praktisch genutzt und wissenschaftlich
evaluiert werden?“ dieses Projekt wird von Prof.‘in
dr. Katrin Möltgen-sicking und Prof. dr. frank bätge
aus politikwissenschaftlicher und kommunalrechtli-
cher Perspektive betreut. an dem forschungskolleg
wirken neben den Wissenschaftler*innen von fHöV
und HHu auch diverse doktorand*innen mit, die sich
hier weiter qualifizieren.

seit kurzem aktiv ist das Institut für Geschichte und
Ethik3, aufgebaut von Prof. dr. tobias trappe. ausge-
hend von den anforderungen an geschichtsbe-
wusstsein und den Herausforderungen an ethisch
verantwortungsvolles Handeln wird offenbar, dass
Verwaltungen als träger des „alltags der Herr-
schaft“ gefordert sind, die internen Prozesse, aber
vor allem das Handeln der Mitarbeitenden mit den
bürgerinnen und bürgern kritisch zu hinterfragen. 
beispiele aus dem bereich Personalmanagement
zeigen zudem, wie „Compliance“ gefordert ist und
wie sie zu gestalten ist. Mit blick auf die führungs-
ethik wird klar, dass der umgang mit Macht eine
Herausforderung bedeutet und die förderung einer
Verwaltungskultur verlangt. 
auch das Institut für Polizei- und Kriminalwissen-
schaften der fHöV4 bearbeitet u.a. Prof. dr. bern-
hard frevel kommunalrelevante fra-
gestellungen. Mehrere Projekte in
diesem sektor befassen sich mit der
aufrechterhaltung der öffentlichen
sicherheit in der Kooperation von
Kommune, Polizei, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft. am beispiel des
Phänomens Korruption wird die
schwierigkeit erkennbar, Kommu-
nen vor Kriminalität zu schützen.
daraus lassen sich anforderungen
an Korruptionsprävention ableiten. 
in beiden bereichen konnte die
fHöV in Kooperation mit anderen
Hochschulen und anwendern um-
fangreiche Projekte durchführen.
diese wurden vom bundesministe-
rium für bildung und forschung im
rahmen des Programms „forschung
für die zivile sicherheit“ gefördert. 
ein brandaktuelles Projekt wird vom
nrW-Ministerium für Heimat, Kom-
munales, bauen und gleichstellung
sowie der komba gewerkschaft nrw
unterstützt: Sicherheit und Gewalt-
prävention in Kommunalverwaltungen. Hierbei
wird untersucht, wie sich die situation mit beleidi-
gungen und Übergriffen von Kund(inn)en gegen
Mitarbeitende der Verwaltungen darstellt, welche
erfahrungen die beschäftigten machen, wie füh-
rungskräfte zum schutz der Kolleg*innen handeln
und welche Präventionsansätze genutzt werden
können.
bereits bei der auftaktveranstaltung zum Praxisdia-
log war deutlich geworden, dass die fHöV ein kom-
petenter Partner für forschung, wissenschaftliche
beratung, begleitung und evaluation ist. nun gilt
es, die Zusammenarbeit weiter zu entwickeln und
bei den Kommunen sowie ihren studierenden das
Verständnis für die forschungsarbeit zu fördern.
(fHöV nrW) ◼

TERMIN 
Der nächste Praxisdialog der fHöV
findet am donnerstag, 7. februar
2019, in der fHöV gelsenkirchen,
Haidekamp 73, 45886 gelsenkir-
chen, statt. im Mittelpunkt stehen
aktuelle entwicklungen im fachbe-
reich allgemeine Verwaltung/ ren-
tenversicherung. dabei werden
sowohl das Präsidium der fHöV als
auch das fachbereichssprecherteam
über entwicklungen an der fach-
hochschule berichten sowie für fra-
gen und diskussion zur Verfügung
stehen. darüber hinaus können teil-
nehmende grundsätzliche fragen zu
den aktuellen studiengängen und
deren reformbedarf, zum Prüfungs-
wesen, zum Masterstudiengang
sowie zu Planungen eines neuen
studiengangs Verwaltungsinforma-
tik erörtern.

1 vgl. https://www.fhoev.nrw.de/forschung/forschungszentren/fpm/
uebersicht/ 
2 vgl. https://www.fhoev.nrw.de/forschung/forschungsgruppen/
polpa/uebersicht/ 
3 vgl. https://www.fhoev.nrw.de/forschung/forschungszentren/ige/
uebersicht/ 
4 vgl. https://www.fhoev.nrw.de/forschung/forschungszentren/ipk/
uebersicht/ 
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Immobiliarvollstreckung aus Sicht der
kommunalen Vollstreckungsbehörden
Handbuch für Praxis und Ausbildung von Hans-Jürgen Glotzbach/Rainer Gold-

bach, 7. Auflage 2018; 358 Seiten, kartoniert, DIN A5, Printausgabe 42 Euro,

ISBN 978-3-7922-0239-5, Digitalausgabe 19 Euro p. a. für 1-3 Nutzer, 2 Jahre

Mindestbezug, ISBN 978-3-7922-0179-4, Verlag W. Reckinger, Siegburg

die beitreibung von nicht gezahlten grundbesitzabgaben und anderen Ver-
bindlichkeiten durch Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen gewinnt
zunehmend an bedeutung. das mit der 7. auflage grundlegend überarbei-
tete und erweiterte Handbuch konzentriert sich auf die besonderheiten
der Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen aufgrund öffentlich-
rechtlicher geldleistungen. es bietet allen behörden, die nach den regeln
des Verwaltungsvollstreckungsrechts vollstrecken, und den rechtspflege-
rinnen und rechtspflegern der Vollstreckungsgerichte einen schnellen und
umfassenden Überblick sowie mit taktischen Hinweisen und anleitungen
zahlreiche hilfreiche tipps für die Praxis.
Hans-Jürgen glotzbach ist referent für das Verwaltungszwangsverfahren
im fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. und autor mehrerer
fachbücher zum Vollstreckungsrecht. rainer goldbach, dipl.-rechtspfleger
(fH), ist u. a. als fachberater des bundesausschusses für das Verwaltungs-
zwangsverfahren des fachverbandes der Kommunalkassenverwalter e. V.
und als fachautor tätig.

az.: 41

Kommunales Verfassungsrecht NRW
Die Studieninstitute für kommunale Verwaltung in NRW, Anika Ehlers, Stefan

Glock, Welf Sundermann, Broschur 1,7 x 24 cm, 200 Seiten, 26,90 Euro, ISBN

978-3-7869-2142-5, erschienen im Maximilian Verlag GmbH & Co. KG, Ham-

burg, E-Mail: presse@koehler-mittler.de, www.koehler-books.de 

das anwendungsorientierte lehr- und Praxisbuch „Kommunales Verfas-
sungsrecht nrW" vermittelt die grundlagen des Kommunalen Verfassungs-
rechts mit verständlichen erläuterungen, anschaulichen schaubildern und
praxisnahen beispielen. Übersichtlich strukturiert behandelt es alle themen
des Kommunalen Verfassungsrechts, die die lehr- und stoffverteilungspläne
der nordrhein-westfälischen studieninstitute vorsehen. auch strittige the-
men/fragestellungen werden kurz angerissen und thematisiert. 
durch zahlreiche Übungsfälle mit lösungen im gutachtenstil und experten-
fragen kann der lesende das gelernte überprüfen und festigen, dadurch ist
das lehrbuch die ideale Klausur- und Prüfungsvorbereitung. „Kommunales
Verfassungsrecht nrW" wendet sich in erster linie an lehrgangsteilnehmende
an studieninstituten in nordrhein-Westfalen. daneben eignet sich das buch
auch für Praktiker, die ihre theoretischen Kenntnisse auffrischen wollen oder
auch für alle, die interesse am Kommunalrecht haben.
anika ehlers, oberverbandsrätin, hat ihr studium der rechtswissenschaften
an der Christian-albrechts-universität zu Kiel absolviert. seit 2010 ist sie do-
zentin am studieninstitut Westfalen-lippe für die fächer Kommunales Ver-
fassungsrecht, Methodik der rechtsanwendung, staats- und europarecht und
bürgerliches recht sowie Justitiarin des studieninstituts. stefan glock, rechts-
anwalt und fachanwalt für Verwaltungsrecht und fachanwalt für bau- und
architektenrecht, hat sein studium der rechtswissenschaften an der Westfä-
lischen-Wilhelms-universität in Münster absolviert. seit 2001 ist er als rechts-
anwalt tätig. seit 2010 ist er zudem lehrbeauftragter am studieninstitut West-
falen-lippe für das fach Kommunales Verfassungsrecht. Welf sundermann,

Verwaltungsdirektor a. d., hat zwanzig Jahre berufspraxis bei der stadtver-
waltung gütersloh als stellvertretender leiter des rechtsamtes sowie beauf-
tragter für stadtentwicklungsplanung. er ist autor mehrerer lehrbücher und
zahlreicher fachaufsätze zum kommunalen Verfassungsrecht.

az.: 13.0

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Kommentar, begründet von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen Schaffland und

Dipl.-Kfm. Noeme Wiltfang, bearbeitet von Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen

Schaffland, Rechtsanwältin Gabriele Holthaus und Rechtsanwältin Dr. Astrid

Schaffland, 2018, Loseblatt-Kommentar, 450 Seiten in 2 Ordnern, Jahresabon-

nement, 118 Euro, ISBN 978-3-503-17404-1, Datenbank im Jahresabonnement

165,60 Euro inkl. 19% USt., ISBN 978-3-503-17483-6, im Jahresabonnement

für Bezieher des Loseblattwerkes 50,04 Euro inkl. 19% USt., ISBN 978-3-503-

17484-3, ERICH SCHMIDT VERLAG GmbH & Co. KG, 10785 Berlin, Tel. 030-25

00 85-863, Fax 030-25 00 85-275; 10. Ergänzungslieferung, Oktober 2018

für Praktiker/innen sind die Muster und Checklisten u. a. zu themen wie
der datenschutzfolgeabschätzung, auskunftsverlangen von betroffenen
oder zur datenlöschung hervorzuheben, die die arbeit im bereich daten-
schutz erleichtern. des Weiteren sind landesdatenschutzgesetze der län-
der bremen und brandenburg enthalten, die eine ds-gVo konforme um-
setzung des datenschutzes in den Zuständigkeitsbereichen der länder und
die umsetzung der datenschutzrichtlinie für Polizei und strafjustiz regeln.

az.: 17.1

Kommunalverfassungsrecht
Nordrhein-Westfalen
GO Kr0 GkG LVerb0 RVRG Kommunalwahlgesetz, Kommentare, Texte, KOM-

MUNAL- UND SCHUL-VERLAG 1 WIESBADEN, Telefon 0611-880 86-01, Telefax

0611-880 86-66, www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de,

40. Nachlieferung, August 2018; 314 Seiten, 61,70 Euro, Gesamtwerk 3.162

Seiten, 149 Euro

gemeindeordnung für das land nordrhein-Westfalen (go nrW) von Mi-
nisterialdirigent a. d. friedrich Wilhelm Held, ltd. Ministerialrat a. d. ernst
becker, beigeordneter dr. Heinrich decker, referent beim landkreistag
nordrhein-Westfalen dr. Markus faber, rechtsanwalt und oberstadtdirek-
tor a. d. roland Kirchhof, beigeordneter und stadtkämmerer a. d., finanz-
vorstand lars Martin Klieve, beigeordneter dr. franz Krämer, Ministerialrat
a. d. detlev Plückhahn, stellvertreter des Präsidenten der gemeindeprü-
fungsanstalt nrW a. d. Jörg sennewald, rechtsanwalt, oberkreisdirektor
und landrat a. d. dr. rudolf Wansleben, Ministerialdirigent Johannes Win-
kel, abteilungsdirektor udo Kotzea und Präsident der gemeindeprüfungs-
anstalt nordrhein-Westfalen a. d. Werner Haßenkamp:
neben der aktualisierung der gesetzestexte erfolgte eine Überarbeitung
der Kommentierung der §§ 4, 5, 23, 24, 36, 39, 51, 55, 58, 120, 124, 125, 133 und
13460 nrW.
Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kr0 nrW), von rechtsan-
walt und oberstadtdirektor a. d. dr. roland Kirchhof, rechtsanwalt, ober-
kreisdirektor und landrat a. d. dr. rudolf Wansleben, ltd. Ministerialrat a.
d. ernst becker, Ministerialrat a. d. detlev Plückhahn, beigeordneter und
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stadtkämmerer a. d. finanzvorstand lars Martin Klieve, Ministerialdirigent
Johannes Winkel, referent beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. Mar-
kus faber und erstem beigeordneten beim landkreistag nordrhein-West-
falen dr. Marco Kuhn:
Mit dieser lieferung wird die Kommentierung der §§ 3, 36, 41, 57-61 sowie
63-66 überarbeitet und ergänzt.
gesetz über kommunale gemeinschaftsarbeit (gkg), von Ministerialrat a.d.
detlev Plückhahn, finanzvorstand lars Martin Klieve und Ministerialrat
frank Zakrzewski:
die Kommentierung des gkg wurde umfassend aktualisiert und ergänzt.
gesetz über die Kommunalwahlen im lande nordrhein-Westfalen (Kom-
munalwahlgesetz) der text des KWahig sowie der text der KWahl0 wurden
auf den aktuellen stand gebracht.

az.: 13.0.1

Versammlungs-, Sitzungs- und
Diskussionsleitung im kommunalen
Bereich
Jung - Schäfer - Hartl, 5. Auflage 2018; 78 Seiten, kartoniert, Format 12,8 x

19,4 cm, ISBN 978-3-8293-1419-0, 14,90 Euro, Kommunal- und Schul-Verlag,

Wiesbaden, Tel. 0611-880 86-10, vertrieb@kommunalpraxis.de, versandkos-

tenfreie Lieferung bei Bestellung über den Online-Shop

Jede Versammlungs-, sitzungs- und diskussionsleitung geschieht ganz we-
sentlich über das Medium der sprache in form des gesprochenen Wortes.
für die tätigkeit des Versammlungsleiters gibt es eine reihe bewährter
grundsätze und erfahrungsregeln, die sowohl bei öffentlichen als auch bei
nichtöffentlichen Versammlungen zu beachten sind. ohne beherrschung
der sprach- und redekunst ist damit keine erfolgreiche leitung einer Ver-
sammlung oder einer diskussion im kommunalen bereich möglich.
gerade deshalb ist es für den Kommunalpolitiker, der im dauernden ge-
spräch mit seinen bürgern steht und regelmäßig Versammlungen und sit-
zungen zu leiten hat, unerlässlich, sich mit den grundzügen der rhetorik zu
befassen und die bedeutung des gesprochenen Wortes nicht nur zu erken-
nen, sondern auch nach dieser erkenntnis zu handeln. denn das gesproche-
ne Wort ist und bleibt für den Kommunalpolitiker, sowohl bei der freien
rede als auch bei der Versammlungs- und diskussionsleitung, eine uner-
lässliche Voraussetzung für seinen persönlichen und politischen erfolg.
um den bürgermeister, andere Kommunalpolitiker und leitende Verwal-
tungsmitarbeiter in die lage zu versetzen, in sitzungen und bei ge-
sprächsleitungen souverän aufzutreten, sollen die ausführungen über
die Versammlungs- und diskussionspraxis brauchbare ratschläge und
das notwendige rüstzeug vermitteln.
begründet von dr. Hans Jung, oberbürgermeister a. d., führen roland schä-
fer, bürgermeister der stadt bergkamen, Präsident des städte- und gemein-
debundes nordrhein-Westfalen und 1. Vizepräsident des deutschen städ-
te- und gemeindebundes und thomas Hartl, diplom-Verwaltungswirt und
städt. Verwaltungsdirektor bei der stadt bergkamen, das Werk fort.

az.: 13.0

Praxis der Kommunalverwaltung 
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Bediensteten

in Gemeinden, Städten und Landkreisen (Loseblattsammlung inkl. 3 Online-

Zugänge / auch auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben von Jörg Bülow, Dr.

Jürgen Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp, Prof. Dr. Hans-Günter,

Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof.

Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O. Steger, Hubert Stubenrauch, Prof.

Dr. Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel und Uwe Zimmermann. KOMMUNAL-

UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden, Telefon 0611-88086-10, Telefax 0611-88086-

77, www.kommunalpraxis.de, E-Mail: info@kommunalpraxis.de 

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthalten: 
552. nachlieferung, november 2018; 79,90 euro
b 2 nW - Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kro nrW) - Von
rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. dr. roland Kirchhof, rechtsanwalt,
oberkreisdirektor und landrat a. d. dr. rudolf Wansleben, ltd. Ministerialrat
a. d. ernst becker, Ministerialrat a. d. detlev Plückhahn, beigeordneter und
stadtkämmerer a. d., finanzvorstand lars Martin Klieve, Ministerialdirigent
Johannes Winkel, referent beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. Mar-
kus faber und erstem beigeordneten beim landkreistag nordrhein-Westfalen
dr. Marco Kuhn: Mit dieser lieferung wird die Kommentierung der §§ 3, 36, 41,
57-61 sowie 63-66 überarbeitet und ergänzt.
b 5 nW - gesetz über kommunale gemeinschaftsarbeit (gkg) - Von Ministeri-
alrat a. d. detlev Plückhahn, finanzvorstand lars Martin Klieve und Ministeri-
alrat frank Zakrzewski: die Kommentierung des gkg wurde umfassend ak-
tualisiert und ergänzt.
C 17 - beamtenstatusgesetz (beamtstg) - Von Prof. dr. jur. Karin Metzler-
Müller, leitender regierungsdirektor dr. jur. reinhard rieger, Ministerialrat
a. d. erich seeck, regierungsdirektorin renate Zentgraf: die neuauflage be-
rücksichtigt die aktuelle rechtsprechung und literatur. insbesondere
höchstrichterliche rechtsprechung (eugH, bVerfg, bVerwg) zur besoldung
und länderübergreifenden Mobilität, Höchstaltersgrenzen, dienstunfähig-
keit, dienstvergehen und Kopftuchverbot erforderte Änderungen und er-
gänzungen gegenüber der Vorauflage. die noch ausstehende entscheidung
des bVerfg zum streikverbot für beamte konnte nicht mehr berücksichtigt
werden. Hier folgt teil 2 mit der Kommentierung ab § 31 beamtstg.
f 3a nW - erschließungsbeitragssatzung nordrhein-Westfalen - Von dr. Jo-
hannes osing, städte- und gemeindebund nordrhein-Westfalen: die einfüh-
rung sowie die erl. zu § 5 des Musters einer satzung über die erhebung von er-
schließungsbeiträgen des deutschen städtetages und des deutschen städte-
und gemeindebundes wurden überarbeitet.

553. nachlieferung, november/dezember 2018; 79,90 euro
a 15 - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfg) - Von german foerster, ltd.
Verwaltungsdirektor a. d., fortgeführt von Henning Jäde, ltd. Ministerialrat
a. d., weiter fortgeführt von dr. bettina Meermagen, regierungsdirektorin
im bayerischen staatsministerium des lnnern, für bau und Verkehr: die
Kommentierungen zu den §§ 1, 24, 35 a, 41 VwVfg wurden auf den aktuellen
stand gebracht.
C 1 - recht der ratsfraktionen - Von Professor dr. Hubert Meyer, geschäftsfüh-
rendes Präsidialmitglied des niedersächsischen landkreistages: für diese lie-
ferung war durchgängig zu berücksichtigen, dass baden-Württemberg im Jahr
2015 ausdrückliche regelungen zum fraktionswesen in sein Kommunalver-
fassungsrecht aufgenommen hat. die zunehmend zu konstatierende Vielfalt
der politischen gruppierungen in den kommunalen Vertretungen führt auch
zu ganz praktische fragestellungen, beispielsweise der sitzordnung. das mit
spannung erwartete urteil des bVerfg im nPd-Verbotsverfahren aus dem Ja-
nuar 2017 wirft für das kommunale fraktionsrecht auf den ersten blick mehr
fragen auf als es beantwortet. im Mittelpunkt verwaltungsgerichtlicher aus-
einandersetzungen standen auch in den vergangenen eineinhalb Jahren seit
erscheinen der vorherigen Überarbeitung rechte kleinerer fraktionen im Kom-
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munalverfassungsrecht und die sensiblen fragen der fraktionenfinanzierung.
rechtsprechung und schrifttum sind aktualisiert.
d 1d nW- eigenbetriebsverordnung nordrhein-Westfalen - Von Jürgen Müller,
rechtsanwalt, fachanwalt für Verwaltungsrecht Wuppertal, stadtdirektor und
stadtkämmerer a. d.: die Kommentierung zu § 10 (Maßnahmen zur erhaltung
des Vermögens und der leistungsfähigkeit) wurde aufgrund der letzten Ände-
rung überarbeitet. bei der bearbeitung der Kommentierungen zu den §§ 1-6,
8, 9, 14, 16, 17, 21, 23 und 25 eigVo nrW wurde die aktuelle rechtsprechung be-
rücksichtigt.
K 8 - bundesmeldegesetz (bMg): Änderungen des gesetzes wurden eingefügt.
554. nachlieferung, dezember 2018, doppellieferung, 159,80 euro
b 20 - die „reichsbürgerszene“ - ein Überblick - Von dr. Christoph busch, Mit-
arbeiter beim Verfassungsschutz nrW: dieser beitrag verfolgt den Zweck, ei-
nen Überblick über die „reichsbürgerszene“ zu geben.
C 17 - beamtenstatusgesetz (beamtstg) - Von Prof. dr. jur. Karin Metzler-
Müller, leitender regierungsdirektor dr. jur. reinhard rieger, Ministerialrat
a. d. erich seeck, regierungsdirektorin renate Zentgraf: diese lieferung be-
inhaltet u. a. die zwischenzeitlich in Kraft getretene Änderung von § 42 abs.
2 beamtstg und ergänzungen bei § 34 beamtstg. der anhang ist wieder
auf dem aktuellen stand.
d 1e nW - Kommunalunternehmensverordnung nordrhein-Westfalen - Von
Jürgen Müller, rechtsanwalt, fachanwalt für Verwaltungsrecht, Wuppertal,
stadtdirektor und stadtkämmerer a. d.: die Kommentierungen zu den §§ 1-3,
6, 8-10, 13, 16, 22, 24, 25, 27 KuV wurden auf den aktuellen stand gebracht.
e 3b - eu-beihilferecht in der kommunalen Praxis - Von bernd leippe, dipl.-
finw., ltd. städt. Verwaltungsdirektor a. d., essen: die vorliegende Überarbei-
tung berücksichtigt neben einer allgemeinen aktualisierung die umfangrei-
chen bekanntmachungen der Kommission zum begriff der beihilfe und zur
förderung von infrastrukturmaßnahmen.
f 1 - baugesetzbuch (baugb) - begründet von Johannes schaetzell, Minis-
terialrat a. d., fortgeführt von dr. Jürgen busse, geschäftsführendes Prä-
sidialmitglied des bayerischen gemeindetags a. d., Heinz g. bienek, Mi-
nisterialrat beim sächsischen staatsministerium des lnnern in dresden,
dr. Clemens demmer, rechtsanwalt, München, dr. franz dirnberger, ge-
schäftsführendes Präsidialmitglied des bayerischen gemeindetags, dr.
iris Meeßen, rechtsanwältin, München, roland schmidt, fachanwalt für
Verwaltungsrecht, München, dr. edwin schulz, fachanwalt für Verwal-
tungsrecht, berlin, Matthias simon, dipl. sc. pol. univ., ll.M. referatslei-
ter, Verbandsjurist beim bayerischen gemeindetag, frank sommer, fach-
anwalt für Verwaltungsrecht, München: Mit dieser lieferung wurden die
Kommentierungen zu den §§ 3, 45, 46, 85-87, 124, 172-174, 246, 246 a, 247-
249 baugb von einem praxisnahen und motivierten spezialistenteam
fortgeführt. die gegenwärtige novelle wird in einer weiteren lieferung
bearbeitet.
K 4b nW - umweltinformationsgesetz nordrhein-Westfalen (uig nrW) - Von
stadtrechtsdirektor dr. steffen Himmelmann und ltd. Ministerialrat dr. frank
stollmann, Ministerium für gesundheit, emanzipation, Pflege und alter des
landes nordrhein-Westfalen: die erläuterungen wurden aktualisiert und ak-
tuelle rechtsprechung und literatur eingearbeitet, u. a. zum begriff der um-
weltinformation, der Vertraulichkeit von beratungen, zum urheberrecht und
zu geschäfts- und betriebsgeheimnissen. auch die anhänge wurden auf den
aktuellsten stand gebracht.
K 5 - immissionsschutzrecht - begründet von dr. dieter engelhardt, Ministeri-
aldirigent a. d., und Christine Hergott. regierungsdirektorin, fortgeführt von
dr. dieter engelhardt, Ministerialdirigent a. d., und rainer lehmann, Ministe-
rialrat, weiter fortgeführt von rainer lehmann, Ministerialrat, bay. staatsmi-
nisterium für umwelt und gesundheit, weiter fortgeführt von dr. alfred
scheidler, regierungsdirektor, landratsamt neustadt an der Waldnaab: der

beitrag wurde aktualisiert, wobei die erläuterungen und die anhangtexte auf
den neuesten stand gebracht wurden.
K 9 - Personalausweis- und Passrecht des bundes: die texte der Personalaus-
weisverordnung sowie des Passgesetzes wurden entsprechend den letzten
gesetzesänderungen aktualisiert.

az.: 13.0.1-002/001

Beihilfenrecht Nordrhein-Westfalen
Unterstützungsgrundsätze, Vorschussrichtlinien - Kommentar von Karl-Heinz

Mohr, Ministerialrat a. D., und Horst Sabolewski, Regierungsdirektor im Fi-

nanzministerium des Landes NRW, 115. Ergänzungslieferung, Stand August

2018; 366 Seiten; 92,90 Euro, Loseblattausgabe: Grundwerk 4.394 Seiten, DIN

A5, in drei Ordnern, 139 Euro bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungsliefe-

rungen (299 Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz für 1 Nutzer 419

Euro, 2 Nutzer 730 Euro, 3 Nutzer 1.095 Euro (jeweils im Jahresabonnement,

inkl. Updates), weitere Preise auf Anfrage, ISBN 978-3-7922-0153-4 (Print),

ISBN 978-3-7922-0204-3 (Digital), Verlag W. Reckinger, Siegburg

Mit der 115. ergänzungslieferung (stand august 2018) werden die erläute-
rungen zu den §§ 3 und 4i der beihilfenverordnung nrW überarbeitet.
im teil C (ergänzende landesvorschriften) werden u. a. die rundschreiben
zur renten- und arbeitslosenversicherung der nicht erwerbsmäßig tätigen
Pflegepersonen aktualisiert bzw. neu aufgenommen.
des Weiteren werden in den teilen d (gebührenrecht) und f (sozialversiche-
rungsrechtliche regelungen - ohne Pflege) die sozialversicherungsentgelt-
verordnung und die Krebsfrüherkennungs-richtlinie des gemeinsamen
bundesausschusses sowie in den teilen g (sozialversicherungsrechtliche re-
gelungen - nur Pflege) und J (sonstige bestimmungen) die Veröffentlichung
der PKV zur erleichterten aufnahme in die Private Krankenversicherung für
beamtenanfänger, gesetzlich versicherte beamte und deren angehörige so-
wie die empfehlungen der ständigen impfkommission (stiKo) am robert-
Koch-institut und das Versicherungsaufsichtsgesetz aktualisiert.
Mit der 116. ergänzungslieferung (stand oktober 2018) wird die aktualisierte
fassung der Verwaltungsvorschriften zur ausführung der Verordnung über
die gewährung von beihilfen in geburts-, Krankheits-, Pflege- und todesfällen
(runderlass des Ministeriums der finanzen vom 29. august 2018) abgedruckt.
im teil b (erläuterungen) erfolgt eine aktualisierung der Kommentierung zu
den §§ 3 und 12 bVo nrW.
im teil C (ergänzende landesvorschriften) wird u. a. der runderlass des Mi-
nisteriums des innern vom 19. februar 2018 „freie Heilfürsorge der Polizei-
vollzugsbeamten - Zahnärztliche Versorgung“ eingefügt. außerdem werden
das Vergütungsverzeichnis für die leistungen der Hebammen und entbin-
dungspfleger ab 01.01.2018 bzw. 15.07.2018, die richtlinie des gba über die
Verordnung von Heilmitteln in der vertragszahnärztlichen Versorgung sowie
weitere beihilferechtliche urteile in das Werk aufgenommen.
schwerpunkt der 117. ergänzungslieferung (stand dezember 2018) ist die
aufnahme der aktualisierten fassung der Verwaltungsvorschriften in die
Kommentierung der beihilfevorschriften. die auszüge aus dem sgb ii, iV
und Vi sowie die festzuschuss-richtlinie werden auf den aktuellen stand
gebracht. die bundespflegesatzverordnung sowie das Krankenhausentgelt-
gesetz werden ebenfalls der aktuellen rechtslage angepasst. außerdem
wird die wissenschaftliche begründung der ständigen impfkommission (sti-
Ko) am robert- Koch-institut für die empfehlung der HPV-impfung für Jun-
gen im alter von 9 bis 14 Jahren neu in das Werk aufgenommen.

az.: 14.5.1-001
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Internet-Hotspots in 
Kommunen
im rahmen des Programms „Wifi4eu“ erhalten
224 deutsche Kommunen jeweils einen gut-
schein von der europäischen union, mit dem sie
an einem zentralen Platz öffentliches, kostenlo-
ses Wlan einrichten können. die gutscheine ha-
ben einen Wert von bis zu 15.000 euro. bei dem
ersten Programmaufruf für kostenlose internet-
Hotspots hatten sich mehr als 13.000 städte und
gemeinden aus der eu beworben, davon 1.824
aus deutschland. als ergebnis erhalten nun
2.800 Kommunen eine entsprechende förde-
rung. in den kommenden zwei Jahren werden drei weitere
„Wifi4eu“-aufrufe organisiert. für alle vier geplanten aufforderun-
gen stellt die europäische Kommission 120 Mio. euro für bis zu 8.000
Kommunen zur Verfügung. 

Deutsch-französische kulturelle 
Zusammenarbeit
der nordrhein-westfälische Ministerpräsident armin laschet ist seit
1. Januar 2019 neuer bevollmächtigter der bundesrepublik deutsch-
land für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit. die
bundesregierung hatte laschet auf Vorschlag der Ministerpräsiden-
tenkonferenz für das amt bestellt. laschet sprach selbst von einem
Herzensanliegen. der kulturelle austausch und die kulturelle be-
gegnung seien das Herzstück der deutsch-französischen beziehun-
gen, und nordrhein-Westfalen sei das bundesland mit den meisten
deutsch-französischen Kommunal-, Kultur- und Hochschulpartner-
schaften.

Neue Europaschulen in NRW
elf neue schulen haben das Zertifikat „europaschule in nordrhein-
Westfalen“ erhalten. damit ist die anzahl der europaschulen in
nrW auf 215 gestiegen - so viele wie in keinem anderen bundesland.
unter den neu zertifizierten schulen sind die städtische gesamt-
schule aspe bad salzuflen, das Hermann-Vöchting-gymnasium
blomberg, die liebfrauenschule Mülhausen grefrath, die gesamt-
schule Hemer und die Peter-Weiss-gesamtschule unna. europa-
schulen zeichnen sich durch ein erweitertes fremdsprachenangebot
sowie die vertiefte Vermittlung europaorientierter Kenntnisse aus.
durch austauschprogramme mit europäischen Partnern fördern sie
die interkulturelle Kompetenz ihrer schüler/innen. das Zertifikat
wird den schulen jeweils für fünf Jahre verliehen.

Spitzenkandidat(inn)en für die 
Europawahl
fast alle europäischen Parteienverbünde haben inzwischen ihre
spitzenkandidat(inn)en für die europawahlen benannt. die euro-
päische Volkspartei (eVP) hat den deutschen europaabgeordneten
Manfred Weber (Csu) benannt. er ist fraktionsvorsitzender der eVP

e u r o Pa-
n e W s

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch

@kommunen.nrw

Einzelhandelsbetriebe in der 
Raum- und Bauleitplanung
Von Rechtsanwalt und Dipl.-Geograph Dr. Holger Schmitz, Berlin und Düs-

seldorf sowie Rechtsanwalt Christof Federwisch aus Frankfurt/Main, 2. Auf-

lage 2018; 201 Seiten, kart., C.H.BECK-Verlag, ISBN 978-3-406-72974-4

der stationäre einzelhandel hat nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern
auch für die aufenthaltsattraktivität der städte besondere bedeutung.
neue einzelhandelsprojekte können auswirkungen auf die gesamtstäd-
tische entwicklung der jeweiligen standortgemeinde und darüber hi-
naus für das beziehungsgeflecht ganzer regionen haben. sie werden
dann schnell zum gegenstand interkommunaler oder auch raumplane-
rischer auseinandersetzungen. 
das spezialwerk befasst sich eingehend mit den raum- und bauleitpla-
nungsrechtlichen besonderheiten für die ansiedlung von großflächigen
einzelhandelsbetrieben. dabei wird auch die rechtsprechung umfas-
send ausgewertet und erörtert, die in den vergangenen Jahren zu immer
wieder aufkommenden Problemfeldern im Zusammenhang mit der pla-
nerischen ansiedlungssteuerung des großflächigen einzelhandels stel-
lung bezogen hat. der inhalt:

•     steuerung der einzelhandelsansiedlung durch die raumplanung
•     bauplanerische steuerung des großflächigen einzelhandels
•     Planungsrechtliche Zulässigkeit von einzelhandelsgroßvorhaben

die Vorteile sind systematische erörterung der planungsrechtlichen Pro-
blemfelder des großflächigen einzelhandels, umfassende auswertung
von rechtsprechung und literatur sowie im bauplanungsrecht ausge-
wiesene autoren. diese sind Mitglieder einer bedeutenden, überörtlich
tätigen rechtsanwaltskanzlei und verfügen über langjährige erfahrun-
gen im bauplanungsrecht. Zielgruppe sind raumordnungs- und lan-
desplanungsbehörden, mit der bauleitplanung befasste Kreise, städte
und gemeinden, rechtsanwälte und gerichte.

az.: 20.1.1.8-004/001

Erschließungs- und Ausbaubeiträge
10. vollständig überarbeitete Auflage 2018, von VorsRiOVG a. D. Michael

Raden und Prof. Dr. Hans-Joachim Driehaus, C.H.BECK-Verlag, ISBN 978-3-

406-71039-1

das führende standardwerk bietet eine systematische und umfas-
sende darstellung des gesamten erschließungs- und ausbaubeitrags-
rechts aller bundesländer. es verarbeitet die gesetzlichen grundlagen,
die rechtsprechung und die literatur zuverlässig und hilft dem Prak-
tiker, sich in dieser komplizierten Materie schnell zu orientieren.
die neuauflage bringt das Werk auf den aktuellen stand der gesetz-
gebung, insbesondere auch im landesrecht mit der abschaffung der
ausbaubeiträge in bayern, berlin und Hamburg. berücksichtigt ist ins-
besondere die Vielzahl aktueller beitragsrechtlicher entscheidungen,
etwa des bVerwg zur frage der Wirksamkeit von ablösungsvereinba-
rungen im Hinblick auf eine Missbilligungsgrenze sowie zur erschlie-
ßungseinheit bezogen auf das abhängigkeitsverhältnis mehrerer
selbständiger erschließungsstraßen. Von grundsätzlicher bedeutung
ist auch die rechtsprechung zur abrechnung von teilstrecken als selb-
ständige erschließungsanlagen.

az.: 20.1.1.8-004/001 os

StGrat_1_2_19_final.qxp_Layout 1  25.01.19  11:59  Seite 44



GERICHT IN KÜRZE

stÄdte- und geMeinderat �-2/20�9    45

Einsichtnahme des Rates in
Gewerbesteuerakten
Das OVG hat der Fraktion der Grünen im Rat der
Gemeinde Kranenburg den Anspruch auf Einsicht
in Gewerbesteuerakten im Streitfall verwehrt
und damit nicht nur das erstinstanzliche Urteil
des Verwaltungsgerichts Düsseldorf geändert,
sondern auch seine frühere gegenteilige Recht-
sprechung aufgegeben. (Orientierungssatz)

oVg nrW, urteil vom 06.11.2018 
- az.: 15 a 2638/17 -

die ratsfraktion hatte beantragt, einsicht in die
gewerbesteuerakten der 30 größten gewerbesteuerzahler der ge-
meinde in den Jahren 2012, 2013 und 2014 zu erhalten. sie wollte sie
zur erarbeitung eines gewerbeansiedlungskonzepts nutzen. der bür-
germeister hatte diesen antrag unter Hinweis auf das steuergeheim-
nis abgelehnt.
diese Verweigerung der akteneinsicht hat das oberverwaltungsge-
richt als rechtmäßig bestätigt. Zwar stehe gemeinderatsfraktionen
nach der gemeindeordnung nrW grundsätzlich ein umfassendes ak-
teneinsichtsrecht zu, so das gericht, damit sie ihre Kontrollbefugnis
gegenüber der Verwaltung effektiv wahrnehmen könnten. allerdings
werde dieses akteneinsichtsrecht unter anderem durch das bundes-
rechtlich geregelte steuergeheimnis beschränkt, das vorliegend dem
geltend gemachten akteneinsichtsanspruch entgegenstehe. 
durch die akteneinsicht würden der fraktion geschützte steuerdaten
der gewerbetreibenden ungerechtfertigt offenbart. die fraktion kön-
ne sich nicht darauf berufen, das steuergeheimnis werde durch die
akteneinsicht eines ratsmitglieds nicht berührt, weil der rat zur Kon-
trolle der Verwaltung berufen und ratsmitglieder zur Verschwiegen-
heit verpflichtet seien, wie erstinstanzlich noch das Vg düsseldorf ar-
gumentiert hatte. das steuergeheimnis schütze, von den gesetzlich
geregelten ausnahmen abgesehen, vor einer Weitergabe von steuer-
daten an jede andere Person oder einrichtung. 
dies gilt sogar innerhalb der Verwaltung. insoweit halte das gericht
an seiner gegenteiligen rechtsprechung aus dem Jahr 1997 nicht
mehr fest. Vorliegend sei die Weitergabe der gewerbesteuerdaten
gerade nicht durch einen der gesetzlichen ausnahmetatbestände zu-
gelassen. insbesondere bestehe kein zwingendes öffentliches inte-
resse für die offenbarung geschützter daten nach § 30 abs. 4 nr. 5
ao. das gewerbeansiedlungskonzept, das die Klägerin mithilfe der
aus den gewerbesteuerakten gewonnenen informationen erarbeiten
wolle, habe dafür kein hinreichendes gewicht.
die rechtsprechungsänderung des oVg hat überregionale bedeu-
tung. die nunmehr unterstrichene enge anbindung von aktenein-
sichtsrechten in Kommunen an das steuergeheimnis entspricht im
Übrigen auch der langjährigen beratungspraxis des städte- und ge-
meindebundes nrW.

Ladenöffnungsgesetz NRW restriktiv
ausgelegt
In einem nachträglich begründeten Beschluss vom 2. November
2018 hat das OVG eine Entscheidung des VG Köln bestätigt, wo-

gerIcht
In kÜrZe

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW

im europäischen Parlament (eP). ihm steht als spitzenkandidat der
europäischen sozialdemokraten der erste Vizepräsident der euro-
päischen Kommission und frühere niederländische außenminister,
frans timmermans gegenüber. die europäischen grünen haben mit
der deutschen abgeordneten ska Keller und ihrem niederländischen
fraktionskollegen bas eickhout eine doppelspitze benannt. die eu-
ropäischen liberalen und die europäischen linken werden vermut-
lich im februar 2019 ihre Kandidat(inn)en benennen.

Kampagne von NRW-Zeitungen
zur Europawahl
elf tageszeitungsredaktionen aus nrW haben mit blick auf die eu-
ropawahl im Mai 2019 eine crossmediale serie gestartet. neben
europarelevanten artikeln in den jeweiligen Zeitungen gibt es ei-
nen gemeinsamen blog „unser europa“ mit einer auswahl von ar-
tikeln, bildern und Videos. Mit ihrer Kampagne wollen die redak-
tionen einen beitrag zu einem friedlichen und einigen europa
leisten sowie europa in den alltag der Menschen einbringen. im
Mittelpunkt stehen daher lokale und regionale themen. an der
Kampagne beteiligen sich alle vier Zeitungen der funke Medien-
gruppe in nrW - WaZ, nrZ, WP, Wr - sowie die aachener nachrich-
ten, die aachener Zeitung, der general-anzeiger bonn, der Hellwe-
ger anzeiger, die Kölnische rundschau, die rheinische Post und die
ruhr nachrichten. 

Projekt „Energiewende PartnerStadt“
im rahmen des Projekts „energiewende Partnerstadt“ unterstüt-
zen die agentur für erneuerbare energien und die Humboldt-Via-
drina governance Plattform kommunale grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit zur energiewende. deutsche und europäische
Kommunen sowie stadtwerke können sich im rahmen ihrer Part-
nerschaften bis 15. März 2019 in der zweiten runde des Projekts be-
werben. auf fünf Partnerschaften warten unter anderem exkursio-
nen, Webinare und Workshops. die Vernetzung soll den
nachhaltigen austausch zur lokalen energiewende in europa 
voranbringen. Mehr infos gibt es im internet unter https://www.
unendlich-viel-energie.de/dieagentur/projekte/energiewende-
partnerstadt .

Schreibwettbewerb zum Thema 
Solidarität
die online-Plattform youthreporter.eu sucht die besten texte
zum thema „solidarität - definition gesucht! / solidarity - define
it!“. am Wettbewerb können sich Jugendliche und junge erwach-
sene zwischen 13 und 30 Jahren aus ganz europa mit ihren erfah-
rungen oder mit erfundenen geschichten beteiligen. die beiträ-
ge sollten in deutsch oder englisch verfasst sein und eine länge
von 6.000 Zeichen inklusive leerzeichen nicht überschreiten. es
sind Preise im gesamtwert von 2.700 euro zu gewinnen. einsen-
deschluss ist am 28. februar 2019, mehr informationen im inter-
net unter https://www.youthreporter.eu/de/hinweis/
wettbewerb2018 . ◼
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ebenso wenig wie das generelle Konkurrenzverhältnis zum on-
line-Handel in seiner allgemeinen form aus, weil diese in grund-
sätzlich gleicher Weise ganzjährig für den einzelhandel einer je-
den Kommune bestünden. 
damit das interesse an einem vielfältigen einzelhandel in Kom-
bination mit anderen sachgründen das erforderliche gewicht für
eine durchbrechung des sonn- und feiertagsschutzes erlangen
könne, müssten besondere örtliche Problemlagen (z. b. regional
begrenzte fehlentwicklungen oder standortbedingte außerge-
wöhnlich ungünstige Wettbewerbsbedingungen) belegbar ge-
geben sein, die eine durchbrechung der arbeitsruhe sowie eine
begünstigung bestimmter Verkaufsstellen auch unter dem ge-
sichtspunkt der gebotenen Wettbewerbsneutralität rechtferti-
gen könnten. Hierzu bedürfe es zudem eines schlüssig verfolgten
gemeindlichen gesamtkonzepts, im rahmen dessen verkaufsof-
fene sonntage geeignet erschienen, den damit verfolgten legiti-
men Zielen jenseits des umsatzinteresses des Handels zu die-
nen.
das oVg hat außerdem darauf hingewiesen, dass die danach er-
forderliche gewichtung von sachgründen für geplante Verkaufs-
stellenöffnungen anhand der rechtsprechung ausreichend rechts-

sicher ohne unverhältnismäßigen
Verwaltungsaufwand möglich sei.

rechtsunsicherheit und ein un-
verhältnismäßiger Verwaltungs-
aufwand würden vor allem dort

erzeugt, wo die verfassungsrecht-
lichen Vorgaben nicht wirklich umge-

setzt würden oder Kommunen
versuchten, mit Hilfe der ge-

setzlich neu geschaffenen
sachgründe den verfas-
sungsrechtlichen rahmen
zulässiger sonntagsöff-
nungen maximal auszu-

schöpfen.
die freigabe der ladenöff-

nung zweier großer Möbel-
märkte im vorliegenden fall sei

danach weder wegen des dort
stattfindenden kleinen Mar-
tinimarkts zulässig, noch 
wegen der absicht, den 

örtlichen Möbelstandort zu
stärken und überörtlich sicht-

bar zu machen. es bestünden kei-
ne Zweifel, dass der Martinimarkt ge-

rade deshalb im gewerbegebiet durchgeführt werde, um eine sonn-
tägliche Öffnung zweier Möbelmärkte zu ermöglichen. 
auch anzeichen für örtliche fehlentwicklungen oder ausgleichsbe-
dürftige besondere standortnachteile seien angesichts des von ei-
nem Markt erst vor wenigen Jahren gewählten strategisch günsti-
gen standorts im großraum Köln/bonn nicht ersichtlich. die
standortbedingte Wettbewerbslage für den Möbelhandel im
stadtgebiet von bornheim habe sich durch die schließung eines
bonner traditionsmöbelhauses im vergangenen Jahr nicht ver-
schlechtert, sondern wegen des Wegfalls eines nahe gelegenen
Konkurrenten verbessert.

nach die Durchführung eines Kunsthandwerkermarkts zu St. Mar-
tin („Roisdorfer Martinimarkt“) auf dem Parkplatz eines großen
Möbelmarkts in Bornheim die Öffnung zweier an dem Parkplatz
liegender Möbelmärkte am 4. November 2018 (Sonntagnachmit-
tag) nicht rechtfertigte. (Orientierungssatz)

oVg nrW, beschluss vom 02.11.2018
- az.: 4 b 1580/18 -

in der begründung hat das oVg nach eigener darstellung grund-
sätzliches zu der mit dem „entfesselungspaket i“ eingeführten
neuregelung über verkaufsoffene sonntage ausgeführt und die
Voraussetzungen, unter denen die sonn- und feiertagsöffnung zu-
lässig ist, näher präzisiert. Mit dem gesetz sollte der stationäre
einzelhandel durch erweiterte Möglichkeiten zur freigabe sonn-
täglicher ladenöffnungen im zunehmenden Wettbewerb insbe-
sondere mit dem online-Handel sowie mit Konkurrenz aus dem
benachbarten ausland gestärkt werden. 
neben der schon bisher gegebenen Möglichkeit, an sonn- und fei-
ertagen bei örtlichen Veranstaltungen auch ladenöffnungen zu
gestatten, erlaubt die neuregelung deshalb unter anderem Öff-
nungen, die „dem erhalt, der stärkung oder der entwicklung eines
vielfältigen stationären einzelhandelsangebots“ oder „zentraler
Versorgungsbereiche dienen“, die „der belebung der ortszentren
dienen“ oder die „die überörtliche sichtbarkeit der jeweiligen Kom-
mune steigern“. 
Zugleich ist die Zahl zulässiger verkaufsoffener sonntage auf
höchstens acht und innerhalb jeder gemeinde insgesamt nicht
mehr als 16 sonn- und feiertage erhöht worden. das oVg hat
nach ausführlicher Würdigung der entstehungsgeschichte des
gesetzes und in fortführung seiner rechtsprechung klargestellt,
dass das durch das grundgesetz gewährleistete Mindestniveau
des sonn- und feiertagsschutzes nur dann gewahrt werde, wenn
die nunmehr sehr weit gefassten gesetzlichen Voraussetzungen
für ladenöffnungsfreigaben an sonn- und feiertagen einschrän-
kend ausgelegt würden. 
das stets zu wahrende regel-ausnahme-Verhältnis beim sonn-
und feiertagsschutz werde nicht schon eingehalten, wenn einer
der gesetzlich bezeichneten sachgründe in allgemeiner Weise ge-
geben sei, weil dies „regelmäßig“ der fall sei. stattdessen habe je-
de gemeinde zusätzlich im jeweiligen einzelfall zu prüfen und zu
begründen, ob die für die ladenöffnung angeführten gründe aus-
reichend gewichtig seien, um eine ausnahme von der arbeitsruhe
am sonntag zu rechtfertigen. dies sei auch aus gründen der Wett-
bewerbsneutralität unter gleichheitsgesichtspunkten geboten. 
ausgehend davon hat das gericht die besonderen sachlichen Vo-
raussetzungen, die das regel-ausnahme-Verhältnis bei einer 
sonntagsöffnung gewährleisten können, anhand der gesetzli-
chen Voraussetzungen präzisiert. bei örtlichen Veranstaltungen 
gelte weiterhin, dass diese gegenüber der typischen werktäglichen
geschäftigkeit der ladenöffnung im Vordergrund stehen müssten,
auch wenn nicht notwendig eine besucherprognose anzustellen sei.
deshalb müsse sich die gemeinde in einer für die gerichtliche
Überprüfung nachvollziehbaren und dokumentierten Weise 
Klarheit über Charakter, größe und Zuschnitt der Veranstaltung
verschaffen. das grundsätzliche bestreben des gesetzgebers, ei-
nen vielfältigen stationären einzelhandel angesichts eines sich
verschärfenden Wettbewerbs zu sichern und zu stärken, reiche

StGrat_1_2_19_final.qxp_Layout 1  25.01.19  11:59  Seite 46



Themenschwerpunkt März 2019: 
Digitalisierung

Die Zeitschrift erscheint monatlich mit Doppelnummern im Februar und
Juli. Das Abonnement (Einzelpreis 78 € komplett, elektronisch 49 €, Min-
destlaufzeit 1 Jahr) ist unbefristet und kann jederzeit begonnen werden.
Bestellungen nur beim Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther
Str. 199-201, 40474 Düsseldorf, Internet: www.kommunen.nrw . 
Jedoch kann das Abonnement innerhalb der ersten zwölf Monate mit
einer Frist von einem Monat schriftlich gekündigt werden. Ansonsten
verlängert es sich bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Wird es
dann nicht bis zum 30.11. - wirksam zum 31.12. - gekündigt, verlängert
es sich um ein weiteres Kalenderjahr und bleibt dann jeweils mit einer
Frist von einem Monat zum Jahresende kündbar. Die Abonnementgebühr
wird - bei Abo-Beginn im laufenden Kalenderjahr - anteilig für die dann
noch bezogenen Hefte sowie jeweils im 1. Quartal für das gesamte Ka-
lenderjahr in Rechnung gestellt. Wird das Abonnement während des Ka-
lenderjahres zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt und ist bereits die
volle Jahres-Abonnementgebühr bezahlt, wird diese für die nicht mehr
bezogenen Hefte anteilig zurückerstattet. Kein Buchhandelsrabatt. Die
mit dem Namen des Verfassers/der Verfasserin veröffentlichten Beiträge
geben dessen/deren persönliche Meinung wieder. Nachdruck oder
elektronische Wiedergabe nur mit Genehmigung der Schriftleitung. 

ISSN 0342-6106

Die Fachzeit schrift für Kommunal-und 
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Herausgeber 

Hauptschrift-
leitung

Redaktion

Abonnement-
Verwaltung

Anzeigen-
abwicklung

Layout

Druck

Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen 
Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf
Telefon 02 11/45 87-1 
Fax  02 11/45 87-211
www.kommunen.nrw

Hauptgeschäftsführer
Dr. Bernd Jürgen Schneider

Martin Lehrer M. A. (Leitung)
Telefon 02 11/45 87-2 30
redaktion@kommunen.nrw
Barbara Baltsch
Nina Hermes (Sekretariat)
Telefon 02 11/45 87-2 31

Nina Hermes
Telefon 0211/4587-231
nina.hermes@kommunen.nrw
.
Krammer Verlag Düsseldorf AG
Goethestraße 75 40237 Düsseldorf
Telefon 02 11/91 49-4 55   Fax -4 80

KNM Krammer Neue Medien
www.knm.de

D+L REICHENBERG GmbH 46395 Bocholt

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

STÄDTE- UND GEMEINDERAT
Haftung bei Entrichtung von 
Bettensteuer
Ist nicht vorgesehen, dass ein zur Abführung der „Bettensteuer“ verpflich-
teter Beherbergungsunternehmer (Entrichtungspflichtiger) eine Steueran-
meldung abzugeben hat, kann gegen ihn bei einer Verletzung der
Entrichtungspflicht nur ein Haftungsbescheid ergehen, unabhängig davon,
ob er die Steuer beim Steuerschuldner (Übernachtungsgast) vereinnahmt
hat oder nicht (Fortführung von OVG NRW, Beschluss vom 13.2.2018 - 14 A
1866/17 -). (Amtliche Leitsätze)

oVg nrW, beschluss vom 08.08.2018
- az.: 14 b 610/18 -

die antragstellerin hatte im Wege vorläufigen rechtsschutzes gerügt,
sie könne als entrichtungspflichtige durch die antragsgegnerin nicht
unmittelbar im Wege der steuerfestsetzung, sondern nur im Wege
der Haftung herangezogen werden. dies hat das oVg nach summari-
scher Prüfung bestätigt. die im rahmen der kommunalen satzung
vorgesehene entrichtungspflicht des betreibers des beherbergungs-
betriebs sei im lichte der regelung in § 12 abs. 1 nr. 2 buchstabe b Kag
i.V.m. § 43 satz 2 ao auszulegen. steuerentrichtungspflichtiger in de-
ren sinne ist derjenige beteiligte des steuerrechtverhältnisses, der
kraft gesetzes verpflichtet ist, die von einem anderen geschuldete
steuer einzubehalten und für rechnung des steuerschuldners zu ent-
richten. 
der entrichtungspflichtige ist zwar nach § 33 abs. 1 ao steuerpflich-
tiger, aber nicht zugleich steuerschuldner, sondern schuldet nur die
abführung der steuer des dritten. der entrichtungsanspruch des fis-
kus sei daher auch nicht mit einem steueranspruch i.s.d. § 37 abs. 1
ao gleichzusetzen. das gesetz sehe demgemäß auch keine inan-
spruchnahme des entrichtungspflichtigen durch einen steuerentrich-
tungs(schuld-)bescheid vor, wie bereits durch oVg-beschluss vom 13.
februar 2018 (az. 14 a 1866/17) bekräftigt. dies gelte auch unabhängig
davon, ob der entrichtungspflichtige die steuer wie vorliegend zwar
beim steuerschuldner einkassiert hat, sie aber nicht abführt, oder ob
er sie bereits nicht eingezogen hat. 
entsprechendes gelte für sonstige Pflichtverletzungen etwa im Zu-
sammenhang mit der abgabe der steuererklärung. durch bescheid
geltend machen könne die antragsgegnerin vorliegend demzufolge
allein einen Haftungsanspruch. Verfahrensmäßig könne dies jeden-
falls durch einen Haftungsbescheid nach § 12 abs. 1 nr. 4 buchstabe b
Kag i.V.m. § 191 ao geschehen. Von der Möglichkeit, den materiellen
Haftungsanspruch stattdessen auch im Wege der steuerfestsetzung
durch einen sogenannten nachforderungsbescheid nach § 12 abs. 1 nr. 4
buchstabe b Kag i.V.m. § 167 abs. 1 satz 1 ao geltend zu machen, könne
die antragsgegnerin hingegen keinen gebrauch machen, weil sie in
ihrer satzung keine Verpflichtung zur steueranmeldung durch den
entrichtungspflichtigen vorgesehen habe. 
ihr komme deshalb im Übrigen auch nicht zugute, dass eine steueran-
meldung des entrichtungspflichtigen als fingierter festsetzungsbe-
scheid nach § 168 satz 1 ao unmittelbar gegen diesen wirke. bei den
angefochtenen bescheiden handele es sich allerdings nicht um Haf-
tungsbescheide. da Haftungsschuld und steuerschuld wesensmäßig
verschieden sind, müsse eindeutig erkennbar sein, ob der adressat als
Haftungsschuldner in anspruch genommen wird. ◼
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